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Der Senat von Berlin       
StadtWohn SoWo 28/ SoWo 43 
Tel.: 90139-4817/4206 
 
 
 
 
   An das  
 
   Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
   über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
M i t t e i l u n g 
 
- zur Kenntnisnahme - 
 
über 
 
Zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere  
  
- Drucksachen Nrn. 18/0724 und 18/0858 - Fünfter Bericht (06/2021) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor. 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 08.03.2018 Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat wird aufgefordert, die folgenden neuen Stadtquartiere planerisch zügig 
vorzubereiten und mit der Umsetzung schnellstmöglich zu beginnen bzw. diese zu vollenden:  
 

- Blankenburger Süden mit ca. 70 ha,  
- Buch mit ca. 54 ha,  
- Buckower Felder mit ca. 10 ha,  
- Europacity mit ca. 40 ha,  
- Wasserstadt Oberhavel mit ca. 76 ha.  
- Insel Gartenfeld mit ca. 34 ha,  
- Johannistal/Adlershof mit ca. 20 ha,  
- Köpenick mit ca. 50 ha,  
- Lichterfelde Süd mit ca. 96 ha  
- Michelangelostraße mit ca. 30 ha,  
- Schumacher Quartier.  
 

Im Rahmen einer gesamtstädtischen Betrachtung soll zeitnah geprüft werden, welche 
weiteren Standorte für eine städtebauliche Entwicklung geeignet sind. Dabei ist auch die 
Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow mit ca. 33 ha zu prüfen.  
 
Die neuen Stadtquartiere sind als lebendige Quartiere, d.h. sozial gemischt, grün und 
partizipativ sowie mit einer leistungsfähigen ÖPNV-Anbindung zu entwickeln. Die Planung 
erfolgt mit den betroffenen Bezirken und breiter Öffentlichkeitsbeteiligung. 
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Die Entwicklung der Stadtquartiere ist durch Städtebauförderung zu begleiten, um die 
Verflechtung in die benachbarten Gebiete sicherzustellen, u.a. durch die ergänzende 
Finanzierung von sozialer Infrastruktur und die Verbesserung des öffentlichen Raums, um 
einen Mehrwert für die Bevölkerung zu gewährleisten.  
 
Die Quartiere sind nach folgenden grundsätzlichen Leitlinien zu entwickeln:  
 

– Quartiersgestaltung mit eigener Identität; besondere Einbeziehung des „genius loci“ 
wie etwa prägende Denkmale, geschichtliche oder natürliche Bestandteile oder 
andere den Ort prägende Elemente;  

– enge Verknüpfung mit benachbarten Gebieten, die Synergien nutzen und 
entwickeln;  

– geeignete Grundstücksparzellierung und Mischung mit gewerblichen, sozialen und 
kulturellen Nutzungen, insbesondere in den Erdgeschosszonen;  

– Vergabe von landeseigenen Flächen für den Wohnungsbau ausschließlich an 
städtische Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und andere 
gemeinwohlorientierte Bauherren im Zuge der Gewährung von Erbbaurechten oder 
der Grundstückseinbringung;  

– Erlass weiterer Vorkaufsrechtsgebiete prüfen, um aktiv den Erwerb von Flächen zu 
betreiben;  

– Aus städtebaulichen Gründen ist die Festsetzung von Flächen mittels Bebaungs-
plänen vorzunehmen, um Bebauungen nach den §§ 34 und 35 Baugesetzbuch 
(BauGB) und über Freistellungen zu vermeiden.  

– verbindliche Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung 
zur Errichtung von bezahlbarem Wohnraum und ergänzenderFinanzierung von 
sozialer und grüner Infrastruktur;  

– grün geprägte Quartiere mit geringer Bodenversiegelung, Dach- und Fassaden-
begrünung und neuen Formen urbanen Gärtnerns; darauf hinwirken, dass die 
anerkannten Richtwerte für die Versorgung der Bevölkerung mit Freiflächen 
eingehalten werden: wohnungsnaher Freiraum: 6 m² /EW, siedlungsnaher Freiraum: 
7 m²/EW, ein Kleingarten pro acht Geschosswohnungen (17m²/Einw.); 
einschließlich der Behebung von Defiziten angrenzender Kieze bei der 
Freiflächenversorgung;  

– flächensparendes Bauen mit nachhaltigen Baustoffen (z.B. Holz);  

– Integration von energiesparendem Bauen und innovativen Energie- und 
wasserwirtschaftlichen Konzepten in die städtebauliche Planung;  

– zeitgleiche Schaffung und Bereitstellung der für das Quartier erforderlichensozialen 
Infrastruktur einschließlich der Behebung von Defiziten angrenzender Kieze bei der 
sozialen Infrastruktur;  

– Bereitstellung öffentlicher Flächen für (Frei-)Räume alternativer, nicht-kommerzieller 
Kunst und Kultur, auch der Jugend; Stärkung der Berliner Clubkultur durch Vergabe 
landeseigener Liegenschaften; alternative Stadtfreiräume als integraler Bestandteil 
einer neuen Stadtentwicklung;  



 3 

– Umsetzung nachhaltiger Mobilität: sehr gute Erschließung durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr, vordringlich ÖPNV auf der Schiene, sichere Fuß- und 
Radwege, Verkehrsberuhigung, Prüfung von Quartiersgaragen und autofreien 
Bereichen im Innern des Quartiers; 

– Unterstützung von innovativen, gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden 
Wohnformen;  

– Sicherung architektonischer und städtebaulicher Qualität durch verbindliche 
Wettbewerbe.  

 
Für neue Stadtquartiere, die in der Entwicklung bereits sehr weit sind (erschlossen, 
abgeschlossene städtebauliche Verträge, Bebauungspläne teilweise bereits rechtskräftig), 
soll der Senat prüfen, wie er auch noch nachträglich, ggf. durch Nachverhandlungen, das 
Quartier nach den grundsätzlichen Leitlinien entwickeln kann. Für neue Stadtquartiere, die 
sich in der städtebaulich-planerischen Umsetzungsphase befinden, sind die grundsätzlichen 
Leitlinien Richtschnur für die Erstellung der Bebauungspläne, der Verkehrsplanung, der 
Planung der sozialen Infrastruktur und der Grün- und Freiflächen. Für neue Stadtquartiere, 
die erst am Beginn der Planung stehen, sind die Grundzüge der Planung des neuen 
Quartiers nach Möglichkeit durch Varianten in Alternativen (beispielsweise mit und ohne 
einer überörtlichen Straßenverbindung) darzustellen und diese mit den betroffenen Bezirken 
und der Öffentlichkeit zu erörtern. In allen Fällen sind – soweit möglich – die Kosten für die 
Erschließung und andere Maßnahmen darzulegen. Dem Abgeordnetenhaus ist halbjährlich, 
erstmals zum 30.06.2018, zu berichten.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Mit dem nunmehr vorliegenden fünften Bericht über die Zügige Entwicklung neuer 
Stadtquartiere soll zum Ende der Legislaturperiode 2016-2021 Bilanz gezogen werden: 
 
Was wurde erreicht? Welche Chancen für die Gesamtstadt und die umgebenden 
Nachbarschaften bieten die neuen Stadtquartiere über die Schaffung von dringend 
benötigtem Wohnraum hinaus? Welche Herausforderungen müssen bei der Entwicklung 
neuer Stadtquartiere bewältigt werden und welche Auswirkungen haben diese auf die 
Entwicklung der Quartiere? Welche Lösungsansätze könne zur Reduzierung der negativen 
Auswirkungen beitragen? Wie geht es weiter? 
 
Die Sachstände und Fortschritte, die in den jeweiligen neuen Stadtquartieren erzielt wurden, 
werden in den aktualisierten Projekt-Exposés (Redaktionsschluss 22.04.2021) dargestellt 
(vgl. Anlage 3).   
 
1. Bilanzierung 2018 bis 2021 

 
Für viele der heute als „Neue Stadtquartiere“ bezeichneten Projekte gab es bereits vor dem 
Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 08.03.2018 (DS 18/0724) planerische 
Überlegungen.  
 
Um Berlins Wachstum sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und städtebaulich geordnet 
gestalten zu können, hat die Regierungskoalition in ihren Leitlinien die zügige Planung und 
Entwicklung elf neuer Stadtquartiere beschlossen. Bereits mit dem ersten Bericht 2018 
wurden drei weitere neue Stadtquartiere (Ehemaliger Rangierbahnhof Pankow, Neue Mitte 
Tempelhof, Schöneberger Linse) aufgenommen, die durch die Bündelung von Ressourcen in 
allen erforderlichen Ressorts auf Ebene der Bezirke und des Senats zügig entwickelt werden 
sollen.  



 4 

Unterstützend hat der Senat parallel zur Vorlage des ersten Berichts über die „Zügige 
Entwicklung neuer Stadtquartiere“ im September 2018 das „Handlungsprogramm zur 
Beschleunigung des Wohnungsneubaus“ beschlossen. Es beinhaltet u.a. die Gründung der 
koordinierend tätigen Task Force Stadtquartiere und Entwicklungsräume sowie die 
Schaffung von 110 zusätzlichen neuen Stellen für den Wohnungsbau und stockt die mit der 
Planung und Entwicklung der neuen Stadtquartiere befassten Ressorts und Bezirke auf. Ein 
ausführliches Resümee zu den im „Handlungsprogramm zur Beschleunigung des 
Wohnungsneubaus“ beschlossenen Einzelmaßnahmen ist im diesbezüglichen 
Abschlussbericht zu finden.  
 
Mit den 2018 benannten 14 neuen Stadtquartieren sollten zum damaligen Zeitpunkt rund 
44.000 Wohnungen geschaffen werden. Durch vertiefende Planungen und erzielte 
Planungsfortschritte hat sich die Anzahl der geplanten Wohneinheiten in diesen 14 
Quartieren auf aktuell rund 47.500 erhöht.  
Im Zuge des vierten Berichts (2020) über die zügige Entwicklung neuer Stadtquartiere sind 
zudem zwei weitere Quartiere aufgenommen worden: Siemensstadt² (2.750 WE) und 
Stadtgut Hellersdorf (1.500 WE).  
Insgesamt wird mit den derzeit 16 neuen Stadtquartieren demnach die Errichtung von etwa 
52.000 Wohneinheiten vorbereitet bzw. ist bereits abgeschlossen: Bis einschließlich 2020 
wurde in den neuen Stadtquartieren mit dem Bau von rund 13.000 Wohneinheiten 
begonnen; 2021 sollen weitere 3.220 Wohnungen folgen. In den Jahren ab 2022 können 
dann insgesamt 35.700 Wohneinheiten errichtet werden. Gemäß Stadtentwicklungsplan 
Wohnen 2030 liegt der Neubaubedarf im Zeitraum 2017 bis 2030 bei 197.000 
Wohneinheiten. Das heißt, dass in den neuen Stadtquartieren ein realistisches 
Neubaupotenzial von rund einem Viertel liegt.   
 
Der Vergleich zwischen den in den Jahren 2018 und 2021 jeweils geplanten Wohneinheiten 
in den neuen Stadtquartieren zeigt eine deutliche Steigerung, die auf den kontinuierlichen 
Zuwachs an neuen Quartiersprojekten im Laufe der Legislatur zurückzuführen ist. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass die 16 neuen Stadtquartiere sich in sehr unterschiedlichen 
Planungs- bzw. Realisierungsphasen befinden, die von der Durchführung vorbereitender 
Untersuchungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen über die Träger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung in laufenden Bebauungsplanverfahren bis hin zu festgesetzten B-
Plänen und laufender bzw. bereits erfolgter baulicher Realisierung von Wohneinheiten 
reichen, und zudem unterschiedliche Komplexitätsgrade aufweisen. Wenngleich sich viele 
der neuen Stadtquartiere noch in der Planungsphase befinden und teils aufgrund der 
anspruchsvollen Ausgangsbedingungen und Realisierungsvoraussetzungen (siehe unter 3.) 
einem eher langfristigen Umsetzungshorizont zuzuordnen sind, werden hier in erheblichem 
Umfang die Voraussetzungen für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, verteilt über das 
gesamte Stadtgebiet, geschaffen.  
 
Eine Reihe von Quartieren befinden sich bereits in der Umsetzung und haben – neben den 
vielfältigen weiteren Bauvorhaben, für die Senat und Bezirke Planungsrecht schaffen – zu 
einem erheblichen Zuwachs an Baufertigstellungen im Zeitraum 2018 - 2021 geführt. Ein 
Vergleich der im Jahr 2018 vorgesehenen Baubeginne für die Zeiträume vor 2020, 2020, 
2021, 2022-26 und nach 2026 mit den im Jahr 2021 realisierten bzw. vorgesehenen 
Baubeginne (siehe Abb. 1) zeigt diesen Zuwachs auf, lässt aber gleichzeitig auch erkennen, 
dass nicht unerhebliche Verschiebungen in spätere Zeiträume und damit Verzögerungen bei 
der Fertigstellung von Wohneinheiten aufgetreten sind. Dies ist auf eine Reihe von 
(wiederkehrenden) planerischen Abhängigkeiten, strukturellen Schwierigkeiten und 
Herausforderungen, die insbesondere auch mit der Ausgangssituation der jeweiligen zu 
beplanenden Flächen zusammenhängen, zurückzuführen, die im Abschnitt 3. Planerische 
Abhängigkeiten und Herausforderungen näher betrachtet werden. 
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Abbildung 1: Wohneinheiten nach Baubeginnen 
 
2. Stadtquartiere als Chance für die Gesamtstadt und die umgebenden 

Nachbarschaften 
 

Über den erheblichen (quantitativen) Beitrag der neuen Stadtquartiere zur Schaffung des 
dringend benötigten bezahlbaren Wohnraums hinaus bewirken die Projekte – wie bereits der 
Begriff „Neue Stadtquartiere“ impliziert – in ihrem jeweiligen teilräumlichen Kontext 
vielfältigen stadtstrukturellen, infrastrukturellen, ökologischen und gesellschaftlichen 
Mehrwert (siehe auch Abb. 2): 
  

 
Abbildung 2: Stadtstrukturelle Mehrwerte 
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Ganz grundlegend leistet der Großteil der neuen Stadtquartiere auch als „Stadtreparatur“ im 
Sinne einer Aufwertung untergenutzter Flächen einen entscheidenden Beitrag auch für die 
umliegenden Bestandsquartiere. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der 
überwiegende Anteil der neuen Stadtquartiere keine Stadterweiterung auf bisher 
unentwickelten Flächen, sondern eine Revitalisierung brachliegender, ehemaliger Industrie-, 
Gewerbe-, Militär- oder Verkehrsflächen sowie sonstiger baulich bereits genutzter Flächen 
darstellt (z.B. Johannisthal/Adlershof, ehemaliger Güterbahnhof Köpenick, ehemaliger 
Rangierbahnhof Pankow, Lichterfelde Süd, Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Schumacher 
Quartier oder Das Neue Gartenfeld; siehe auch Abb.3). Die damit einhergehenden 
besonderen Herausforderungen für die Entwicklung dieser Flächen werden unter 3) näher 
dargestellt.  
 

 
Abbildung 3: Vornutzungen 
 
Zugleich beinhalten die neuen Stadtquartiere die Schaffung zusätzlicher sozialer 
Infrastruktur, insbesondere von Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen sowie diversen 
weiteren Einrichtungen in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur, die nicht nur für die 
neuen Bewohnerinnen und Bewohner, sondern ebenso für die Bewohnerschaft der 
angrenzenden Quartiere das entsprechende Angebot erweitern und verbessern. So sind in 
nahezu allen Quartieren Kitas und Grundschulen sowie bedarfsgerecht weitere soziale 
Einrichtungen wie Bibliotheken, Jugendclubs oder Seniorentreffs geplant. In den Quartieren 
Blankenburger Süden, Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Das Neue Gartenfeld, Johannisthal-
Adlershof, ehemaliger Güterbahnhof Köpenick, Michelangelostraße, ehemaliger 
Rangierbahnhof Pankow und Schumacher Quartier wird mindestens eine weiterführende 
Schule neu errichtet. 
Von ebenso großer Bedeutung ist die mit der jeweiligen Quartiersentwicklung verbundene 
Schaffung von grüner Infrastruktur in Form von siedlungsnahen, großen Grün- und 
Freiflächen, oft in Verbindung mit naturschutzfachlich wertvollen Biotopen und 
Lebensräumen für geschützte Arten sowie Umweltbildungsangeboten, über Stadtteilparks 
und kleinere Grünflächen bis hin zur grünen Gestaltung des direkten Gebäudeumfelds. Das 
Spektrum der Beispiele reicht von Stadtteil-/Quartiersparks mit Bezug zur Geschichte des 
Areals wie in der Siemensstadt²oder dem ehemaligen Güterbahnhof Köpenick über neue 
uferbegleitende Grünzügen wie in der Europacity oder der Wasserstadt Berlin-Oberhavel bis 
hin zu großen Landschaftsparks wie in Johannisthal-Adlershof oder der Lichterfelder 
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Weidelandschaft. Maßnahmen wie die Verbindung von Grünflächengestaltung mit 
Retentionsräumen für Regenwasserbewirtschaftung, verschiedene Formen der Dach- und 
Fassadenbegrünung und Neupflanzungen gebietsheimischer Baumarten tragen zu 
Klimaschutz und -anpassung bei. Mit dem BMBF-Forschungsprojekt „Stadt im Wandel“, 
Teilprojekt „ProPolis“ im Blankenburger Süden oder dem klimaneutralen Quartier 
Schumacher Quartier werden hierzu Modellprojekte durchgeführt, die Impulswirkung für 
andere Vorhaben generieren können. 
 
Schließlich setzen sich die Projekte in unterschiedlichster Hinsicht mit den erforderlichen 
verkehrlichen Anbindungen bzw. dem Kapazitätsausbau vorhandener Infrastrukturen 
auseinander, orientiert an Maßnahmen zur Stärkung des Umweltverbunds und der 
Ermöglichung autoarmer Quartiere. Dazu dienen u.a. neue Straßenbahntrassen wie in 
Johannisthal-Adlershof, dem Schumacher Quartier, dem Blankenburger Süden oder dem 
ehemaligen Rangierbahnhof Pankow, Straßenbahn-Betriebshöfe wie in Johannisthal-
Adlershof und dem Blankenburger Süden; Mobilitätshubs/-stationen wie in Buch/ Am 
Sandhaus oder Lichterfelde Süd und neue Fußgängerbrücken wie in der Europacity oder 
Johannisthal-Adlershof. Vielfach dienen die hierzu geplanten oder realisierten Maßnahmen 
auch der Entlastung bzw. verbesserten Erreichbarkeit umliegender Bestandsquartiere, wie 
die Ostumfahrung Bahnhofstraße für den ehemaligen Güterbahnhof Köpenick, der Rückbau 
eines Autobahnzubringers und Ersatzneubau für eine Stadtstraße im Schumacher Quartier 
oder die Reaktivierung der Siemensbahn im Zusammenhang mit der Siemensstadt². 
 
 
3. Planerische Abhängigkeiten und Herausforderungen  

 
Gemäß einer im Frühjahr 2021 durchgeführten verwaltungsinternen Erhebung bei allen 
neuen Stadtquartieren werden eine Reihe von zeit- und ressourcenintensiven Faktoren 
erkennbar, die wiederholt Verzögerungen im Projektfortschritt und damit Verschiebungen bei 
den Realisierungshorizonten der geplanten Wohneinheiten auslösen (siehe Abb. 4):  
 

 
Abbildung 4: Ursachen für Verzögerungen 
 
Problembehaftet ist hier zum einen die Herstellung der erforderlichen verkehrlichen 
Infrastruktur im Hinblick auf Neuanordnungen und -errichtungen, Umfahrungen sowie 
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Anbindungen an angrenzende Knotenpunkte bzw. übergeordnete Verkehrsachsen, die meist 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Wohnbauvorhaben sind. Hier machen sich in 
der Regel unterschiedliche Vorlaufzeiten zwischen Wohnbauprojekten und der dafür 
erforderlichen, übergeordneten Infrastruktur bemerkbar, die auch aus dem Nachholbedarf 
der 2000er und 2010er Jahre resultieren. Eine frühzeitige Einbeziehung und bessere 
Synchronisation der verschiedenen Planungsebenen im Bereich Mobilität, Natur- und 
Artenschutz und technischer Infrastruktur mit den laufenden Projekten der Neuen 
Stadtquartiere stellt nach wie vor eines der größten Potentiale zur Beschleunigung dar.  
 
Aufgrund umfassender Regelungen im Planungs- und Umweltrecht unterliegen komplexe 
Planungsvorhaben wie die Stadtquartiere, insbesondere, wenn sie die bestehenden 
Freiflächen überplanen, umfangreichen Abstimmungsprozessen. Das betrifft sowohl 
Fachbehörden als auch eine hohe Anzahl erforderlicher Fachgutachten und 
Genehmigungsverfahren sowie eine umfängliche Beteiligung der Öffentlichkeit und weiterer 
Akteure. Die unzureichende personelle Ausstattung beteiligter Behörden (z.B. Bezirksämter, 
Oberste Naturschutzbehörde, tlw. Verkehrsbehörde) als auch die aufgrund der Vielzahl an 
Projekten zunehmend ausgeschöpften Kapazitäten von Planungs- und Gutachterbüros 
(insbesondere für Verkehrs- und Lärmgutachten) können zu längeren Bearbeitungszeiten 
führen. 
 
Hinzu kommen teils starke Widerstände aufgrund lokaler Betroffenheiten der Bevölkerung 
bzw. einzelner Interessengruppen – ungeachtet der in den Projekten vorgesehenen 
umfangreichen Partizipationsverfahren. Ein fehlender Grundkonsens und die damit zu 
bewältigenden planerischen Herausforderungen für Berlin als wachsende Metropole sowie 
die daraus erwachsenden Notwendigkeiten für eine infrastrukturelle Entwicklung belasten 
nicht selten Beteiligungsverfahren vor Ort. 
Abstimmungsprozesse und strategische Grundsatzentscheidungen bei größeren 
Planungsprojekten werden durch die dann erst zu klärenden Verantwortlichkeiten oder 
Doppelzuständigkeiten in der Zuordnung zur Senats- bzw. Bezirksebene zusätzlich 
erschwert.  
 
Die Umsetzung externer naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen, die durch 
Überplanung und Versiegelung großer Freiflächen in den Stadtquartieren notwendig werden, 
stellen eine Herausforderung für die Projektentwicklung dar. Den geltenden 
naturschutzgesetzlichen Regelungen, oft unmittelbares Europarecht, muss in rechtssicherer 
Art und Weise entsprochen werden; die Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen 
erlangt als ein Staatsziel (Artikel 31 VvB) in der bauleitplanerischen Abwägung Gewicht. Teil 
einer frühzeitigen wie langfristigen Lösungsstrategie sind u.a. die Sicherung von Flächen 
durch die geeigneten Planungsinstrumente bzw. vertragliche Regelungen, die frühzeitige 
Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten unter Beachtung des Funktionsbezugs, die 
Operationalisierung der Umsetzung und Zuordnung. Die Planungsbehörden und 
Vorhabenträger sind verantwortlich bereits mit Beginn von Planungen Vorsorge für die 
Herleitung und Sicherung notwendiger Kompensationsmaßnahmen zu treffen. 
Kompensationsmaßnahmen, d.h. Maßnahmen zur Aufwertung von Natur und Landschaft 
stehen nicht isoliert, sondern sind Teil der Aufwertung und Weiterentwicklung der Grünen 
Infrastruktur Berlins. Auch die Bevölkerung der wachsenden Stadt profitiert von einem 
ausreichenden, vielfältigen und gut erreichbaren Angebot an Natur. und Erholungsflächen. 
Daher liegt der Schwerpunkt mittel- wie langfristig auf der Herleitung und Konkretisierung 
von Kompensationspotenzialen in der Berliner Landschafts- und Freiräumen.   
 
Die Komplexität und Dauer vieler Abstimmungsprozesse wird vielfach auch durch eine 
mangelnde Verzahnung zwischen strategischer und operativer Ebene hervorgerufen. Zur 
Behebung dieses Schnittstellenproblems wurde im Jahr 2019 die Taskforce Stadtquartiere 
und Entwicklungsräume bei SenStadtWohn gebildet. Diese dient der 
entwicklungsraumbezogenen Koordination der oben genannten planerischen 
Abstimmungsbedarfe und damit der koordinierten Vorbereitung zur Lösung sogenannter 
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„Planungsknoten“, u.a. durch Erarbeitung von Zwischenlösungen zur Abfederung der 
unterschiedlichen Systemzeiten von Wohnungsbau und Verkehrsinfrastruktur. Die 
gegenwärtigen Aktivitäten der Taskforce in Bezug auf die neuen Stadtquartiere im Kontext 
der einzelnen Entwicklungsräume werden in Anlage 4, unterlegt durch veranschaulichende 
Karten, im Detail beschrieben. 
 
Ein wertvoller Beitrag der neuen Stadtquartiere für Stadtreparatur und Flächenrevitalisierung 
(siehe unter 2.) kann auf Grund baulicher Vornutzungen erst nach Überwindung vieler 
Hürden auf dem Weg zum Baurecht erreicht werden. Hierzu zählen u.a. 
Eigentumsverhältnisse, teils schwierige Verhandlungen zum Grunderwerb, 
Beseitigung/Sanierung von Altbebauung und Altlasten, vereinzelt auch Anforderungen des 
Denkmalschutzes, aufwändige Verlagerungen bestehender Nutzungen sowie pandemisch 
bedingte Bearbeitungsverzögerungen. In jedem Fall liegen hier besondere fachliche, 
organisatorische, personelle und auch finanzielle Herausforderungen für eine zügige 
Umsetzung komplexer Quartiersprojekte. 
 
4. Lösungsansätze und Fazit 

 
Zur Bewältigung der oben dargelegten Problemlagen und planerischen Herausforderungen 
werden aus mehreren Perspektiven Lösungsansätze erarbeitet:  
Zunächst wird bereits an einem strategisch ausgerichteten, räumlich-konzeptionellen 
Rahmen für eine nachhaltige Wachstumsperspektive unter Beteiligung der Bürgerschaft 
gearbeitet. Hierfür bilden die Berlin Strategie 3.0 sowie die sektoralen 
Stadtentwicklungspläne die planerische Grundlage auf gesamtstädtischer Ebene. Auf der 
kleinräumigen Ebene, z.B. bei quartiersbezogenen Planungen, werden 
Partizipationsverfahren im Sinne einer schlanken Beteiligung durch diskursive Verfahren 
(etwa Gebiets-/Projektbeiräte) weiterentwickelt und genutzt, wenn auch durch die 
Pandemiesituation vielfach erschwert bzw. auf Online-Formate reduziert. Eine 
Kommunikationsoffensive zu einer aus gesamtstädtischer Sicht nachhaltigen Begründung 
von unterschiedlichen räumlichen Lagen der Neubauvorhaben sollte weiter dazu beitragen, 
dass die Akzeptanz gesteigert, die gesamtstädtischen Herausforderungen und die 
Begründung in eine dennoch ökologische, klimatische und verkehrlich wirksame 
Wachstumsperspektive transparent und nachvollziehbar werden. 
 
Aus diesem „strategischen Überbau“ wird deutlich, dass gemäß dem nach BauGB 
formulierten integrierten Planungs- und Projektansatz die Stadtplanung die Ziele und 
Rechtsvorgaben anderer Fachplanungen (insbesondere Verkehr, Freiraum, Natur- und 
Artenschutz) zusammenführen muss. Dafür müssen verwaltungsseitig klare, 
projektbezogene Verantwortlichkeiten definiert und eine kontinuierliche Begleitung des 
Planungsprozesses sichergestellt werden. Dies bildet zugleich die Basis, auf der komplexe 
Projektvorhaben in einem demokratischen „Verhandlungsprozess“ der örtlichen und 
gesamten Stadtgesellschaft verwaltungsorganisatorisch (auf Senats- und Bezirksebene) 
leistbar bleiben und in dem vorhandenen Ressourcenrahmen umgesetzt werden können. 
 
Dieses sehr komplexe Verwaltungshandeln muss auf einer langfristigen Strategie der 
Siedlungsentwicklung fußen und erfordert einen politischen Grundkonsens über die 
Anforderungen einer nachhaltig und klimaneutral wachsenden Stadt. Das bedeutet unter 
anderem, dass  
 

- die NSQ als Bestandteile einer integrierten, gesamtstädtischen Planung basierend 
auf dem Flächennutzungsplan und dem Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 
entwickelt werden, 

- dem Mobilitätsbedürfnis der NSQ und der umliegenden Quartiere durch die 
Umsetzung von strategischen Verkehrsprojekten, insbesondere des 
Umweltverbundes, entsprochen wird, 
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- Ausgleichserfordernisse und -potenziale für die Gesamtstadt erhoben und koordiniert 
werden, um die Flächensuche der einzelnen Projekte zu beschleunigen und eine 
auch naturschutzfachlich sinnvolle Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen auf 
möglichst eingriffsnahen Flächen zu ermöglichen, 

- planungsrechtliche Instrumente zur Erlangung der Flächenverfügbarkeit, 
insbesondere bei Revitalisierungsvorhaben, im Interesse des Gemeinwohls genutzt 
und gefördert werden, 

- stadtplanerische Konzepte einem ergebnisoffenen Abwägungsprozess (insbesondere 
nach § 1, hier u.a. Abs.7 BauGB) ohne Vorfestlegung unterzogen werden müssen 

- organisatorisch-strukturelle und kapazitative Anpassungen an den erforderlichen 
Stellen ermöglicht werden. 

- planerische Konzepte europäischen und internationalen Initiativen und 
Beschlussfassungen (z.B. Neues Europäisches Bauhaus, Neue Leipzig Charta) 
entsprechen müssen, um Berlins Anspruch und Verantwortung für eine klimaneutrale, 
sozial ausgewogene und Wohlstand sichernde Stadtentwicklung gerecht zu werden 
 

Aus den Erfahrungen der 1990er Jahre ist es verantwortungsvoll und in mehrfacher Hinsicht 
nachhaltig, dass die Stadt nicht nur kurz- und mittelfristige Wachstumsperspektiven 
berücksichtigen muss, sondern einer langfristigen, koordinierten Projektentwicklung von 
unterschiedlichen Stadträumen bedarf.  Die bisherigen Erfahrungen in den 16 neuen 
Stadtquartieren zeigen sehr eindrücklich, dass ein komplexer und langwieriger 
Planungsvorlauf erforderlich ist, um die Projekte zur schrittweisen Umsetzung zu bringen. Als 
segensreich für ein schnelles Reagieren haben sich insbesondere die 
Entwicklungsmaßnahmen der 1990er Jahre gezeigt, die in der aktuellen Wachstumsphase 
ihren erfolgreichen Abschluss finden konnten.  Die nun im Rahmen der Task Force-
Aktivitäten angestoßenen Abstimmungs- und Koordinierungsprozesse sollten zur 
Vorbereitung weiterer Stadtquartiere genutzt werden und diese in eine langfristige 
Entwicklungsstrategie einbetten. Dafür ist es erforderlich, langfristig geeignete 
Flächenpotenziale zu identifizieren und die strategische Infrastrukturplanung danach 
auszurichten (Entwicklungshorizont 2040+), so dass eine bedarfsorientierte 
Baulandmobilisierung in Zukunft ohne Marktverwerfungen abgesichert werden kann. 
 
Folgende Anlagen sind regelmäßig Bestandteil des Berichts über die „Zügige Entwicklung 
neuer Stadtquartiere“:  
Anlage 1 – Tabellarische Übersicht der neuen Stadtquartiere 
Anlage 2 – Karte zur Verortung der neuen Stadtquartiere 
Anlage 3 – Exposés zu den 16 neuen Stadtquartieren, Stand 22. April 2020 
 
Dem vorliegenden fünften Bericht wurde eine weitere Anlage beigefügt: 
Anlage 4 – Beitrag Task Force / Koordinierungsplanung 

 
Wir bitten, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
Berlin, den 22. Juli 2021 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
Michael  M ü l l e r     Sebastian  S c h e e l 
...........................................    ............................................. 
Regierender Bürgermeister    Senator für  
       Stadtentwicklung und Wohnen 



Anlage 1 - Tabellarische Übersicht der neuen Stadtquartiere
Stand:28.04.2021

Stadtquartiere Anzahl Baubeginn

WE Jahr
(voraus-
sichtlich)

(voraus-
sichtlich) bis 2017 2018 2019 2020 2021 2022-26

1. Blankenburger 
Süden 5.500 2030 *      5.500   

2.
Buch-Am 
Sandhaus 2.700 2024      1.000        1.700   

Buch - weitere 
Potenziale 2.200 2020         450        1.100           650   

3. Buckower Felder 900 2021         290           610   

4. Europacity 3.000 2015       120           204      1.079           513           478           606   
5.1. Wasserstadt 

Oberhavel 
(landeseigene 
Wohnungs-
baugesell-
schaften)

4.273 2017    1.024           726            -             854           326        1.263             80    ** 

5.2. Wasserstadt 
Oberhavel 
(privat)

4.325 2017       160           283         806           270        1.787           460           559    ** 

6. Insel Gartenfeld 3.679 2022      3.679   

7. Johannisthal / 
Adlershof 5.539 2018    2.100    ***    1.200           139        1.800   

8.
Ehem. 
Güterbahnhof 
Köpenick

1.800 2022         300        1.500   

9. Lichterfelde Süd 2.500 2021         200        2.300   

10. Michelangelo-
straße 1.200 ****      1.200   

11. Schumacher 
Quartier 5.580 2022      1.900        3.680   

12.
Ehem. 
Rangierbahnhof 
Pankow

2.000 2025         500        1.500   

13. Neue Mitte 
Tempelhof 500 2028         500   

14. Schöneberger 
Linse 1.900 2018       140           900           300           560   

15. Siemensstadt 
2.0 2.750 2022      2.750   

16. Stadtgut 
Hellersdorf 1.500 2020      1.500   

Summe 51.846  3.544  2.413  3.085 3.887 3.220 18.268 17.429

Anmerkungen:

*

**

***

**** Baubeginn im NSQ Michelangelostraße noch nicht endgültig terminiert - Zuordnung in Spalte "nach 2026".

Lfd. 
Nr.

bei den für Johannisthal/Adlershof genannten realisierten Wohneinheiten handelt es sich um Maßnahmen, die bereits vor der 
Festlegung der 11 bzw. 14 Stadtquartiere planungsrechtlich vorbereitet und umgesetzt wurden.

Baubeginn

Diese Angaben sind auf Grundlage des Erkenntnisstandes im April 2021 erstellt worden. Im Zuge einer Konkretisierung der 
Planungsprozesse kann es bei der Anzahl der Wohneinheiten und dem Zeitpunkt der Baubeginne zu Verschiebungen kommen.

               300   

durch die erforderlichen Arbeitsschritte der Verkehrsplanungen durch die Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz , ist mit 
einem Baubeginn nicht vor 2030 zu rechnen (nach Fertigstellung Tram- Verlängerung)

nach 2026

Für die in der Spalte "nach 2026" eingetragenen, geplanten Wohneinheiten sind noch keine konkreten Baubeginne bekannt. Ein 
früherer Baubeginn ist möglich.
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Exposé Neue Stadtquartiere  

1 - Blankenburger Süden 
Pankow - Blankenburg / Heinersdorf 

Flächengröße 

Fokusraum (blau) ca. 150 ha; Untersuchungsgebiet (rot) 
gemäß § 165 (4) BauGB ca. 430 ha  

Eigentumsverhältnisse 

Fokusraum (blau): überwiegend Landeseigentum (ehem. 
FHTW-Standort und Ackerfläche) und private Eigentümer 
(Gewerbegebiet Heinersdorf), Untersuchungsgebiet (rot): 
gemischte Eigentumsstruktur  

Anzahl Wohneinheiten 

Fokusraum (blau) ca. 5.000—6.000 WE 

Baubeginn 

Wohnbebauung im Fokusraum ca. ab 2030 

Flächennutzungsplan 

Fokusraum (blau): nördlich Wohnbaufläche W3, Grünflä-
che, übergeordnete Hauptverkehrsstraße; südlich gewerb-
liche Baufläche, Betriebshof Bahn und Bus, übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße, Grünfläche 

Ein FNP-Änderungsverfahren (lfd.Nr.09/17 „Blankenburger 
Süden/ Heinersdorf - Ortsumfahrung Malchow“) wurde im 

Luftbild Blankenburger Süden  Lageplan Blankenburger Süden in Berlin-Pankow 

September 2017 eingeleitet. 

Bebauungsplanverfahren 

Vorbereitende Untersuchungen gemäß § 165 (4) BauGB per 
Senatsbeschluss 

§ 9 AGBauGB: Gebiet von außergewöhnlicher stadtpoliti-
scher Bedeutung 

B-Plan 3-65 Grundschule Heinersdorfer Straße, B-Plan 3–
71 Alte Industriebahn, B-Plan 3-72 Alte Gärtnerei, B-Plan 
3-70 Erweiterung Kunsthochschule Berlin / SenStadtWohn 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Blankenburger Süden  

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Auf Grund der bisherigen Bestandsverdichtung und weite-
rer realisierungsfähiger Baupotenziale ist die Verbesse-
rung und Erweiterung der vorhandenen Verkehrsinfra-
struktur dringend erforderlich und Voraussetzung für die 
planerische Entwicklung des Stadtquartiers. Hierzu gehö-
ren die Umsetzung der Verkehrslösung Heinersdorf und die 
Entwicklung und Umsetzung der Verkehrserschließung 
Blankenburg. Das geplante Stadtquartier Blankenburger 
Süden soll, zwischen Malchow im Osten und Heinersdorf 
im Südwesten, mit der Verkehrserschließung Blankenburg 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das künftige Stadtquartier Blankenburger Süden soll zwi-
schen den Dorfkernen Blankenburg im Norden und Heiners-
dorf im Süden geplant werden. Die bestehenden Ortskerne 
säumen hauptsächlich ein mit Einfamilienhäusern bebau-
ten Siedlungsrand. Im Westen berührt das Stadtentwick-
lungsprojekt heutige Erholungsanlagen und die Ver-
kehrstrassen der Bahn sowie der Autobahn A 114. Im (Nord
-)Osten grenzt es an den Landschaftsraum der Malchower 
Aue. Entlang des Blankenburger Pflasterweges  befanden 
sich im  Plangebiet lange leerstehende Gebäude, die inzwi-
schen abgeräumt worden sind. Das ehemalige Rieselfeld 
wird heute landwirtschaftlich genutzt und ist verpachtet. 
Der nordöstlich angrenzende Golfplatz ist vor ca. 15 Jah-
ren neu angesiedelt worden. Nahe der Dorflage Heiners-
dorf befindet sich ein Gewerbegebiet. Für das geplante 
Stadtquartier liegt als Ergebnis eines kooperativen städ-
tebaulichen Werkstattverfahrens einschließlich Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Qualifizierungsphase seit April 
2021 ein erster städtebaulicher Rahmenplan vor. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Die zusammenhängenden landeseigenen Flächen im Fokus-
raum werden landwirtschaftlich genutzt und bieten Raum 
für ein neues Stadtquartier mit ca. 5.000 - 6.000 Wohnun-
gen. Dabei werden u.a. landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaften die Aufgabe übernehmen, dringend benötigten 
bezahlbaren Wohnraum zu errichten. Zusätzlich soll 
durch andere Bauträgerschaften, wie z.B. soziale Träger, 
Baugruppen, Genossenschaften und Private, ein Mix von 
verschiedenen Wohnraumangeboten  (Preissegmente und 
Wohnformen) realisiert werden. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Der Berliner Nordosten weist historisch bedingt zahlrei-
che siedlungsstrukturelle Defizite auf. Es mangelt an 
Kitas und Schulen (an mehreren Grund- und weiterführen-
den Schulen) sowie sozialen und kulturellen Einrichtun-
gen. Zudem herrschen im Siedlungsraum gravierende Ver-
kehrsprobleme, wie enorme Kapazitätsengpässe und eine 
verbesserungswürdige ÖPNV-Anbindung. Die Strukturprob-
leme im Bestand sollen im Rahmen des Projektes „Stadt 
behutsam weiterbauen im Blankenburger Süden“ gelöst 
werden. Dabei steht vor allem die nachhaltige Lösung der 
überörtlichen Verkehrsprobleme wie auch der Erschlie-
ßung des neuen Stadtquartiers (vor allem Ausbau und Qua-
lifizierung ÖPNV, Rad und Fußverkehr, MIV und Wirt-
schaftsverkehr) im Fokus.  

Das neue Stadtquartier soll unter dem Leitbild „Vielfalt 
und Gemeinschaft zwischen Blankenburg und Heinersdorf“  
entwickelt werden. Das schließt die Umsetzung von unter-
schiedlichen Bautypologien, einer vielfältigen Nutzungs-
mischung (Wohnen, Gewerbe, Soziales, Kultur, Gesundheit 
etc.) und eines umfassenden Angebotes im Bereich der grü-
nen Infrastruktur ebenso ein wie die Grundstückszuwei-
sung und bauliche Umsetzung durch verschiedene Bauträ-
ger.  

Die neuen Angebote sollen funktional und strukturell mit 
den Nachbarschaften verknüpft sowie für diese Nachbar-
schaften darüber hinausgehende Mehrwerte (wie z.B. die 
Lösung jetzt schon vorhandener Probleme) entfalten.  

FNP-Ausschnitt  Blankenburger Süden  
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Städtebaulicher Rahmenplan 
© SenStadtWohn / yellow z mit bgmr / Cityförster mt Felixx (April 2021) 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Angestrebt wird ein ökologisch hochwertiges Stadtquar-
tier mit u.a. Erhalt und Qualifizierung vorhandener öko-
logischer Qualitäten, einem „grünen Grundgerüst“ in An-
lehnung an die bezirkliche Biotopverbundplanung als eine 
Vorgabe für den Städtebau, einem überdurchschnittlichen 
Anteil des Umweltverbundes am Ziel- und Quellverkehr, 
dezentralen und semizentralen Lösungen des Regenwasser-
managements sowie städtebauliche Antworten auf die An-
forderungen des Klimawandels. 

In Vorbereitung dazu wurden und werden u.a. ökologische, 
regenwasserwirtschaftliche und energetische Grundlagen-
untersuchungen durchgeführt, in deren Ergebnissen Hand-
lungserfordernisse für die Realisierung eines ökologisch 
hochwertigen Stadtquartiers generiert werden. So ist z.B. 
davon auszugehen, dass mit Errichtung des neuen Stadt-
quartiers Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden 
sein werden, die nicht ausreichend innerhalb des VU-
Gebietes ausgeglichen werden können. Um einen natur-
schutzrechtlich erforderlichen Ausgleich zu ermöglichen 
werden in enger Abstimmung zwischen der VU 
„Blankenburger Süden“ und der SenUVK/ Gesamtstädtischen 
Ausgleichskonzeption (GAK) insbesondere innerhalb des 
unmittelbar östlich an das VU-Gebiet angrenzenden Öko-
kontos „Malchower Auenlandschaft“ Ausgleichspotentiale 
und -maßnahmen identifiziert und im Rahmen des bauleit-
planerischen Ökokontos Eingriffen innerhalb des VU-
Gebietes zugeordnet.  

an das übergeordnete Hauptstraßennetz (B2, A 114 und 
Pasewalker Straße) angebunden werden. Zusätzlich wurde 
2020 eine Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt, die 
eine Straßenverbindung zwischen Malchow und dem S-
Bahnhof Blankenburg parallel zur geplanten Straßenbahn 
vorsieht, so dass der verkehrlich problematische Doppel-
knoten in Blankenburg aufgelöst und die heutige Bahnhof-
straße vom Durchgangsverkehr entlastet wird. 

Für die Entwicklung des Stadtquartiers ist die Verlänge-
rung der Straßenbahnlinie M2 bis zum S-Bhf. Blankenburg 
notwendig inklusive der Verbesserung der Umsteigequali-
tät am S-Bhf. Blankenburg. Die Wirtschaftlichkeit für die 
planerisch zu bevorzugende Trasse ist bestätigt. Für die 
notwendigen Betriebshofkapazitäten der Straßenbahn wird 
ein neuer Standort im Gewerbegebiet Heinersdorf ange-
strebt. Mit der Deutschen Bahn laufen Gespräche zur Mo-
dernisierung, Ertüchtigung und baulichen Integration des 
S-Bahnhofs Blankenburg in das zukünftige Verkehrssystem 
Blankenburg (Kooperationsprojekt von SenStadtWohn, Sen-
UVK und DB AG). Außerdem wurde eine städtebauliche Mach-
barkeitsuntersuchung zur Qualifizierung des S-Bahnhof-
Bereichs durchgeführt.  

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im NSQ „Blankenburger Süden“ ist die Realisierung von 
vier Schulen an zwei Standorten geplant: Im Südosten des 
ehemaligen Rieselfelds sollen eine Grundschule (B-Plan 3-
65, in Aufstellung, Federführung SenStadtWohn) und eine 
weiterführende Schule (Integrierte Sekundarschule) ent-
stehen. Ein weiterer Schulstandort mit Grund- und weiter-
führender Schule soll im Norden des Fokusraums, im 
Übergang zu Alt-Blankenburg, realisiert werden. Der 
Grundschulstandort an der Heinersdorfer Straße dient 
auch zur Reduzierung von Defiziten an Schulplätzen im 
Bestand. Daneben sollen im Fokusraum auch ausreichend 
Kindertagesstätten errichtet werden.  

In Nachbarschaft zum nördlichen Schulcampus sollen auch 
weitere Bildungs- und kulturelle Einrichtungen (Musik-
schule, Volkshochschule, Bibliothek) angesiedelt werden. 

Außerdem befindet sich für die Fläche der ehemaligen 
Gärtnerei im Ortskern Heinersdorf ein Bebauungsplan in 
Aufstellung. Ziel ist neben der Realisierung von Woh-
nungsbau auch die Errichtung einer Kindertagesstätte. 
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

2016 beschloss der Senat gemäß § 165 (4) BauGB Vorberei-
tende Untersuchungen (VU). Am 7. November 2019 startete 
ein kooperatives städtebauliches Werkstattverfahren für 
den Blankenburger Süden. Pandemiebedingt verschob sich 
die finale Öffentlichkeitsbeteiligung in den Sommer 2020 
und der Abschluss des Werkstattverfahrens konnte damit 
erst im September 2020 erfolgen. Parallel erfolgte auf 

1.9 Klärungsbedarf 

Für die im Flächennutzungsplan seit den 1990er Jahren 
dargestellte und das Plangebiet von West nach Ost durch-
querende Straßenverbindung muss eine Entscheidung über 
die inzwischen gefundenen Lösungsansätze der Ver-
kehrserschließung Blankenburg einschließlich der Auflö-
sung des Doppelknotens Blankenburg getroffen werden.  

Die damit verbundenen unvermeidlichen Betroffenheiten 
bei Eigentümer:innen und Nutzer:innen in der Erholungs-
anlage Blankenburg sollen durch Angebote im Rahmen ei-
nes Sozialplanverfahrens nach § 180f BauGB wie z.B. Ent-
schädigungszahlungen oder/und Ersatzstandorte so sozi-
alverträglich wie möglich minimiert werden. Der Senat 
wird deswegen im Sommer 2021 das Struktur- und Nut-
zungskonzept als Grundlage für die Fortführung der VU 
wie auch des erforderlichen FNP-Änderungsverfahrens 
sowie den Städtebaulichen Rahmenplan als Grundlage für 
die Fortführung der Planungen zur Verlängerung der M2 
bis zum S-Bahnhof Blankenburg beschließen, um die er-
forderliche Planungssicherheit für die weitere VU wie 
auch die darauf aufbauende Realisierung des NSQ 
„Blankenburger Süden“ zu geben. 

 
SoWo 
22.04.2020 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Schon mit Start der VU Anfang 2017 wurde unter 
www.berlin.de/blankenburger-sueden ein umfangreicher 
und regelmäßig aktualisierter Projektauftritt im Inter-
net aufgebaut. Von Anfang bis Mitte 2017 wurden im Rah-
men von drei Bürgerinformationsveranstaltungen über den 
grundsätzlichen Ansatz einer Vorbereitenden Untersu-
chung sowie aktuelle verkehrliche Herausforderungen in-
formiert sowie parallel partizipativ (u.a. im Rahmen von 
vier Bürgerwerkstätten) ein „Kommunikations- und Parti-
zipationskonzept (KoPaK)“ erarbeitet. Im Sinne erster 
Umsetzungsschritte dieses Beteiligungskonzeptes erfolgte 
dann 2018 u.a. die Konstituierung eines Projektbeirates, 
die Durchführung einer „Auftaktarena“ am 03. März 2018 
mit anschließender Online-Beteiligung sowie eine Bürger-
werkstatt am 05. Mai 2018. Die Dokumentationen dieser 
Beteiligungen wie auch erste vorliegende Untersuchungser-
gebnisse wurden auf der Projektseite eingestellt. 

Am 16. November 2018 startete eine „Vor-Ort-
Sprechstunde“, mit der auf bestehende Informations- und 
Beratungsbedarfe reagiert wird. Ziel ist es, vor Ort ent-
standenen Irritationen und Ängsten bzgl. der Entwicklung 
eines neuen Stadtquartiers frühzeitig zu begegnen.  

Von November 2019 bis September 2020 wurde für den Fo-
kusraum ein kooperatives städtebauliches Werkstattver-
fahren unter Einbindung des Projektbeirates durchgeführt 
(siehe auch 1.8). Zur Vorstellung der Zwischenergebnisse 
fand unter Anwesenheit der Planungsteams sowie Mitar-
beitenden der SenStadtWohn sowie der SenUVK am 14. Feb-
ruar 2020 eine öffentliche Informationsveranstaltung 
statt. Aus diesem Anlass wurde eine erste Planungszeitung 
erstellt und in der Nachbarschaft vor Ort zugestellt. Zum 
Abschluss des Werkstattverfahrens im Sommer 2020 wie 
auch zum Abschluss der Qualifizierungsphase im April 
2021 wurde die Öffentlichkeit jeweils mittels newsletter, 
Planungszeitung, mein.berlin.de und aktualisierter Pro-
jektseite beteiligt. Zu den Verkehrsprojekten im Pankower 
Osten – und damit auch die den Blankenburger Süden be-
treffend – wurde im Juni 2020 die Projekt-Webseite 
www.berlin.de/verkehr-pankower-osten online geschaltet, 
die über alle dort relevanten Verkehrsprojekte infor-
miert. Im März 2021 wurde die Öffentlichkeit mittels di-
gitaler Verkehrsveranstaltung, mein.berlin.de und aktua-
lisierter Projektseite beteiligt. 

der Grundlage einer kriterienbasierten Bewertung die 
Entscheidung, im Gewerbegebiet Heinersdorf einen neuen 
Straßenbahnbetriebshof zu realisieren. Auf der Grundlage 
dieser Standortentscheidung wie auch der Ergebnisse des 
Werkstattverfahrens erfolgte bis April 2021 eine Qualifi-
zierung der Städtebaulichen Rahmenplanung einschließ-
lich der Generierung eines Struktur- und Nutzungskonzep-
tes als Grundlagen für die Fortführung der Untersuchun-
gen und Planungen. Der Abschluss der VU wie auch der da-
rauf aufbauende Senatsbeschluss zur Realisierung des NSQ 
„Blankenburger Süden“ wird für 2022 angestrebt. Für die 
im VU-Gebiet planungsbefangenen Grundstücke gab es in-
zwischen mehrere Vorkaufsrechtsausübungen auf der 
Rechtsgrundlage der Vorkaufsrechtsverordnung vom Juli 
2017.  

Das  Gelände der „Alten Gärtnerei“ in Heinersdorf soll im 
Sinne eines „Startprojektes“ sowohl für die 
„Verkehrslösung Heinersdorf“ (Netzelement 1) wie auch 
den Wohnungsbau (ca. 500 WE) prioritär entwickelt wer-
den (B-Plan 3-72).  

Parallel zum städtebaulichen Werkstattverfahren wurde 
ein Grundlagenkonzept für eine nachhaltige Mobilität im 
neuen Stadtquartier sowie eine Machbarkeitsstudie zur 
Qualifizierung des S-Bahnhofs Blankenburg erarbeitet.  
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2 - Buch - Am Sandhaus 
Pankow - Buch 

Flächengröße 

ca. 57 ha, davon ca. 27 ha Wohnbaufläche (geplant), 
ca. 4 ha gemischte Bauflächen, ca. 26 ha potenzielle 
Flächen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen 

Im Umfeld (z.T. in Realisierung): ca. 42 ha Wohn-
baufläche  

Eigentumsverhältnisse 

privat, landeseigen 

Anzahl Wohneinheiten 

ca. 2.400—3.000 WE entlang Straße Am Sandhaus und 
auf den Flächen des ehem. Krankenhauses der 
Staatssicherheit; ca. 2.200 WE als weitere Potentia-
le im Umfeld (z.T. realisiert) 

Baubeginn 

Buch-Am Sandhaus: vsl. 2024 (1. Bauabschnitt); 
nordöstliche Wohnbauflächen im Umfeld z.T. in Rea-
lisierung 

Flächennutzungsplan 

Wohnbauflächen W2, gemischte Baufläche, M2 mit 
Einzelhandelskonzentration 

Bebauungsplanverfahren 

Aufstellungsbeschluss in Vorbereitung 

Luftbild Buch - Am Sandhaus Lageplan Buch - Am Sandhaus in Berlin-Pankow 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das künftige Stadtquartier Buch soll im nördlichen 
Siedlungsraum des Bezirkes Pankow, östlich des Na-
turschutzgebietes Bogenseekette und Lietzengraben-
niederung und unmittelbar angrenzend an das Land-
schaftsschutzgebiet Buch sowie westlich der 
Bahntrasse, in Nähe zum S-Bahnhof Buch entwickelt 
werden. Es ist geprägt durch den Übergang von Wald-
flächen zu teilweise landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ehemaliger Rieselfelder, angrenzend nord-
westlich an den Ortskern Buch. Südlich der Straße 
Am Sandhaus hat sich eine ökologisch wertvolle 
Moorlinse mit einem Gewässer gebildet, die unter 
Landschaftsschutz steht. Entlang der Hobrechtsfel-
der Chaussee erstrecken sich die leerstehenden Ge-
bäude und Anlagen des ehemaligen Regierungskran-
kenhauses der DDR und des ehemaligen Krankenhau-
ses der Staatssicherheit. Durch das Plangebiet ver-
läuft in westlicher Richtung die Straße Am Sandhaus 
mit vereinzeltem Wohnungsbestand sowie teilweise 
Waldflächen, die auch alte Baumbestände und Wald-
biotope aufweisen. Das Gebiet befindet sich darüber 
hinaus in der Bucher Förderkulisse des Programms 
Nachhaltige Erneuerung mit dem Ziel, auch den Woh-
nungsneubau zu begleiten. 

Die denkmalgeschützten ehemaligen Klinikbauten 
östlich der Wiltbergstraße sind zu einem Wohnkom-
plex umgebaut worden, dem „Ludwig-Hoffmann-
Quartier“. Dieses Quartier soll durch zusätzlichen 
Wohnungsbau einschließlich sozialer Infrastruktur 
ergänzt werden. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Der Bereich Buch - Am Sandhaus bietet gemäß FNP 
einen Entwicklungsspielraum für die Errichtung von 
ca. 2.400 bis zu 3.000 neuen Wohnungen. Neben lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften sollen auch 
andere Bauherrenschaften, wie zum Beispiel Genos-
senschaften und private Bauträger eine Mischung von 
verschiedenen Wohnraumangeboten realisieren. Dar-
über hinaus wurden im Ludwig-Hoffmann-Quartier 
nördlich der Wiltbergstraße rund 700 Wohnungen 
realisiert und sollen aktuell um rund 300 neue 
Wohneinheiten ergänzt werden. 

Zusätzlich werden östlich der Bahntrasse gelegene 
Flächen im Bereich Buch Süd als weitere Wohnungs-
neubaupotentiale im Umfang von ca. 650 Wohneinhei-
ten im Zuge einer vertiefenden städtebaulichen Stu-
die geprüft. Etwa 550 weitere Wohneinheiten könn-
ten durch Nachverdichtung in den benachbarten Be-
standswohnanlagen realisiert werden. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Der bestehende Siedlungsraum im Norden Pankows in 
Buch hat strukturelle Missstände und birgt zugleich 
Potentiale. Durch die Realisierung eines neuen 
Stadtquartiers im Plangebiet zwischen S-Bahnhof, 
Straße am Sandhaus und dem ehemaligen Klinikkom-
plex an der Hobrechtsfelder Chaussee sollen städte-
bauliche Mängel behoben und versiegelte Flächen, 
ÖPNV- und Wohnbaupotentiale in diesem Siedlungs-
raum genutzt werden. Trotz der peripheren Lage des 
Siedlungsraums ist mit dem S-Bahnhof Buch eine 
ideale Voraussetzung für ein neues Stadtquartier 
bereits vorhanden. Das neue Stadtquartier soll den 
Gesundheits-, Wissenschafts- und Technologiestand-
ort als attraktiven und ökologischen Wohnort in di-
rekter Nähe zum Landschaftsraum ergänzen. Zudem 

FNP-Ausschnitt  Buch - Am Sandhaus  

kann mit dem Ausbau des Ortskerns am S-Bahnhof zu 
einem lebendigen Zentrum eine sinnvolle Entwick-
lung eröffnet werden. Der Bereich des ehemaligen 
Regierungskrankenhauses wurde im Zuge der FNP-
Änderung als gewerbliche Baufläche und Wald darge-
stellt.   
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1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Mit der Flächennutzungsplanänderung im Jahr 2019 
wurden sowohl die Voraussetzungen für den ange-
strebten Wohnungsbau geschaffen, als auch die an-
grenzenden hochwertigen Grün- und Naturräume ge-
sichert. Der Ortsteil Buch verfügt darüber hinaus 
über ein breites Angebot sozialer Infrastrukturen 
für Bildung, Kinder und Jugendliche sowie für Seni-
orinnen und Senioren. Im Stadtteilzentrum ist au-
ßerdem ein neues Bildungs- und Integrationszent-
rum projektiert, in dem verschiedene Bildungs- und 
Freizeitangebote gebündelt werden sollen. 

Der Naturerfahrungsraum, unmittelbar angrenzend 
an den Abenteuerspielplatz „Moorwiese“ im süd-
westlichen Bereich des S-Bahnhofs, wurde mit Mit-
teln des Bundesamtes für Naturschutz angelegt. Im 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Wohnflächenentwicklung im Plangebiet Buch - Am 
Sandhaus soll überwiegend durch Verdichtung beste-
hender Siedlungsstrukturen und die Nachnutzung 
bereits brach gefallener Flächen erfolgen. So soll 
die Neuinanspruchnahme von Freiräumen möglichst 
gering gehalten werden. Für eine sinnvolle Sied-
lungsstruktur ist jedoch die anteilige Inanspruch-
nahme von Freiraum– und Waldflächen nicht zu ver-
meiden. Gleichzeitig werden umfangreiche Wald- und 
Offenlandflächen mit einem hohen Wert für Natur 
und Landschaft langfristig gesichert. Die städtebau-
lichen Entwürfe sollen die Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie die Waldflächen auf ein Minimum 
beschränken. Auch der Lärmschutz für Mensch und 
Natur, unter anderem für die nahe gelegenen Land-
schafts- und Naturschutzschutzgebiete spielt eine 
wichtige Rolle. 

Im Rahmen der Regenwasserbewirtschaftung wird 
das Ziel verfolgt, das Regenwasser in Anlehnung an 
den natürlichen Wasserhaushalt zu bewirtschaften. 
Demnach sollen Einleitungen in Kanalisation oder 
Gewässer entsprechend der geltenden Regelung so-
weit möglich vermieden werden. Ziel ist es, das Re-
genwasser im Gebiet zurückzuhalten und für die 
Stärkung des Wasserhaushalts zum Beispiel der 
Moorlinse und der Niederungsrinne zu nutzen. Zur 
konkreten Planung der dezentralen Regenwasserbe-
wirtschaftung und des Überflutungsschutzes wird 
dafür mit Start des Bebauungsplanverfahrens ein 
Konzept mit konkreten, für das Gebiet geeigneten 
Maßnahmen erstellt. Für die Umsetzung der dezent-
ralen Bewirtschaftung von Regenwasser und den 
Überflutungsschutz bedarf es der Freihaltung aus-
reichender Flächen. 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Der künftige Wohnungsbaustandort Buch - Am Sand-
haus soll als autoarmes Quartier entwickelt werden. 
Das Plangebiet ist trotz der Nähe zum S-Bahnhof 
Buch mit Blick auf den Erschließungsstandard gemäß 
Berliner Nahverkehrsplan nur teilweise ausreichend 
an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Um jedoch umfas-
sende attraktive Angebote für den Umstieg auf den 
Umweltverbund zu bieten, wird aktuell in einem Mo-
bilitätskonzept ein Maßnahmenpaket für den ÖPNV-, 
Rad- und Fußverkehr sowie für ggf. weitere alterna-
tive Mobilitätsformen erarbeitet. Ziel ist es, die 
autoarme Mobilität für das neue Stadtquartier zu 
unterstützen und bereits bestehende Verkehrsbelas-
tungen im Ortsteil zu reduzieren (u.a. durch Quali-
fizierung des Bahnhofsumfeldes mit Fahrradpark-
haus und Mobilitätsstation). Die künftige Erschlie-
ßung des neuen Quartiers erfolgt über die Straße Am 
Sandhaus, die im Osten in die Wiltbergstraße mün-
det. Künftig soll die Straße Am Sandhaus auch im 
Westen an die Hobrechtsfelder Chaussee angebunden 
werden. Um jedoch Schleichverkehre zwischen der 
Hobrechtsfelder Chaussee und Wiltbergstraße zu 
vermeiden, sind vsl. begleitende Maßnahmen notwen-
dig.  

Für die Entwicklung weiterer Teilbereiche östlich 
der Bahn stellt die Planung der verlängerten Max-
Burghardt-Straße eine mögliche Option zur Entlas-
tung der Wiltbergstraße und Erschließung des neuen 
Wohnungsbaus ebendort dar.  

Plangebiet selbst befindet sich die Grundschule „Am 
Sandhaus“. Zur Deckung des bereits bestehenden so-
wie des zusätzlichen Bedarfs des neuen Stadtquar-
tiers ist neben neuen Kindertagesstätten ein weite-
rer, voraussichtlich vierzügiger Grundschulstand-
ort vorgesehen. Der konkrete Bedarf der neuen Inf-
rastrukturangebote wird in den nachfolgenden Pla-
nungsschritten ermittelt.  
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Zuständigkeit für die konkretisierende Planung 
des Projektes „Am Sandhaus“ liegt seit Jahresbeginn 
2020 bei SenStadtWohn aufgrund des dringenden Ge-
samtinteresses Berlins gemäß § 7 AGBauGB. Seitdem 
werden im ersten Schritt ein informelles Rahmen-
planverfahren und erforderliche Fachuntersuchun-
gen durchgeführt, um die Grundlagen und Entwick-
lungsperspektiven für das Gebiet zu ermitteln. In 
der ersten Jahreshälfte 2021 wurde die städtebauli-
che Vertiefung über ein diskursives Gutachterver-
fahren mit drei beauftragten Planungsteams durch-
geführt, deren städtebaulichen Entwürfe mit der 
Öffentlichkeit diskutiert wurden. Die städtebauliche 
Vorzugsvariante, die durch das begleitende Gutach-
ter*innengremium ausgewählt wurde, wird gemein-
sam mit der Grundlagenermittlung, gestalterischen 
Leitlinien und einem Umsetzungskonzept in einem 
Masterplan zusammengeführt, als Grundlage für das 
weitere Bebauungsplanverfahren. Der Aufstellungs-

1.9 Klärungsbedarf 

Mit der Entwicklung des neuen Stadtquartiers ist 
ohne zusätzliche Maßnahmen eine erhebliche Zunah-
me des Verkehrs zu erwarten. Neben den lokalen 
Maßnahmen des o.g. Mobilitätskonzeptes bedarf es 
daher auch einer verbesserten großräumigen SPNV- 
und KFZ-Anbindung, die soweit möglich in der Unter-
suchung geprüft wird. Außerdem ist die Verfügbar-
keit und Entwidmung brachliegender Flächen der 
Deutschen Bahn am S-Bahnhof für die Schaffung einer 
Mobilitätsstation / eines Fahrradparkhauses zu klä-
ren. 

Zeitnah zu klären ist zudem die mögliche Verlänge-
rung der Max-Burghardt-Straße. Je nach Verlauf 
sind Abhängigkeiten mit der künftigen Wohnbebau-
ung des Neuen Stadtquartiers zu erwarten.  

Im Zuge der Planungsumsetzung sind ab Sommer 
2021 auf Grundlage des städtebaulichen Konzepts 
außerdem erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu ermitteln und zu verorten. Darüber hin-
aus ist der nicht vollständig zu vermeidende Verlust 

von Waldflächen gem. §2 LWaldG  abzustimmen.  

Weiterer Klärungsbedarf besteht darin, wie der 
Abenteuerspielplatz und Naturerfahrungsraum 
Moorwiese in das neue Stadtquartier integriert wer-
den kann. 

Darüber hinaus besteht für einen Teil der Flächen 
ein Moratoriumsvertrag (2004) über städtebauliche 
Verträge (1999/2000) mit der Stadtentwicklungsge-
sellschaft Buch mbH (Tochtergesellschaft der GSW, 
seit 2013 Deutsche Wohnen). Demzufolge ist für das 
weitere Vorgehen eine einvernehmliche Lösung her-
beizuführen. Klärungsbedarf besteht außerdem in 
der Finanzierung der Abbruchkosten der Altgebäude 
des ehemaligen Krankenhauses der Staatssicherheit.  

 
SoWo 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Begleitend zum Planungsprozess sind neben der for-
mellen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß BauGB ver-
schiedene Angebote der informellen Öffentlichkeits-
beteiligung vorgesehen. Als Grundlage hierfür wur-
de gemäß den „Leitlinien für Beteiligung von Bürge-
rinnen und Bürgern an der Stadtentwicklung“ der 
Entwurf für ein Beteiligungskonzept erarbeitet und 
veröffentlicht, das die verschiedenen Partizipati-
onsangebote darlegt. Das städtebauliche Gutachter-
verfahren, in der ersten Jahreshälfte 2021 wird 
durch öffentliche, aufgrund der Pandemielage an die 
Kontaktbeschränkungen angepasste Beteiligungsan-
gebote begleitet, wie digitale Werkstätten, die Mög-
lichkeit der Online-Beteiligung über die Plattform 
mein.berlin.de sowie analoge Ausstellungen vor 
Ort. Ziel ist es, allen Interessierten die städtebau-
lichen Entwürfe zu präsentieren und zur Diskussion 
zu stellen, und die Ergebnisse in die weitere Bear-
beitung einfließen zu lassen. Im Gutach-
ter:innengremium, welches das städtebauliche Gut-
achter:innenverfahren begleitet, ist die Anwohner-
schaft mit einer Stimme vertreten.  

Die frühzeitige TöB-Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
ist gemeinsam mit der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB nach Fertigstel-
lung der Rahmenplanung vorgesehen (vsl. Ende 
2021). 

beschluss ist in Vorbereitung und soll im III. Quar-
tal 2021 gefasst werden.  

Seit Anfang 2020 findet eine regelmäßige Abstim-
mung mit dem Bezirk Pankow, der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und der Stadt-
erneuerung statt.  
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3 - Buckower Felder 
Neukölln - Buckow 

Flächengröße 

ca. 16 ha  

Eigentumsverhältnisse 

Stadt und Land (landeseigen) 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 900 

Baubeginn 

2021 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung 

Bebauungsplanverfahren 

8-66 festgesetzt am 07.08.2019 / SenStadtWohn  

Luftbild Buckower Felder Lageplan Buckower Felder in Berlin-Neukölln 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet wird über die Gerlinger Straße und den 
Buckower Damm erschlossen. In beiden Straßen verkeh-
ren Buslinien der BVG. Durch die Sicherung einer neuen 
Buswendeschleife im Bebauungsplan an der Gerlinger 
Straße werden die Voraussetzungen für eine Verbesse-
rung der Buserschließung geschaffen. Die nächstgelege-
ne U-Bahn-Station (U7) ist in etwa zehn Minuten mit 
dem Bus und dem Fahrrad erreichbar. Im Bedarfsplan 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das Plangebiet liegt im Süden des Bezirks Neukölln im 
Ortsteil Buckow, unmittelbar an der Stadtgrenze. Das 
Plangebiet war bisher überwiegend landwirtschaftlich 
genutzt. An der Gerlinger Straße wurde befristet ein 
Tempohome errichtet, das im 1. Halbjahr 2020 freige-
zogen und bis zum Ende des 3. Quartals 2020 beräumt 
wurde. Charakteristisch für das Umfeld ist der Wechsel 
von Einfamilienhausbebauung und großmaßstäblichen, 
in Grünflächen eingebetteten 8 bis 15-geschossigen 
Wohnungsbauten. Westlich des Plangebietes befindet 
sich eine Reitanlage mit Stallungen, Longierhalle so-
wie Wohnhäusern.  

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit dem Stadtentwicklungsprojekt wird der Bau von 
rund 900 Wohnungen ermöglicht. Durch den Bebauungs-
plan ist gesichert, dass auf mindestens 30 Prozent der 
Geschossfläche förderbare Wohnungen entstehen. Ge-
mäß Senatsbeschluss vom 27.03.2018 ist auf der Fläche 
ein kleiner MUF-Standort (Unter-bringung von Geflüch-
teten) vorgesehen. Die entsprechenden Wohnungen sol-
len in das Quartier integriert werden. Darüber hinaus 
wurden rund 20% der Geschossfläche geeigneten, dem 
Gemeinwohl verpflichteten Dritten, insbesondere Woh-
nungsbaugenossenschaften in Erbpacht angeboten. 
Durch ein Konzeptverfahren sind Ende April 2020 zwei 
gemeinwohlorientierte Partner ausgewählt worden. Im 
2. Quartal 2021 sollen die Erbbaurechtsverträge nota-
riell beurkundet worden sein. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Durch den Bau eines neuen Stadtquartiers wird ein Bei-
trag zur Deckung des Bedarfs an neuen Wohnungen ge-
leistet. Der Stadtrand wird städtebaulich durch die 
Realisierung von Geschosswohnungsbau – unter Berück-
sichtigung der Lage des Gebiets – arrondiert. Durch den 
Bebauungsplan 8-66 sind ein allgemeines Wohngebiet 
und eine große öffentliche Parkanlage mit einem Spiel-
platz festgesetzt. Eine 4-geschos-sige Bebauung 
schirmt das Gebiet im Norden und Osten (Übergang zur 
Bestandsbebauung) von Lärm ab. Im Gebietsinneren ist 
eine 4-geschossige, an Angerplätzen und am Knoten 
Buckower Damm / Gerlinger Straße eine 5-geschossige 
Bebauung vorgesehen, eine 3-geschossige Bebauung am 

FNP-Ausschnitt Buckower Felder  

Rahmenplan Buckower Felder, Stand 06/2018  
(Reicher Haase Assoziierte, Aachen) 

südlichen und westlichen Gebietsrand bildet den Über-
gang zum Landschaftsraum. Das Wohnungsneubaupro-
jekt soll als attraktives und innovatives Wohnquartier 
entwickelt werden.   
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1.5 Soziale Einrichtungen und Grünräume 

Die Stadt und Land wird im Nordwesten des Plangebie-
tes eine Kita für rd. 100 Kinder errichten, die für den 
aus dem Gebiet resultierenden Bedarf, aber auch dar-
über hinausgehende Bedarfe deckt.  

Darüber hinaus soll im nordwestlichen Baufeld auf ei-
ner Teilfläche eine Jugendfreizeiteinrichtung inte-
griert werden, die in Verantwortung des Bezirkes Neu-
kölln betrieben wird.   

Im Westen des Plangebietes ist durch den Bebauungs-
plan eine Multifunktionsfläche (naturnahe öffentliche 
Grünfläche) gesichert. Neben der wohnungsnahen Erho-
lungsfunktion, steht die Fläche für die Rückhaltung 
und Versickerung von Regenwasser zur Verfügung. Sie 
dient auch dem Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft.  

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Im Bebauungsplan sind umfangreiche Festsetzungen zur 
Begrünung der Baugrundstücke getroffen. Gesichert 
werden Baumpflanzungen sowie Dach- und Fassadenbe-
grünung. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen (z.B. Solarenergie) sind auch oberhalb der Ge-
bäudeoberkante zulässig. Ergänzend ist über den städ-
tebaulichen Vertrag die Erstellung eines innovativen 
Energiekonzeptes unter der Prämisse einer CO2-armen 
Wärmeversorgung auferlegt worden. Die im westlichen 
Teil des Plangebietes gelegene Landwirtschaftsfläche 
soll als artenreiche Frischweide entwickelt werden.  

Vorgesehen ist ein innovatives Konzept zum Umgang mit 
Niederschlagswasser. Das Regenwasser von öffentlichen 
Straßen soll innerhalb des Gebietes zurückgehalten und 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Die Öffentlichkeit wurde aktiv in den bisherigen Pro-
zess einbezogen, insbesondere durch folgende Veran-
staltungen: 

Mai 2015 - Informationsveranstaltung zum aktuellen 
Planungsstand, Übergang der Zuständigkeit auf die 
Hauptverwaltung 

November 2015 - Bürgerwerkstatt mit den direkten An-
wohnerinnen und Anwohnern sowie Vertretern und Ver-
treterinnen der Bürgerinitiative 

März 2016 - Informationsveranstaltung zum überar-
beiteten Rahmenplan 

August 2017 – Information der Öffentlichkeit über die 
Behördenbeteiligung 

August 2017 - 1. Bürgerwerkstatt „Entwicklung der 
Buckower Felder zum Wohnstandort“ im Rahmen des 
Werkstattverfahren für einen Entwicklungsleitfaden 
(gemeinsam mit Stadt und Land) 

Oktober 2017 - 2. Bürgerwerkstatt „Entwicklung der 
Buckower Felder zum Wohnstandort“ im Rahmen des 
Werkstattverfahren für einen Entwicklungsleitfaden 
(gemeinsam mit Stadt und Land) 

Januar 2019 – Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch, öffentliche Informations- und Diskus-
sionsveranstaltung vor Ort 

zum NVP 2019-2023 ist eine Straßenbahnstrecke mit 
weiterem Bedarf entlang des Buckower Damms 
(Johannisthaler Chaussee - Buckower Damm - Marien-
felde Stadtrandsiedlung) sowie eine weitere vom S+U 
Hermannstraße bis nach Buckow Süd enthalten. 

Das neue Quartier soll im Inneren autoarm sein. Ober-
irdische Stellplätze sind nur am Quartiersrand in zwei 
Quartiersgaragen, in den Privatstraßen oder als So-
ckelparken zulässig. Die zulässige Anzahl der Stell-
plätze im Gebiet ist durch eine Festsetzung im Bebau-
ungsplan begrenzt. Am Buckower Damm soll - unabhän-
gig von der Entwicklung des Stadtquartiers - ein Zwei-
richtungsfahrradweg mit separatem Gehweg ausgebaut 
werden. Darüber hinaus ermöglichen die Festsetzungen 
eine Anpassung des Knotens am Buckower Damm / Ger-
linger Straße. Die Anpassung des Knotens fällt in die 
Zuständigkeit des Bezirksamtes Neukölln. 

wieder in den natürlichen Wasserkreislauf eingebracht 
werden. Hierzu dient neben Mulden im Straßenraum die 
Multifunktionsfläche im Westen des Plangebietes, in 
der das Wasser großflächig zurückgehalten wird. Bei 
der Dimensionierung wurden auch Starkregenereignis-
se berücksichtigt. Das auf den privaten Baugrundstü-
cken anfallende Niederschlagswasser wird auf diesen 
Grundstücken zurückgehalten und entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen in den natürlichen Wasserkreis-
lauf eingebracht.  



Exposé Neue Stadtquartiere | Buckower Felder 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Das Bebauungsplanverfahren 8-66 ist abgeschlossen. 
Mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung zum Bebau-
ungsplan 8-66 im August 2019 trat auch der städtebau-
liche Vertrag in Kraft. Ein Erschließungsvertag zwi-
schen dem Land Berlin und der Stadt und Land ist seit 
April 2019 wirksam. 

Für die Ausgestaltung der sozialen Infrastruktur – 
Kita und Jugendfreizeiteinrichtung – sowie der Quar-
tiersgarage als auch weiterer Sonderwohnformen im 
nordwestlichen Baufeld fand ein städtebauliches Ver-
tiefungsverfahren zur Auswahl des mit der Generalpla-
nung zu beauftragenden Büros statt. Die Stadt und Land 
Wohnbauten mbH hat für ein Baufeld mit rd. 170 WE im 
1 Bauabschnitt einen Bauantrag beim Bezirksamt Neu-
kölln Ende Januar 2021 eingereicht. Weitere Bauanträ-
ge stehen unmittelbar bevor.  

Im Juni 2019 begann unter Federführung der Stadt und 
Land das Konzeptverfahren zur Vergabe von 20 % der 
Grundstücke im Erbbaurecht an gemeinwohlorientierte 
Dritte. Ende Februar 2020 wurden von sechs Interessen-
ten Konzepte für die drei Baufelder eingereicht. Die 
Konzepte wurden geprüft und zwei Interessenten Ende 
April 2020 als Partner zur Beteiligung am Bauvorhaben 
Buckower Felder ausgewählt. Die letzte Phase des Kon-
zeptverfahrens ist mit der notariellen Beurkundung 
der Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. Parallel wer-
den die Planungen durch die ausgewählten gemeinwohl-
orientieren Dritten qualifiziert und die Bauanträge 
vorbereitet.  

Mit dem abgeschlossen Rückbau des Tempohomes an 
Gerlinger Straße zum Ende des 3. Quartals 2020 stehen 
die Flächen für die Umsetzung  entsprechend den  Zielen 
des Bebauungsplans für eine artenreiche Frischweide 
(Landwirtschaftsfläche), eine öffentliche Parkanlage 
mit Spielplatz bzw. auch als Baufläche (Allgemeines 
Wohngebiet) zur Verfügung. Für die bisherigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner wurden andere Unterbringungen 
gefunden, insbesondere in der Unterkunft Haarlemer 
Straße. Zum Teil konnten aufgrund aktiver Mitwirkung 
der städtischen Wohnungsbaugesellschaften für Men-
schen mit besonderen sozialen Bindungen auch Unter-
künfte bereitgestellt werden, die im bisherigen Umfeld 
liegen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Se-
natsbeschlusses – kleiner MUF-Standort Buckower Fel-
der - ist zwischen der Stadt und Land Wohnbauten mbH 
und den beteiligten Behörden abgestimmt worden, dass 
das städtebauliche Ziel der Unterbringung der Geflüch-
teten in Wohnungen verteilt über das neue Stadtquar-
tier, umgesetzt wird. 

Mit Beginn des Jahres 2021 wurde die Sanierung/
Umverlegung der Abwasserdruckleitung im Buckower 

1.9 Klärungsbedarf 

Das Projekt befindet sich in der Umsetzungsphase, so-
dass sich Klärungsbedarfe auf konkrete Umsetzungs-
fragen beziehen. Besondere übergeordnete Klärungsbe-
darfe bestehen nicht.  

 
SoWo 
21.04.2021 

Bebauungsplan 8-66, festgesetzt am 07.08.2019 

Damm durch die Berliner Wasserbetriebe weitestgehend 
abgeschlossen. Hiermit verbunden war auch der Einbau 
eines Wärmetauschers, der Abwasserwärme für eine CO2

-arme Wärmeversorgung im neuen Stadtquartier zur 
Verfügung stellt. Eine Klimaneutralität (bilanziell) 
u.a. mit Hilfe des Einsatzes von Solarenergie bei der 
Wärmeversorgung wird angestrebt. 

Ende 2020 sind die ersten vorbereitenden Baumaßnah-
men für die Tiefbauarbeiten erfolgt. Derzeit wird die 
Vorbereitung der Ausgleichs- und Aufwertungsmaßnah-
men auf der Landwirtschaftsfläche in Form einer 
„artenreichen Frischweide“ abgestimmt.  

Im 2. Quartal 2021 sollen die Tiefbauarbeiten und spä-
testens zum September 2021 die Hochbaumaßnahmen 
beginnen. 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

4 - Europacity 
Mitte - Moabit 

Flächengröße 

Ca. 40 ha  

Eigentumsverhältnisse 

Überwiegend privat 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 3.000 

Baubeginn 

2015 

Flächennutzungsplan 

gemischte Bauflächen 

Bebauungsplanverfahren 

Im Zeitraum von 2010—2016 wurden sieben Bebau-
ungspläne festgesetzt.  

Luftbild Europacity Lageplan Europacity in  Berlin-Mitte 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Europacity 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Die Europacity wird nach Westen durch die Gleisanla-
gen zu Moabit abgegrenzt. Im Norden findet sie ih-
ren Abschluss zur Perleberger Brücke (Wedding) mit 
sehr heterogenen Nutzungsstrukturen. Nach Osten 
bildet der Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal eine 
Grenze zum Ortsteil Mitte. Es befindet sich somit im 
unmittelbaren historischen Grenzbereich. Im Süden 
dominieren der Hauptbahnhof und das anschließende 
Regierungsviertel. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit der Realisierung des Stadtquartiers Europacity 
sollen 3.000 neue Wohnungen auf dem 40 ha großen 
Areal geschaffen werden. Davon sind insgesamt 215 
Wohnungen sozial gefördert und 24 Wohneinheiten 
preisgedämpft. Ausschließlich private Entwick-
lungsträger und Entwicklungsträgerinnen realisie-
ren Miet- als auch Eigentumswohnungen. Der Miet-
wohnungsanteil überwiegt. Die Bebauungspläne wur-
den überwiegend vor Einführung des Berliner Mo-
dells zur kooperativen Baulandentwicklung festge-
setzt. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Das Areal nördlich des Berliner Hauptbahnhofs ver-
lor seine Bahnfunktion nach dem Krieg und fungierte 
bis in die 2010er Jahre als untergenutzte Gewerbe-
fläche. Die Konversionsfläche bot Berlin die Chance 
ein neues Stadtquartier zu realisieren und eine 
städtebauliche Neuordnung vorzunehmen. Mit der 
Europacity entsteht bis ca. 2023 ein hoch verdichte-
tes innerstädtisches Quartier mit gemischten Nut-
zungsstrukturen.  

Neben den öffentlichen Bauvorhaben, d.h. die Quar-
tierserschließung, eine neue Uferpromenade, zwei 
Stadtplätze sowie eine Fußgängerbrücke über den 
Schifffahrtskanal und die Bahngleise, entstehen mit 
den über 40 privaten Bauvorhaben ca. 3.000 
Wohneinheiten und 360.000 qm Büro- und Gewerbe-
flächen. Nach Süden zum Berliner Hauptbahnhof ent-
steht die höchste Verdichtung mit vier Hochhäusern. 
Nach Nordwesten zur Perleberger Brücke wird eben-
falls höher verdichtet. Um die Bedarfe an sozialer 
Infrastruktur abzudecken werden drei Kitas reali-
siert sowie eine Grundschule auf einem landeseige-
nen Grundstück im angrenzenden Quartier Chaussee-
straße / Boyenstraße. 

FNP-Ausschnitt  Europacity  
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Durch die Nähe zum Berliner Hauptbahnhof ist das 
neue Stadtquartier verkehrstechnisch gut erschlos-
sen. Die Busfrequentierung auf der Heidestraße kann 
perspektivisch im Takt verbessert werden. Ob weite-
re Anpassungen erforderlich sind ist der weiteren 
Entwicklung vorbehalten. 

Das Angebot durch den ÖPNV soll mit dem Neubau ei-
ner Straßenbahnstrecke in der Heidestraße verbes-
sert werden. Die Linienführung der Tramstrecke ist 
noch offen. Es ist in der Folge eine Überplanung des 
Fahrbahnquerschnitts erforderlich. 

Zukünftig wird der geplante Bahnhof Perleberger 
Brücke durch die S-Bahn bedient werden. Der sich 
nach Westen entlang der Bahngleise erstreckende 
Gewerberiegel gewährleistet durch entsprechende 
Durchgänge die Erreichbarkeit des Bahnhofs von der 
Europacity aus. 

 
Im Rahmen der Planungen zum Radvorrangnetz ist 
bisher davon auszugehen, dass die Europacity in Ost-
West-Richtung via zweier Brücken neben der Nutzung 
durch Fußgänger auch für Radfahrer „querbar“ sein 
wird. Die Planungen zum Radvorrangnetz sind noch 
nicht abgeschlossen. 

Exposé Neue Stadtquartiere | Europacity 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Um den Bedarf der sozialen Infrastruktur abzude-
cken werden 243 Kitaplätze in 3 Kitas realisiert so-
wie eine Grundschule mit 292 Plätzen. 

Die Anlage  einer Uferpromenade entlang des Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanals, der Nordhafenpark 
und der Nordhafenplatz bieten Erholungsmöglich-
keiten. 

Städtebauliches Konzept Europacity, Stand 2018(ASTOC, Köln) 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Im Kontext der Bebauungsplanverfahren wurden die 
Themen Ökologie, Regenwassermanagement, Immis-
sionen, Ausgleich und Ersatz umfangreich unter-
sucht  und die Ergebnisse in die folgenden Planungen 
integriert.  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Europacity 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Alle im Rahmen dieses Stadtentwicklungsprojektes 
erforderlichen B-Pläne wurden bereits festgesetzt, 
mit Ausnahme des B-Plan 1-62c. Hierbei handelt es 
sich um die kleine Fläche nördlich der Minna-Cauer-
Straße. Die Realisierung ist weit fortgeschritten. 
Für die anderen noch nicht in der Realisierung be-
findlichen Baufelder laufen die Genehmigungsverfah-
ren für die Bauanträge. Im Zeitraum vom 2019-2023 
werden fast alle Bauvorhaben fertig gestellt sein. 
Für alle Baumaßnahmen wurden in enger Kooperation 
zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und den Investoren Realisierungswettbewerbe durch-
geführt oder die Bauvorhaben werden im Baukollegi-
um diskutiert um die gestalterische, funktionale 
Qualität zu optimieren. Die Uferpromenade, der 
Stadtplatz und die Brücke über den Schifffahrtska-
nal werden Ende 2021 fertiggestellt sein. Die Fuß-
gängerbrücke über die Bahngleise wird nach Aufhe-
bung der temporären Planfeststellung errichtet, 
voraussichtlich im Jahr 2025. Diese Brücke soll zu-
künftig auch den Radverkehr aufnehmen. Die Umset-
zung der Straßenbahnstrecke ist für 2035 geplant. 
Für eine mögliche Anbindung des Gebietes an die S 21 
durch den Bahnhof Perleberger Brücke steht eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung noch aus.  

1.9 Klärungsbedarf 

Aktuell gibt es keine Klärungsbedarfe. 

 
Referat II A 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Neben den Beteiligungsverfahren im Zusammenhang 
mit den B-Plänen wurden insgesamt acht Standort-
konferenzen durchgeführt, in denen die Öffentlich-
keit über die Planungsstände informiert und betei-
ligt wurde. Ergänzend wurden Informationsbroschü-
ren gefertigt.  
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Exposé Neue Stadtquartiere  

5 - Wasserstadt Berlin-Oberhavel 

Spandau - Haselhorst/Hakenfelde 

Flächengröße 

ca. 206 ha  

Eigentumsverhältnisse 

privat und landeseigen (Gewobag und WBM) 

Anzahl Wohneinheiten 

bis 2016 ca. 4.250 WE , ab 2017 ca. 8.500 (Gesamt 
ca. 12.750 WE) 

Baubeginn 

ab 1995 bzw. ab 2017 

Flächennutzungsplan 

Wohn– und gemischte Bauflächen, Gemeinbedarfsflä-
chen, Verkehrsfläche, Gewerbeflächen, Grünflächen 

Bebauungsplanverfahren 

Bezirk Spandau, SenStadtWohn  

Luftbild Wasserstadt Oberhavel Lageplan Wasserstadt Oberhavel in  Berlin-Spandau 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Wasserstadt Berlin-Oberhavel 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Entwicklungsgebiet ist straßenseitig gut erschlos-
sen. Die ÖPNV-Erschließung erfolgt derzeit noch aus-
schließlich über den Bus und die Andienung an den U-
Bahnhof  Haselhorst (U7) oder an den Bahnhof Spandau. 
Die Kapazitäten der Busanbindungen an die Altstadt 
Spandau sind ausgeschöpft. Um eine attraktive Erreich-

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Die Konversion der ehemaligen Rüstungs- und Indust-
riestandorte nördlich der Spandauer Altstadt, im Ein-
zugsbereich der Havel um die Insel Eiswerder, zu einem 
neuen Stadtquartier ist seit Beginn der 90iger Jahre 
eines der bedeutendsten Berliner Entwicklungsprojek-
te. Damaliges Ziel der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme Wasserstadt Berlin-Oberhavel (WOH) war es, 
auf brachgefallenen und untergenutzten Gewerbe- und 
Industrieflächen ein lebendiges und hochverdichtetes 
neues Stadtquartier am Ufer des Spandauer Sees zu 
bauen. Bis Anfang der 2000er Jahre wurden bereits rd. 
3.800 Wohnungen im Geschossbau errichtet, nach Ab-
bruch dieser angefangenen Entwicklung wurden nach-
folgend noch auf Teilflächen in den Quartieren Haveleck 
und Nordhafen eigentumsfähige Reihenhäuser reali-
siert. Ein großer Teil der Flächen blieb jedoch zu-
nächst noch unbebaut.  

Die Konversion dieses ehemals weitgehend abgeschotte-
ten Stadtgebietes rund um die Insel Eiswerder hat für 
den Spandauer Norden und Haselhorst bereits eine we-
sentliche Verbesserung der gesamten Stadt- und Frei-
raumqualität bewirkt. Durch die Bebauung der noch 
verfügbaren Bau– und Infrastrukturflächen wird diese 
Entwicklung jetzt fortgeführt und in den nächsten Jah-
ren erfolgreich abgeschlossen. Der östliche Teil der 
WOH befindet sich von Norden aus bis zur Insel Eiswer-
der und im Verlauf der südlichen Fortführung der Dau-
mstraße im Wasserschutzgebiet Tegel in der Schutzzo-
ne III B.  

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit dem Weiterbau der Wasserstadt Berlin-Oberhavel 
werden rund 8.500 weitere Wohnungen realisiert wer-
den. Unter dem Label „Waterkant Berlin“ verfügen die 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften (WBG) in der 
Wasserstadt noch über ein Flächenpotenzial für ca. 
4.250 Wohnungen. Daneben können ebenfalls ca. 4.250 
Wohnungen durch private Investoren entwickelt werden. 
Die landeseigenen WBG werden gemäß Kooperationsver-
einbarung bis zu 50 % der Neubauwohnungen mietpreis-
reduziert anbieten. Bei der Aufstellung neuer Bebau-
ungspläne wird das Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung verbindlich angewandt. So ist ge-
währleistet, dass in der Wasserstadt Berlin-Oberhavel 
ein ausgewogenes Wohnungsangebot und damit eine so-
zial gemischte Bevölkerungsstruktur entsteht.  

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Durch die Konversion von (alt-) industriellen Standor-
ten an der Spandauer Havel bietet sich die Chance, in 
unmittelbarer Wasserlage ein gemischt strukturiertes 
Stadtquartier mit hohem Wohnanteil, Dienstleistun-
gen, Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und sozia-
ler Infrastruktur zu entwickeln.  

Die geplante Mischung von Wohnen und Arbeiten ist in 
Korrespondenz zur Altstadt Spandau angelegt. Die 
Durchlässigkeit der städtebaulichen Strukturen und 
deren Orientierung zum Wasser schaffen neue Wohn- 
und Lebensqualitäten, die auch bestehende Quartiere in 
Haselhorst und der Spandauer Neustadt beleben und 
stärken.  

Die seit 2014 wieder stark gestiegene Wohnungsnach-
frage ist die zweite Chance, bei angepasstem Leitbild 
(Schaffung bezahlbaren Wohnraums und sozialer Infra-
struktur in adäquater Siedlungsdichte) die Realisie-
rung der Wasserstadt Berlin-Oberhavel weiter voranzu-

FNP-Ausschnitt Wasserstadt Oberhavel  

treiben und zeitnah abzuschließen. Dabei können die 
bereits getätigten Vorleistungen in Erschließung, Alt-
lastensanierung, Brückenbau und Schaffung eines 
durchgehenden Uferwegs entlang der Havel nachhaltig 
genutzt und aufgewertet werden.  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Wasserstadt Berlin-Oberhavel 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Der mit der fortschreitenden Wohnungsbautätigkeit 
verbundene wachsende Bedarf an Einrichtungen der so-
zialen Infrastruktur wird planbegleitend angepasst 
und realisiert: 

Im Quartier Haveleck ist bereits die zweite Kita reali-
siert worden, die Schaffung von weiteren Kita-Plätzen 
wurde vertraglich mit den Investoren vereinbart. Die 
Grundschule „An der Pulvermühle“ wurde bereits mit 
einem Modularen Ergänzungsbau (MEB) um mehr als 
einen Zug verstärkt. 

Darüber hinaus steht im Quartier Maselake-Nord 
(Goltzstraße / Mertensstraße) der Neubau einer vierzü-
gigen Grundschule mit Sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und einer Sport-
halle unmittelbar bevor. Die planungsrechtliche Siche-
rung eines erforderlichen Standorts für ein 4-zügiges 
Gymnasium im Quartier Salzhof (Daumstr. / Rhenania-
straße) wird im Bebauungsplan 5-98 vorangetrieben. 

Die technische Infrastruktur für das Gesamtgebiet ist 
neu und ausreichend dimensioniert vorhanden.  

Zur weiteren Versorgung der Bevölkerung mit Frei- und 
Grünflächen wird aktuell der Ankauf der Nordhälfte 
der Insel Eiswerder vorbereitet. Sie soll als öffentli-
che Parkanlage, Vereinsgelände und Kulturstandort 
gesichert werden. 

Übersicht Bebauungspläne Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Stand 03/2021 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Aufgrund der vorgefundenen Altlastensituation, der 
Berücksichtigung des Grundwasserschutzes aufgrund 
der Lage von erheblichen Teilflächen innerhalb eines 
Wasserschutzgebietes und deren Bewältigung ist die 
Regenwasserbehandlung von den Vorgaben der Wasser-
behörde bestimmt.  

Bei der Überplanung von bereits festgesetzten Bebau-
ungsplänen werden in der Wasserstadt in der Regel kei-
ne weiterreichenden Regelungen zu Eingriffen oder 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

Im Rahmen der verkehrlichen Verknüpfung der Was-
serstadt Berlin-Oberhavel mit den östlich benachbar-
ten Wohnungsneubauschwerpunkten gewinnt – in Bezug 
auf den Artenschutz – der Umgang mit dem Biber zuneh-
mend an Bedeutung.  

barkeit  auch ohne MIV zu gewährleisten, ist die Anbin-
dung an das ÖPNV-Netz zu verbessern. Mögliche Ent-
wicklungsperspektiven stellen die Trassenfreihaltun-
gen auf der Wasserstadtbrücke bzw. in der Daumstraße 
für die Straßenbahn, die Flächenfreihaltung der S-
Bahntrasse und eine qualitativ hochwertige Zubrin-
geranbindung an die U-Bahnlinie U7 dar. Mit den Vor-
bereitungen für die Grundlagenuntersuchung der Stra-
ßenbahnneubaustrecke im Korridor zwischen Urban 
Tech Republic und Rathaus Spandau wurde begonnen. Die 
bisherigen Überlegungen zur Verkehrserschließung 
bedürfen einer Weiterentwicklung bei der Ausgestal-
tung der Planungen zu den benachbarten neuen Stadt-
quartieren Insel Gartenfeld und Siemensstadt².  

Mit der vorgesehenen neuen Straßenverbindung über die 
Insel Gartenfeld, die das Rückgrat für das stark ver-
besserte Bussystem mit Anbindung an die S-Bahn wird, 
soll die Wasserstadt Berlin-Oberhavel mit den benach-
barten Entwicklungsschwerpunkten im Osten eng ver-
knüpft und über die reaktivierte Siemensbahn an die 
Gesamtstadt und andere Entwicklungsgebiete, wie z.B. 
die Urban Tech Republic und das Schumacher Quartier 
angebunden werden. Im Rahmen der Machbarkeitsstu-
dien zu Radschnellverbindungen werden die Trassen 2.0 
(Mitte-Tegel-Spandau) und 8.0 (Nonnendammallee) ge-
prüft. 

Das Wohnungsbauvorhaben „Waterkant Berlin“ der lan-
deseigenen WBG (Gewobag und WBM) ist darüber hinaus 
Teil des praxisorientierten Forschungsprojektes Move 
Urban, das zeitnah zur Planung des Wohnungsbaus Vor-
schläge zur Entwicklung eines nachhaltigen Mobili-
tätskonzeptes im Quartier erarbeiten wird. 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Wasserstadt Berlin-Oberhavel 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um das ehemalige 
Entwicklungsgebiet Wasserstadt Berlin-Oberhavel. 
Im Jahr 2012 wurde die Entwicklungsverordnung 
aufgehoben. Berlin brachte seit 2014 noch unbebaute 
landeseigene Grundstücke in die städtischen WBG 
Gewobag und WBM ein. In Hinblick auf die wohnungs-
politischen Ziele erfolgen durch den Bezirk und den 
Senat kontinuierlich  erforderliche Überarbeitungen 
bereits festgesetzter Bebauungspläne. Erste Projek-
te landeseigener Wohnungsbaugesellschaften sind im 
Haveleck in unmittelbarer Wasserlage bereits fertig 
gestellt und bezogen. Auch die privaten Investoren 
sind bereits überwiegend in der Bauphase und haben 
erste Wohnungsbauprojekte im Miet- und Eigentums-
bereich realisiert. 

1.9 Klärungsbedarf 

Es bedarf mittel- bis langfristig einer - schienenge-
bundenen - leistungsfähigen  ÖPNV-Anbindung der 
Wasserstadt in die Innenstadt sowie in das Spandau-
er Zentrum. Insbesondere bei der Trassenfindung 
bei einer Verlängerung der S-Bahn von Siemensstadt 

 
SoWo 
21.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Gewo-
bag und WBM informieren und beteiligen die Anwoh-
nenden sowie Interessierte mittels Newsletter, In-
formationsveranstaltungen und Events (Grundstein-
legungen) regelmäßig über laufende und geplante 
Aktivitäten. So wurde  die Bevölkerung sehr frühzei-
tig und noch vor der eigentlichen Sitzung des Preis-
gerichtes über die eingereichten Entwürfe zum städ-
tebaulichen Wettbewerbsverfahren „Rhenaniastr.“ 
informiert und um Stellungnahme gebeten. Das dar-
aus abgeleitete Meinungsbild ist anschließend in die 
Jurysitzung eingebracht worden.  

Darüber hinaus rückt das Projekt Waterkant Berlin 
aufgrund der immensen Bautätigkeit zunehmend in 
die öffentliche Wahrnehmung und damit auch in die 
politische Diskussion.  

bis auf die Westseite der Oberhavel besteht noch er-
heblicher Klärungsbedarf. Dieses Ziel ist Voraus-
setzung für den Erfolg eines angestrebten - autoar-
men - Stadtquartiers.  

Kurz- bis mittelfristig ist die schnelle und unkom-
plizierte Erreichbarkeit des U-Bahnhofes Haselhorst 
mittels Bus und Rad zu gewährleisten. Dafür wird 
aktuell der Umsteigepunkt U-Bahnhof Haselhorst 
durch eine verbesserte Fuß-und Radwegeerreichbar-
keit sowie durch den Bau eines Fahrradparkhauses 
baulich und räumlich aufgewertet. Zudem sind meh-
rere Jelbi-Stationen in der Wasserstadt Berlin-
Oberhavel vorgesehen, die u.a. in der Daumstraße 
das Mobilitätsangebot wohnungsnah ergänzen.  

Das von der BVG vorgelegte Beschleunigungskonzept 
sieht darüber hinaus für den Bus auch eine Anbin-
dung über die Insel Gartenfeld an die Siemensbahn 
vor. Der hierfür erforderliche Brückenschlag über 
den Alten-Berliner-Spandauer-Schifffahrtskanal und 
die Ertüchtigung der Rhenaniastraße ist hierfür 
eine entscheidende Voraussetzung. 

Die im Weiteren langfristig erforderliche überge-
ordnete Hauptverkehrsstraße zwischen Wasserstadt-
brücke (Daumstraße) und Gartenfelder Straße wurde 
mit dem FNP-Änderungsverfahren 08/15 in Darstel-
lung der nördlichen Lage bestätigt. Je nach Festle-
gung des konkreten Trassenverlaufs für MIV und 
Tram in den weiteren Untersuchungen werden hier 
einige Kleingärten tangiert werden. Der notwendige 
Umfang des Eingriffs ist in den nachfolgenden Plan-
verfahren zu ermitteln und ggf. Vorsorge für einen 
Ersatz zu schaffen. 

Es liegen Einträge im Bodenbelastungskataster vor, 
die das Plangebiet betreffen. Es handelt sich dabei 
um Altlastenstandorte mit überwiegend bekannten 

Schadenssituationen, die sich hinsichtlich der Be-
lange des Bodenschutzes in der in aktueller Bearbei-
tung bei der SenUVK befinden.  
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Exposé Neue Stadtquartiere  

6 - Das Neue Gartenfeld 
Spandau - Siemensstadt 

Flächengröße 

Ca. 59 ha  

Eigentumsverhältnisse 

überwiegend privat, 

Gewobag Teil des Projektkonsortiums 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 3.700 

Baubeginn 

2022 geplant 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Grünfläche, 
gewerbliche Baufläche, Gemeinbedarfsfläche 
(Kultur), übergeordnete Hauptverkehrsstraße 
(Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), 
zuletzt geändert am 31. Oktober 2019 (ABl. S. 
7148).  

Bebauungsplanverfahren 

5-109 / Bezirk Spandau  

Luftbild Das Neue Gartenfeld Lageplan Das Neue Gartenfeld in  Berlin-Spandau 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Das Neue Gartenfeld 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Die Insel Gartenfeld ist umgeben vom Berlin-
Spandauer Schifffahrtskanal im Norden und Osten 
sowie dem Alten Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal 
im Süden und Westen. Nördlich und östlich der Kanä-
le befindet sich eine Kleinsiedlung bzw. Kleingar-
tenanlage sowie die Jungfernheide und der ehemalige 
Flughafen Tegel. Südlich des Kanals ist eine städte-
baulich durchmischte Struktur zu finden. Neben ei-
nigen Kleingartenanlagen und einigen Brachflächen 
bzw. unterausgenutzten Flächen (Parkplatz) grenzt 
der alte Spandauer Schifffahrtskanal an die inzwi-
schen denkmalgeschützte ehemalige Reichsfor-
schungssiedlung Haselhorst, eine Siedlung in Zeilen-
bauweise aus den 1930er Jahren. Unmittelbar süd-
lich des alten Spandauer Schifffahrtskanal liegt der 
S-Bahnhof Gartenfeld, der Endbahnhof der ehemali-
gen Siemensbahn, auf der seit den 1980er Jahren der 
Betrieb ruht. Westlich des Kanals angrenzend befin-
den sich hochwertige Freiflächen (Erlenbruch und 
Rohrbruchwiesen, beides sind hochwertige Biber – 
Habitate) sowie in etwas weiterer Entfernung einige 
Kleingartenanlagen (Rohrbruchwiesen I – III) und die 
Wasserstadt Oberhavel. Die Rohrbruchwiesen sind 
Teil einer Altablagerung bzw. einer ehemaligen 
Hausmülldeponie.  

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Insgesamt sollen durch die Entwicklung des Stadt-
quartiers „Das Neue Gartenfeld“ ca. 3.700 neue Woh-
nungen entstehen. Zentraler Projektträger ist ein 
Konsortium, an dem neben einem Bauträger und Ge-
nossenschaften auch die landeseigene Wohnungsbau-
gesellschaft Gewobag beteiligt ist. Sie alleine plant 
etwa 1.200 Wohnungen in Gartenfeld zu realisieren. 
Südlich des Alten Berlin-Spandauer Schifffahrtska-
nals befindet sich Wohnungsbau in der Realisie-
rungsphase sowie überwiegend kurz– bis mittelfris-
tig aktivierbare Wohnungsbaupotenziale von zusam-
men mehr als 2.000 Wohneinheiten. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Angesichts des Funktionsverlustes eines intensiv 
genutzten Industriestandortes der Firma Siemens 
ist das Potenzial gegeben, die nördliche Teilfläche 
in ein gemischt strukturiertes Wohngebiet zu trans-
formieren und ein hochwertiges, autoarmes und in-
novatives Stadtquartier zu entwickeln. Die Siche-
rung und Qualifizierung der gewerblichen Nutzung 
im Südteil der Insel ist dafür eine Prämisse. Zudem 
wird die Planung eines Schulcampus angestrebt. 

Für die Insel Gartenfeld liegt als Ergebnis eines 
städtebaulichen Wettbewerbs ein Rahmenplan für ein 
neues Stadtquartier mit eigener Prägung vor. Er 
sieht einen zentralen Boulevard entlang der denk-
malgeschützten und städtebaulich markanten Belgi-
en-Halle vor, an dem die zentralen Funktionen 
(Schulcampus mit  Kita- und Schuleinrichtungen, 
Erschließung mit  öffentlichem Nahverkehr, Mobility 
Hub, Einzelhandel etc.) konzentriert werden. Ziel 
ist auch, die öffentliche Zugänglichkeit der Kanal-
ufer zu sichern. Die geplante übergeordnete Haupt-
verkehrsstraße (ÜHVSt) wird südlich des Boulevards 
trassiert. Die Wohnquartiere werden sich vor allem 

FNP-Ausschnitt Das Neue Gartenfeld 

nordöstlich des Boulevards befinden. Der südwestli-
che Teil der Insel Gartenfeld soll weiterhin gewerb-
lich genutzt werden. Für die verkehrliche Anbindung 
mit dem ÖPNV / SPNV sowie zur Integration in ein 
Radwegenetz werden derzeit ressortübergreifend 
Konzepte abgestimmt. Ziel ist dabei die überörtli-
che Verbindung und damit der Anschluss des Quar-
tiers an die Gesamtstadt. Dazu wird, entsprechend 
den FNP-Darstellungen, die Erschließung durch den 
Ausbau einer leistungsfähigen ÖPNV-Anbindung und 
einer übergeordneten Hauptverkehrsstraße jeweils 
mit Brückenschlag nach Westen in Richtung Was-
serstadt Oberhavel erfolgen. Wegebeziehungen wer-
den die öffentliche Zugänglichkeit der Kanalufer 
sichern. 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Die Insel Gartenfeld wird derzeit nicht durch einen 
qualitativ hochwertigen und leistungsfähigen ÖPNV 
erschlossen. Eine leistungsstarke ÖPNV-Anbindung 
für das neue Stadtquartier mit ca. 7.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern, sozialen und kulturellen 
Einrichtungen sowie einem großflächigen Gewerbe-
gebiet ist jedoch unabdingbar. Der nächstgelegene U
-Bahnhof Paulsternstraße liegt, je nach Ausgangs-
punkt im Gebiet 1 bis 2 km entfernt. Straßenseitig 
besteht die Erschließung nur über die Gartenfelder 
Straße, die die Insel im Osten in Nord-Süd-Richtung 
kreuzt. Eine ÖPNV-/ Busanbindung ist deshalb im 
Südwesten der Insel Gartenfeld geplant. Die bisheri-
gen Überlegungen und Abstimmungen zur Anbindung 
mit dem ÖPNV liegen dem Planungsprozess zugrunde. 
Dies gilt es bei einer Ausgestaltung von Planungen 
zur Siemensstadt² mit zu berücksichtigen. 

Zukünftig bietet die Reaktivierung der Siemensbahn 
inkl. des Bahnhofs Gartenfeld eine verbesserte ÖPNV
-Anbindung. Ein möglicher Halt auf der Insel Gar-
tenfeld ist über den FNP gesichert. Zudem haben die 
Vorbereitungen für die Grundlagenuntersuchung der 
Straßenbahnneubaustrecke im Korridor zwischen 
Urban Tech Republic und Rathaus Spandau begonnen. 

Die geplante übergeordnete Hauptverkehrsstraße, 
verbindet das neue Wohngebiet mit der Wasserstadt 
Oberhavel, den Ortsteilen Hakenfelde und Spandau 
und dient der Erschließung der Entwicklungen auf 
der Insel Gartenfeld. 

Der geplante Verlauf der übergeordneten Hauptver-
kehrsstraße soll zwischen Gartenfelder Straße und 

Exposé Neue Stadtquartiere | Das Neue Gartenfeld 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Es ist die Einrichtung eines Schulcampus mit einer 
Gemeinschaftsschule geplant. Dieser Campus wird 
auch den bestehenden Bedarf an Schulplätzen im wei-
teren Umfeld des Plangebiets abdecken. 

Der Bedarf an Kitaplätzen soll im Plangebiet ge-
deckt werden. 

Rahmenplan Das Neue Gartenfeld (Stand 2016) 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Auswirkungen der Planungen auf Erholung und 
Artenschutz, insbesondere auch im Zusammenhang 
mit der verkehrlichen Erschließung und der erfor-
derlichen Anbindung an die Wasserstadt Oberhavel, 
sind im weiteren Planungsverfahren zu prüfen und 
entsprechend zu berücksichtigen. 

Die Altlastensituation im Plangebiet ist überwie-
gend bekannt und wird ebenfalls im weiteren Bebau-
ungsplanverfahren berücksichtigt. Der Schwerpunkt 
des erarbeiteten Konzepts zur Niederschlagswasser-
bewirtschaftung liegt u.a. wegen der Altlastensitua-
tion und der Lage innerhalb des Wasserschutzgebie-
tes Tegel auf der Reinigung und Aufbereitung anfal-
lenden Niederschlagswassers und dem anschließen-
den Einsatz als Brauchwasser im Gebiet.  

Daumstraße – und damit im Bereich der Insel Garten-
feld und in der westlichen Verlängerung über die 
Rhenaniastraße geführt werden. Ein Korridor von 
mindestens 29 m Breite als Verkehrsfläche bzw. 
nicht überbaubare Fläche wird im Bereich der ge-
planten übergeordneten Hauptverkehrsstraße freige-
halten, um langfristig die gemeinsame Führung von 
Straßenbahn, MIV und Fahrradschnellweg zu ermög-
lichen.  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Das Neue Gartenfeld  

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Das Bebauungsplanverfahren wurde im September 
2015 eingeleitet. Die TÖB-Beteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB ist bereits erfolgt. Der nächste Verfahrens-
schritt ist die erneute TöB-Beteiligung nach § 4a 
Abs. 3 BauGB. Sie ist für Sommer 2021 geplant. 

Die Erarbeitung des Rahmenplans (Masterplan) fand 
im Sommer 2016 statt. In weiteren diskursiven 
Wettbewerbsverfahren wird der Rahmenplan im De-
tail konkretisiert und modifiziert. 

Eine Weiterentwicklung des Rahmenplans und Erar-
beitung einer quartierstypischen Architektursprache 
erfolgte im 1. Quartal des Jahres 2018. Die Lage und 
die Größe des Standortes der neuen Gemeinschafts-
schule ist abgestimmt.  

1.9 Klärungsbedarf 

Die enge Verflechtung einer Vielzahl von Fachpla-
nungen ist für den zeitnahen Beginn der Baumaßnah-
men für den Wohnungsbau eine Herausforderung.  

Wesentlicher Klärungs- und Entscheidungsbedarf 
besteht weiterhin hinsichtlich der verkehrlichen 
Erschließung insbesondere der Planung einer neuen 
Brücke über den Alten Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal für die erforderliche Anbindung an die 
Wasserstadt Oberhavel. In diesem Zusammenhang 
sind die Auswirkungen auf Erholung und Artenschutz 
zu prüfen. 

Die Durchführung der erneuerten Trägerbeteiligung 
hat sich durch den weitergehenden Abstimmungsbe-
darf der zentralen Erschließungsfragen um 12 Mo-
nate verzögert.  

Die Verkehrsplanung für Gartenfeld ist sehr kom-
plex (Bau einer Brücke, einer Tramlinie, einer 
ÜHVSt und voraussichtlich eines Radschnellwegs).  
Im Bebauungsplanverfahren sind die entsprechenden 
Trassen freizuhalten. Ziel ist ein sparsamer und 
gestalterisch ansprechender Umgang mit den Flächen 
im Gebiet. 

 
WBL 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde der 
formelle Beteiligungsschritt der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB 
durchgeführt. Im Juni 2018 erfolgte die Öffentlich-
keitsbeteiligung zur Änderung des FNP. 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

7 - Johannisthal/Adlershof 
Treptow-Köpenick - Johannisthal/Adlershof 

Flächengröße 

ca. 40 ha Wohnbauflächen inklusive Wohnen am Land-
schaftspark bereits realisiert bzw. in Realisierung 
(3 ha WAC II), weitere 14 ha Potentialflächen (Areal 
Müller Erben, VEP 9-17VE) 

 

Eigentumsverhältnisse 

bereits an private bzw. städtische Wohnungsbauun-
ternehmen veräußert, bzw. Erwerbsaktivitäten aus 
privatem Besitz 

 

Anzahl Wohneinheiten 

ca. 2.500 WE realisiert, ca. 600 WE im Bau, ca. 
2.400 WE in Planung  

 

Baubeginn 

Wohnen am Campus II ab Ende 2019, Fertigstellung 
2022; Areal Müller Erben ab 2024/2025, vorab  Maß-
nahmen der Beräumung, Altlastensanierung und Er-
schließung; Neues Wohnen am Eisenhutweg ab 2022 

 

 

Luftbild Johannisthal/Adlershof Lageplan Johannisthal/Adlershof in Berlin-Treptow-Köpenick 

Flächennutzungsplan 

Wohnflächen, gewerbliche  und gemischte Bauflä-
chen, Grünflächen, Sondergebietsflächen 

Bisher erforderliche FNP-Änderungsverfahren sind 
erfolgt 

 

Bebauungsplanverfahren 

9 Bebauungspläne im Verfahren: XV-51a-2, XV-51j-1, 
XV-52-1, XV-58bb-1, 9-17VE, XV-68b-1, 9-15a, 9-41, 
9-15b-1 (Wohnen, Gewerbe, soziale Infrastruktur) / 
SenStadtWohn 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Johannisthal/Adlershof 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Im Jahr 1993 wurde der Masterplan zur Entwicklung 
eines Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes   
mit einem zentralen Landschaftspark auf dem Gelän-
de des ehemaligen Flugfeldes Johannisthal erarbei-
tet und in den folgenden Jahren modifiziert. Der 
Berliner Senat legte am 07.12. 1994 das 420 ha gro-
ße Gelände gemäß §§ 165 ff. BauGB als städtebauli-
chen Entwicklungsbereich förmlich fest. Das Konzept 
wurde in den Folgejahren neuen Anforderungen ent-
sprechend fortgeschrieben und sukzessive reali-
siert. Voraussetzung dafür waren umfangreiche Er-
schließungsmaßnahmen. Das städtebauliche Ziel, die 
ehemals isolierte Lage des Standortes im Stadtgefü-
ge aufzuheben und  die Anbindung an die Nachbar-
quartiere zu verbessern, wurde durch den  Umbau 
des S-Bahnhofs mit Brückenaufweitung, den Neubau 
eines übergeordneten Erschließungsnetzes mit der 
Hauptentwicklungsachse Rudower Chaussee, dem Groß
-Berliner Damm, der Hermann-Dorner Allee, des 
Ernst-Ruska Ufers sowie der Straße Am Studio, der 
Trassenfreihaltung für die Erschließung durch die 
Straßenbahn, den Autobahnanschluss Adlershof an 
die A 113, ein engmaschiges inneres Erschließungs-
netz einschließlich eines Netzes aus Fuß- und Radwe-
ge-Verbindungen auch entlang des Teltow-Kanals so-
wie zum und durch den Landschaftspark realisiert. 
Die Verlängerung der Straßenbahn nach Schöneweide 
ist im Bau. Eine neue Fuß- und Radwege-Brücke über 
die Bahn und das Adlergestell ist planerisch gesi-
chert und in Vorbereitung. Maßnahmen der techni-

FNP-Änderung Johannisthal/Adlershof 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Innerhalb des gesamten Entwicklungsbereichs wur-
den bereits ca. 2.500 Wohnungen gebaut. Dabei ist 
ein hoher Anteil von Mietwohnungen entstanden. 
Bauherren waren Privatinvestorinnen uns -
investoren, mehrere Wohnungsgenossenschaften so-
wie städtische Wohnungsbaugesellschaften. Zudem 
sind über 500 Einheiten für studentisches Wohnen 
entstanden. Mittlerweile besteht Planungsrecht für 
etwa 600 weitere Wohnungen, die von der HOWOGE 
derzeit baulich realisiert werden. Für ca. 2.400 
Wohnungen wird mit den Projekten „Areal Müller 

schen und grünen Infrastruktur, wie die Herstellung 
von 80 ha öffentlicher Grünfläche und eines Retenti-
onsbodenfilterbeckens, sind ebenfalls realisiert. 

Das erste Wohnungsbauvorhaben „Wohnen am Land-
schaftspark“ wurde von 2004 bis 2006 als Einfamili-
enhausgebiet entwickelt. Das Wohngebiet „Straße am 
Flugplatz“  wurde Ende 2020 fertiggestellt. Ein wei-
teres Wohnungsbauvorhaben „Wohnen am Campus I“ 
im Geschosswohnungsbau mit Dichten (GFZ) zwischen 
1,2 bis 1,8 ist fertiggestellt. Darüber hinaus sind 
das Wohnungsbauvorhaben „Wohnen am Campus II“ 
im Bau bzw. in der Planung (Areal „Müller Erben“ 
und „Neues Wohnen am Eisenhutweg“). Die Wohnungs-
bauvorhaben liegen überwiegend am Rande des Land-
schaftsparks und profitieren damit von der Frei-
raumqualität. Die städtebauliche und architektoni-
sche Qualität wird durch konkurrierende Verfahren, 
vertragliche Bindung und die Bauleitplanung gesi-
chert. 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Der städtebauliche Entwicklungsbereich „Berlin-
Johannisthal/Adlershof“ ist ein integrierter Wis-
senschafts-, Wirtschafts-, Wohn- und Medienstand-
ort, der nach einem städtebaulichen Gesamtkonzept 
entwickelt wird. Das 420 ha große Gebiet liegt im 
Südosten Berlins inmitten der Airport Region BER 
und des neuen Investitionskorridors, der sich vom 
BER bis zum Hauptbahnhof erstreckt. Mit 1.207 Un-
ternehmen, der Humboldt Universität zu Berlin und 8 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen bietet 
die Wissenschaftsstadt eine deutschlandweit einzig-
artige Dichte innovativer Unternehmen und Einrich-
tungen. Auf einem Gebiet von 420 ha sind derzeit 
rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tä-
tig, hinzu kommen ca. 6.500 Studierende. Inzwi-
schen leben hier ca. 4.000 Menschen. (Stand 
01.01.2020)  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Johannisthal/Adlershof 

Luftbild Johannisthal/Adlershof, Handlungsschwerpunkte 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Am Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee wird der Bau 
einer Gemeinschaftsschule, die Teil der Berliner 
Schulbauoffensive ist, planungsrechtlich vorberei-
tet (3-zügige Grundstufe, 6-zügige Sekundarstufe I, 
4-zügige Sekundarstufe II).  

Im Februar 2020 wurde der Aufstellungsbeschluss 
für den Änderungsbebauungsplan 9-15b-1 gefasst, 
der den Bau einer Grundschule an der Gerhard-
Sedlmayr-Straße planungsrechtlich sichern soll. 

Im Entwicklungsbereich  gibt es  7  Kitastandorte 
mit insgesamt  490 Plätzen, die in den vergangenen  
Jahren errichtet bzw. erweitert worden sind. Davon 
befindet sich eine Kita in öffentlicher Trägerschaft. 
Geplant oder in Bau sind weitere 3 Kindertagesstät-
ten bzw. Einrichtungen mit insgesamt 330 Plätzen. 

An der Merlitzstraße konnte 2004 mit Mitteln aus 
dem Treuhandvermögen eine Dreifeldsporthalle für 
Schul- und Vereinssport realisiert werden. Am Ei-
senhutweg wurde ein privatbetriebenes Senioren-
pflegestift mit 103 Plätzen errichtet. 

Der 68 ha große Landschaftspark bietet ausreichende 
Erholungsflächen. Er ist im Kern als Naturschutzge-
biet, im Umring als Landschaftsschutzgebiet ausge-

 1.4 Verkehrliche Erschließung 

Innerhalb des Entwicklungsbereiches wurde ein um-
fangreiches Netz an Straßen errichtet, welches die 
verkehrliche Erschließung der Baufelder sichert und 
das Gebiet in das übergeordnete Straßen-, Wege- und 
Liniennetz des ÖPNV einbindet. 

Für die zusätzliche Wohnbebauung liefen umfangrei-
che verkehrliche Untersuchungen. 

Eine abgestimmte gebietskonkrete Verkehrsprognose 
2030, die auch das Nebennetz erfasst, liegt vor. Die-
se ist Grundlage für die im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu erstellenden verkehrlichen Untersuchungen. 
Um den neuen Gegebenheiten und damit verbundenen 
hohen Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden, 
wird für den gesamten Entwicklungsbereich „Berlin-
Johannisthal/Adlershof“ ein Mobilitätskonzept vor-
bereitet. Darin sollen konventionelle, innovative 
und weiche Faktoren Berücksichtigung finden, um 
den MIV zu reduzieren und die Verkehrsbelastung in 
den Spitzenstunden zu mindern. Für die Straßen-
bahnneubaustrecke Adlershof II nach Schöneweide 
wurde der Planfeststellungsbeschluss gefasst. Mit 
der baulichen Umsetzung wurde in 2020 begonnen. 
Der neue Streckenabschnitt wird im Herbst 2021 in 
Betrieb gehen. 

Zur Erschließung des neuen Gewerbeareals 
„Gleislinse“ und des Ortsteils Johannisthal wird der 
vormalige Betriebsbahnhof Schöneweide, im Dezem-

ber 2020 umbenannt in „Johannisthal“ voraussicht-
lich Ende 2021 zum Entwicklungsbereich hin geöff-
net. Die Straßen im Areal der Gleislinse wurden im 
Oktober 2020 für den Verkehr frei gegeben. Eine 
neue Fuß- und Radwegebrücke in der verlängerten 
Ostfuge wird über die Bahnanlagen und das Adlerge-
stell führen. Sie schließt eine bedeutende Lücke im 
Teltower Dörferweg (Weg Nr. 15 der 20 grünen 
Hauptwege) und bietet künftig eine direkte Verbin-
dung zur Köllnischen Heide und weiter zur Spree.  

Die Radschnellverbindung entlang der A 113 und des 
Teltowkanals (sog. Y-Trasse), die Adlershof noch 
komfortabler mit der Innenstadt verbindet als der 
bereits heute abschnittsweise vorhandene Weg, ist 
Gegenstand einer Machbarkeitsstudie des Senats. 
Derzeit befinden sich die Untersuchungen zur Y-
Trasse in der Phase der Vorplanung (LHP 2 gemäß 
HOAT), in der Lösungsmöglichkeiten zu den Trassen-
varianten weitervertieft werden. 

 

Erben“ und „Neues Wohnen am Eisenhutweg“ derzeit 
Planungsrecht geschaffen.  

Schwerpunkte werden auf familienorientiertes und 
studentisches Wohnen sowie Sonderwohnformen ge-
legt. 
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Berlin 
Johannisthal / Adlershof befindet sich nach über 25-
jährigem Prozess in der letzten Entwicklungsphase. 
Planungsrecht ist in der Entwicklungsmaßnahme flä-
chendeckend vorhanden, aktuelle Änderungsverfah-
ren erfolgen zugunsten des Wohnungsbaus, einer 
Gemeinschaftsschule, einer Grundschule, gewerbli-
cher Nutzungen und eines Sondergebietes mit der 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Zum Bebauungsplan XV-53a-2 „Straße am Flugplatz“ 
hat die HOWOGE eine öffentliche Erörterungsveran-
staltung zur Vorstellung des Vorhabens im März 
2015 und eine städtebauliche Ideenwerkstatt mit 
drei Planungsbüros durchgeführt. Die Zwischener-
gebnisse wurden den Anwohnerinnen und Anwohnern 
im November 2015 durch die Planungsbüros vorge-
stellt. Der Siegerentwurf wurde im Januar 2016 öf-
fentlich präsentiert.  

Für den Vorhaben und Erschließungsplan 9-17 VE 
„Neues Wohnen am Eisenhutweg“ fand im Mai 2018 
ein Informationsabend mit der Vorhabenträgerin 
vor Ort statt. 

Am 30.01.2020 fand eine erste Bürgerinformations-
veranstaltung zum BVG-Betriebshof Adlershof statt. 
Weitere sind vorgesehen. 

Zum Bebauungsplan 9-15a kann Corona-bedingt keine 
Informationsveranstaltung durchgeführt werden. Im 
Rahmen der anstehenden öffentlichen Auslegung wer-
den die Anlieger mit einem Flyer zusätzlich über die 
Planungsziele und die Möglichkeiten zur Stellung-
nahme informiert. Des Weiteren stehen alle Infor-
mationen auf der WEB-Site der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklungen und Wohnen zur Verfügung. Auf 
der WEB-Site www.adlershof.de wird eine entspre-
chende Verlinkung zu diesen Unterlagen installiert. 

Zum Mobilitätsverhalten am Standort wurde eine 
Online-Umfrage gestartet. Aus den Ergebnissen sol-
len Maßnahmen hergeleitet werden, die eine Verbes-
serung der Verkehrssituation am Standort bewirken 
können und die Zufriedenheit für alle Verkehrsteil-
nehmer stärken. 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Grundsätzlich werden für alle Bebauungspläne im 
Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/ Adlers-
hof“ Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierungen erstellt. 
Ein Großteil des Ausgleichs bzw. der Minderung der 
(möglichen) Eingriffe in den Baugebieten wird durch 
die fast flächendeckende Festsetzung der sogenann-
ten „Ökostandards“ gesichert. Diese sind Dachbegrü-
nung, eine Mindestanzahl von Bäumen auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen, die Begrenzung 
der GRZ, wasserdurchlässige Wegeaufbauten sowie 
die Versickerung des Oberflächenwassers. Hierbei 
sind für die noch erforderlichen Erschließungsstra-
ßen die Klimaschutzziele des Landes Berlin und die 
daraus resultierenden neuen Anforderungen der Ber-
liner Wasserbetriebe zur Regenentwässerung zu be-
achten. 

Die Bebauungspläne sehen in der Regel folgende um-
weltrelevante Festsetzungen vor: 

 Beschränkung der GRZ-Überschreitung in den Bau-
gebieten und den Flächen für Gemeinbedarf für Ga-
ragen, Stellplätze mit ihren Zufahrten und Neben-
anlagen im Sinne von § 14 BauNVO auf 20 % 

 Begrünung von ebenerdigen Stellplätzen (ein Baum 
je vier Stellplätze) 

 Extensive Begrünung von Flachdächern (mit Aus-
nahme von Solaranlagen, technischen Einrichtungen 
und Beleuchtungsflächen)  

  Pflanzbindung für Laubbäume, abhängig vom 
Standort und künftiger Nutzung pro angefangener 
500 m² Grundstücksfläche ist in der Regel mindes-
tens ein Laubbaum zu pflanzen 

 Versickerung von Niederschlagswasser über be-
grünte Versickerungssysteme, sofern nicht wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen 

 Anlage von Wegen nur in wasser- und luftdurchläs-
sigem Aufbau  

 Für Anpflanzungen gemäß den textlichen Festset-
zungen wird die Verwendung von Arten der in der 

Exposé Neue Stadtquartiere | Johannisthal/Adlershof 

jeweiligen Begründung beigefügten Pflanzliste 
empfohlen.  

wiesen. Kleinere Plätze und Parks mit einer Gesamt-
größe von 10 ha wie z.B. der Anger im Wohngebiet 
„Wohnen am Campus“, der Grünzug „Oktogon“ und 
mehrere Kinderspielplätze ergänzen die Grün– und 
Freiraumstruktur. 2022 wird der Bau des Oktogons 
Nordost starten. Im Zusammenhang mit der Entwick-
lung des Areals Müller Erben sollen weitere 2 Spiel-
plätze und eine Grünverbindung entstehen. 
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Zweckbestimmung Wissenschaft. In den kommenden 3
-5 Jahren stehen Arbeiten auf den  folgenden Hand-
lungsfeldern an: Realisierung des Wohnquartiers 
„Wohnen am Campus II“ bis zum Herbst 2022; Pla-
nung und Entwicklung des „Müller-Erben-Areals“ als 
gemischt genutztes Quartier inklusive der erforder-
lichen verkehrlichen Infrastruktur; die Fertigstel-
lung der Beräumung im Bereich der „Gleislinse“ in 
2021 einschließlich der Gestaltung des neuen südli-
chen Zugangsbereichs des S-Bahnhofs Johannisthal 
sowie die nachfolgende Vergabe der landeseigenen 
Gewerbeflächen im Erbbaurecht; die planungsrecht-
liche Sicherung eines geplanten Straßenbahn-
Betriebshofes Adlershof (über ein Planfeststel-
lungsverfahren mit vorgelagertem B-Plan-Verfahren 
9-41); die Planung eines Wohnquartieres am Eisen-
hutweg „Neues Wohnen am Eisenhutweg“ (585 Woh-
nungen); die planungsrechtliche Sicherung einer 
Gemeinschafts- und einer Grundschule sowie die Be-
gleitung dieses Planungsprozesses; Realisierung 
der geplanten Fuß- und Radverkehrsbrücke und ande-
rer verkehrlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den zuständigen Senatsverwaltungen sowie Unter-
stützung der Baumaßnahme  der Straßenbahnverlän-
gerung Adlershof II.  

Die weiteren baureifen Gewerbegrundstücke werden 
sukzessiv profilkonform per Erbbaurecht vermark-
tet. 

Die seit mehreren Jahren laufenden Verhandlungen 
mit den Eigentümern zur Entwicklung des „Müller 
Erben Areals“ sollen 2021 mit der Unterzeichnung 
einer Abwendungsvereinbarung und eines Kaufver-
trags zum Abschluss gebracht werden. 

Die Maßnahmen der Beräumung, Altlastensanierung 
und Erschließung sind weitestgehend abgeschlossen.  

Eine wesentliche Herausforderung stellt diesbezüg-
lich noch die Entwicklung des 20 ha großen Areals „ 
Müller Erben“ dar. Diese Fläche ist durch die in-
dustrielle Vornutzung stark durch Schadstoffe im 
Boden, Grundwasser sowie in der Altgebäudesub-
stanz geprägt. Voraussetzung für eine bauliche Ent-
wicklung ist daher eine umfangreiche Altlastensa-
nierung in Boden und Grundwasser, verbunden mit 
dem Rückbau der Altgebäudesubstanz zur Sicherung 
gesunder Wohn– und Arbeitsverhältnisse und zum 
Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung Ber-
lins (WW Johannisthal). Dabei sollen auch die denk-
malgeschützten Gebäude, soweit noch möglich, gesi-
chert und erhalten werden. 

Für die Umsetzung der SEM Berlin-Johannisthal/

 
SoWo 
22.04.2021 

1.9 Klärungsbedarf 

Aktuell gibt es keine Klärungsbedarfe. 

Adlershof hat das Land Berlin die landeseigene Ge-
sellschaft, die WISTA.Plan als treuhänderischen 
Entwicklungsträger beauftragt. Der aktuelle Ver-
trag läuft bis zum 31.12.20023, bis zum 31.12.2021 
sollen die operativen Aufgaben und bis zum 
31.12.2023 die Abrechnung der Gesamtmaßnahme 
abgeschlossen sein. Basierend auf der fortgeschrie-
benen Zeit-Maßnahmen-Planung werden bauliche 
Maßnahmen durch den Entwicklungsträger bis zum 
Jahr 2024 erforderlich sein, so dass vor diesem Hin-
tergrund die SenSW den E-trägervertrag bis zum 
Ende des Jahres 2026 verlängern wird (bis Ende 2024 
für Aufgaben des operativen Geschäftes plus 2 Jahre 
für die Abrechnung der Gesamtmaßnahme bis Ende 
2026). 

Eine weitere Verlängerung des Vertrages mit der 
WISTA.Plan in der Funktion des treuhänderischen 
Entwicklungsträgers ist davon abhängig, ob das 
Projekt „Entwicklung des gemischten Quartiers Mül-
ler Erben“ als letzte große Maßnahme in Adlershof 
umgesetzt werden kann (siehe Steckbrief).  Sollte 
die avisierte Abwendungsvereinbarung mit den Ei-
gentümern des Areals zum Abschluss gebracht wer-
den, ergeben sich weitere Aufgaben, die durch die 
WISTA.Plan, dann mit deutlich reduziertem  Perso-
nal, über das Jahr 2026 hinaus umzusetzen sind.  
Auch nach Beendigung der Entwicklungsmaßnahme 
werden noch fortlaufende Aufgaben (u.a. Pflegemaß-
nahmen, Vertragsabwicklungen/Controlling etc. ) 
erforderlich sein,  ob und wie die WISTA.Plan für 
Teile dieser Aufgaben im Rahmen eines Dienstleis-
tervertrages beauftragt werden kann, wird durch 
den Fachbereich SoWo rechtzeitig abgeprüft.  
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Exposé Neue Stadtquartiere  

8 - Ehemaliger Güterbahnhof         
Köpenick 
Treptow-Köpenick,  

Köpenick/Friedrichshagen 

 

 

 

Flächengröße 

ca. 50 ha 

Eigentumsverhältnisse 

überwiegend Bundeseisenbahnvermögen (BEV) und private 
Einzeleigentümer 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 1.800 

Baubeginn 

Ca. 2022 (Ordnungsmaßnahmen) bzw. Ende 2023 
(Baubeginn Wohnungsbau im Süden, soziale Infrastruk-
tur, Grundschule im Norden) 

Flächennutzungsplan 

gemischte Baufläche, Wohnbaufläche, übergeordnete 
Hauptverkehrsstraße, Bahnfläche, Wald, schadstoffbelas-
tete Böden 

 

 

 

Luftbild Ehem. Güterbahnhof Köpenick Lageplan Ehem. Güterbahnhof Köpenick in Berlin-Treptow-Köpenick 

Übersicht Neue Stadtquartiere 

 

Bebauungsplanverfahren 

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 9-80 
(ehemaliger Gaswerkstandort mit Grundschule, sozialer 
Infrastruktur, Bestandsicherung Wohnen und Kanalbe-
triebsstelle BWB) am 12. Dezember 2019, Durchführung 
der frühzeitigen Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
im September 2020 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme  gemäß § 165 
BauGB; § 9 AGBauGB Gebiet von außergewöhnlicher stadt-
politischer Bedeutung (Zuständigkeit SenStadtWohn) 
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1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Die seit Anfang der 1990er Jahre brachgefallene ehemalige 
Güterbahnhoffläche zwischen S-Bahnhof Köpenick und S-
Bahnhof Hirschgarten bietet Potenzial für den Bau eines 
neuen Stadtquartiers. Das Areal, das einschließlich an-
grenzender zu entwickelnder Flächen ca. 50 Hektar um-
fasst, besitzt aufgrund der zentralen und guten ÖPNV-
Anbindung hervorragende städtebauliche und planerische 
Voraussetzungen für eine integrierte und nachhaltige 
Stadtentwicklung. Das städtebauliche Konzept sieht eine 
blockartige Bebauungsstruktur mit gliedernden Grünzü-
gen, größeren öffentlichen Grünflächen und öffentlichen 
Räumen vor. Es knüpft damit an die im Westen angrenzende 
vorhandene dichte Bebauungsstruktur der Gründerzeit und 
des Reformwohnungsbaus der Zwischenkriegszeit an. Hier 
ist eine städtebauliche Verdichtung vorgesehen, die sich in 
baulicher Höhe und Dichte an der benachbarten Bestandsbe-
bauung orientiert. In fußläufiger Entfernung zum S-
Bahnhof Köpenick mit seinem geplanten neuen östlichen 
Zugang und zum Hauptzentrum Bahnhofstraße ist südlich 
der Bahntrasse ein großer Standort für soziale Infra-
struktureinrichtungen mit einer integrierten Sekundar-
schule und einer Grundschule bzw. mit einer Gemein-
schaftsschule geplant. Zu einem zweiten Infrastruktur-
standort (Grundschule und quartiersbezogene soziale Ein-
richtungen) werden die Grundstücksflächen des ehem. Gas-
werks im Norden der Bahnanlagen im Bereich der Hir-
testraße – ebenfalls fußläufig vom geplanten östlichen 
Zugang zum S-Bahnhof Köpenick entfernt – entwickelt .  

Parallel dazu soll der östliche Teil des Areals (mit An-
schluss an den S-Bahnhof Hirschgarten) von Bebauung frei-

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Im Zuge der Gebietsentwicklung sollen ca. 1.800 bezahlba-
re neue Wohneinheiten mit einem Anteil von mindestens 40 
% gefördertem Wohnungsbau entstehen. Auf Basis des In-
struments der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
wird das Land Berlin den Großteil der Flächen von den der-
zeitigen Eigentümerinnen und Eigentümern erwerben, um 
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorzubereiten 
und zu sichern und damit Bauspekulation zu vermeiden. 
Das Ziel ist, öffentlich geförderten Wohnungsbau sowie 
gemischte Eigentumsstrukturen zu realisieren, bestehend 
aus landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften (ca. 1200 
WE), Genossenschaften (ca. 400 WE) und Privaten. Das 
Quartier soll ökologisch und sozial nachhaltig ausgestal-

FNP-Ausschnitt Ehem. Güterbahnhof Köpenick 

gehalten und angesichts seiner Nähe zu den benachbarten 
Landschaftsräumen als ökologischer Ausgleichsraum ein-
schließlich öffentlicher Erholungsflächen und Grünverbin-
dungen entwickelt werden. Die vorhandenen Standorte 
kleinteiliger Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe im 
Süden um den Brandenburgplatz sollen erhalten, qualifi-
ziert und erweitert werden. Die durch die Bahntrasse ver-
ursachte Barrierewirkung wird durch zwei Querungsmög-
lichkeiten, den neuen Ostzugang des S-Bahnhofs und ge-
planten Regionalbahnhofs Köpenick für zu Fußgehende und 
Radfahrende und eine neue, etwa mittige Querung des Ge-
bietes für alle Verkehrsarten einschließlich ÖPNV durch 
die geplante Ostumfahrung Bahnhofstraße, vermindert. 
Mit der geplanten integrierten städtebaulichen Entwick-
lung und Reaktivierung des ehemaligen Güterbahnhofes 
Köpenick und angrenzender Flächen kann neben der Schaf-
fung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie von Gemeinbe-
darfsstandorten zugleich ein wichtiger Beitrag zur Stadt-
reparatur und zur Aufwertung der Stadtstruktur geleistet 
werden.  

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Der westliche Teil des Areals des ehemaligen Güterbahn-
hofs Köpenick grenzt mit dem S-Bahnhof Köpenick unmit-
telbar an das Hauptzentrum Bahnhofstraße des Bezirkes 
Treptow-Köpenick. Das Gebiet erstreckt sich von dort nach 
Westen bis etwa zum S-Bahnhof Hirschgarten in einer inte-
grierten stadträumlichen Lage zwischen der Gründerzeit-
bebauung und dem Reformwohnungsbau der Dammvorstadt 
im Süden und der Gartensiedlung Elsengrund aus den 
1920er Jahren nördlich der S- und Fernbahntrasse. Im 
südlichen Bereich ist das Stadtentwicklungsgebiet über-
wiegend von gewerblich genutzter Bebauung bzw. im Be-
reich der Seelenbinderstraße auch von Wohnbebauung um-
geben. Der östliche Bereich geht in eine durch Einfami-
lien- und Wochenendhäuser eher vorstädtisch geprägte 
Stadtstruktur mit einer Erschließung über Stellingdamm, 
Hirtestraße und Seelenbinderstraße über. Verschiedene 
Natur- und Erholungsräume wie das Erpetal im Osten, die 
Mittelheide (Forst) im Nordosten und der südlich gelegene 
Bellevuepark umgeben den ehemaligen Güterbahnhof. 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Zur nachhaltigen verkehrlichen Entlastung von übergeord-
netem Verkehr und damit Bevorrechtigung der Verkehrsar-
ten des Umweltverbundes (ÖV, Rad- und Fußverkehr) der 
Dammvorstadt (beidseitig der Bahnhofsstraße) und der 
Köpenicker Altstadt ist mittels Umfahrungsstraßen ein 
„Tangentenviereck“ konzipiert. Der fehlende Teil dieser 
Planung ist der bislang mit dem Arbeitstitel „Ost-West-
Trasse“ bezeichnete nördliche Umfahrungsabschnitt. Im 
Zuge der Entwicklung des neuen Stadtquartiers und zur 
Erreichung der überörtlichen Zielstellung (Entlastung 
der Bahnhofstraße) soll der östlich der Bahnhofstraße 
fehlende Abschnitt als Ostumfahrung Bahnhofstraße ein-
schließlich ÖPNV-Anbindung realisiert werden. Dadurch 
wird neben der Erschließung des Entwicklungsbereiches 
sowohl die Trennung der beiden Gebiete nördlich und süd-
lich der S- und Regionalbahnstrecke auch für den Fuß-, 
Rad- und öffentlichen Verkehr minimiert als auch die mit 
der Entlastung einhergehende Betriebsstabilisierung des 
Straßenbahnverkehrs in der Bahnhofsstraße erreicht.  

Der Neubau des Regionalbahnhofs Köpenick mit neuem Ost-
zugang auch für die S-Bahn wird durch das laufende Plan-
feststellungsverfahren der DB AG für den 16. Ausbauab-
schnitt (ABS) der Strecke Berlin - Frankfurt/Oder mit Fer-
tigstellung im Jahr 2027 avisiert. Die Deutsche Bahn AG 
hat den entsprechenden Planfeststellungsantrag im Herbst 
2019 beim Eisenbahnbundesamt eingereicht mit dem Ziel, 
dass der Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2021 gefasst 
wird.   

Für das Entwicklungsgebiet soll ein Mobilitätskonzept 
erarbeitet werden. Die neuen Anforderungen an die Mobi-
lität der Zukunft auch unter den neuen Rahmenbedingungen 

Exposé Neue Stadtquartiere | Ehem. Güterbahnhof Köpenick 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Mit dem integrierten Grobkonzept für die Regenwasserbe-
wirtschaftung, das im Zuge der vorbereitenden Untersu-
chungen erstellt wurde, kann auf der Ebene der vorliegen-
den Strukturplanung aufgezeigt werden, dass eine voll-
ständige Regenwasserrückhaltung in dem geplanten neuen 
Stadtquartier prinzipiell möglich ist. Die planerische 
Konkretisierung und Umsetzung beinhalten die folgenden 
Ziele: Regenwasser soll in Anlehnung an den natürlichen 
Wasserhaushalt bewirtschaftet werden. Demnach sollen 
Einleitungen in Kanalisation oder Gewässer entsprechend 
der geltenden Regelung eingeschränkt werden. Zur Planung 
der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung und des 
Überflutungsschutzes wird dafür ein Konzept mit konkre-
ten, für das Gebiet geeigneten Maßnahmen erstellt. Für 
die Umsetzung der dezentralen Bewirtschaftung von Regen-
wasser und den Überflutungsschutz bedarf es der Freihal-
tung ausreichender Flächen.  

Die für die bauliche Gebietsentwicklung gutachterlich er-
mittelte erforderliche naturschutz- und planungsrechtli-

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Mit der Realisierung des neuen Stadtquartiers kann zu 
einem überwiegenden Anteil bereits vorhandener sowie 
auch der neu entstehende Bedarf an Schulplätzen gedeckt 
werden. Geplant sind ein Schulstandort mit einer Inte-
grierten Sekundarschule (ISS) mit gymnasialer Oberstufe 
(6,0 + 4,0 Züge) und einer 2-zügigen Grundschule im Sü-
den, derzeit als Gemeinschaftsschule vorgesehen, sowie 
eine 3-zügige Grundschule im Norden mit jeweils entspre-
chenden Sportflächen. Für beide Standorte werden auch 
außerschulische Nutzungen angestrebt. Des Weiteren ist 
die Schaffung von ausreichend Kitaplätzen, Spielplätzen 
sowie eines soziokulturellen Zentrums (Kiezclub und wei-
tere quartiersbezogene soziale und kulturelle Einrichtun-
gen insbesondere im Norden) vorgesehen. Hierzu ist die 
Verknüpfung der beiderseits der Bahntrasse gelegenen 
Standorte eine wichtige verkehrliche Voraussetzung. 

Geplante Grünverbindungen, die öffentliche Rad- und Geh-
wegverbindungen ermöglichen, werden das neue Stadt-
quartier mit den Grün- und Erholungsräumen der Umge-
bung vernetzen und zugleich die Vernetzung umliegender 
Wohngebiete mit der Dammheide, dem Erpetal und dem 
Bellevuepark verbessern. Im Rahmen der Gebietsentwick-
lung werden qualifizierte wohnungsnahe und übergeordne-
te öffentliche Grünflächen realisiert.  

Strukturkonzept Ehem. Güterbahnhof Köpenick 
(UrbanPlan u. Partner, Berlin 04/2019) 

des Berliner Mobilitätsgesetzes, des Nahverkehrsplans 
und der Vorgaben der Berliner Wasserbetriebe (BWB) für 
die Regenentwässerung finden bei der Verkehrsplanung 
Berücksichtigung. 

tet werden, indem verschiedenste Wohnformen, effiziente 
Grundrisse sowie intelligente Konzepte zur Mobilität, zur 
Energieversorgung, zum Klimaschutz und in diesem Zu-
sammenhang zur Regenwasserbewirtschaftung entwickelt 
werden. Weitere Aufgaben und Ziele, die im Rahmen der 
Quartiersentwicklung umgesetzt werden sollen bzw. müs-
sen, sind der städtebauliche Lärmschutz für den Woh-
nungsbau sowie ein verträgliches Nebeneinander von Woh-
nen und Gewerbe. 
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Rechtsverordnung für die städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme hat der Senat am 12.05.2020 beschlossen; die 
Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
trat mit Veröffentlichung im GVBl. am 27.05.2020 in 
Kraft. Nach Beauftragung des Planungsdienstleisters und 
des treuhänderischen Entwicklungsträgers sowie des Auf-
baus der Projektstruktur im Jahr 2020 laufen die Planun-
gen und Vorbereitungen für die integrierten Bausteine der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Zu allen sektora-
len Themen wurden mit den entsprechend zuständigen 
Fachbereichen der Haupt- und der Bezirksverwaltung re-
gelmäßig tagende Facharbeitsgruppen gebildet, dazu ge-
hören Mobilität / Verkehr, soziale Infrastruktur Grün / 
Freiraum / Ausgleich, Wald, Städtebau, Gewerbe, Boden-
management, Öffentlichkeitsbeteiligung. Neben der Vorbe-
reitung von vorgezogenen Ordnungsmaßnahmen (1. Stufe 
Zauneidechsenumsiedlung, Stützbauwerk Stellingdamm) 
sind in 2021/2022 die Aufstellungsbeschlüsse und ersten 
Verfahrensschritte für die Bebauungspläne, insbesondere 
für den planfeststellungsersetzenden Bebauungsplan 9-84 
(Ostumfahrung Bahnhofstraße), die Durchführung eines 
städtebaulichen Gutachterverfahrens (Qualifizierung Rah-
menplan),  der Ankauf der Grundstücke, Machbarkeitsstu-
dien für die Ostumfahrung Bahnhofstraße einschließlich 
der Querung der Bahntrasse, die Neutrassierung des Stel-
lingdamms einschließlich des Knotenpunktes mit der 
Mahlsdorfer Straße und des nördlichen Bahnhofsvorplat-
zes im Zusammenhang mit einer optimierten Lage bzw. 
Verlagerung der Straßenbahngleise und Haltestellen 
(Tramwendeschleife, siehe 1.9), Erarbeitung eines ge-
bietsübergreifenden Mobilitätskonzeptes (um die Ziel-
stellung eines autoarmen Quartiers zu erreichen) sowie 
die Konzeption der erforderlichen Grundstücksfreilegung, 
Boden- und Altlastensanierung sowie der freiraumplane-
rischen Belange und der Konkretisierung der Maßnahmen 
zur Regenwasserbewirtschaftung geplant. 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Im Rahmen der formalen Beteiligung zu den vorbereiten-
den Untersuchungen für die städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme wurden die Ziele für das neue Stadtquartier 
mit den Betroffenen umfassend erörtert. Die Ergebnisse 
flossen in die Abwägung zur Festsetzung der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme ein.  

Die Einbeziehung der interessierten Öffentlichkeit sowie 
von Akteurinnen und Akteuren und Initiativen vor Ort 
stellte einen ebenso wichtigen Bestandteil bis zum Ab-
schluss der vorbereitenden Untersuchungen dar.  

Zukünftig ist im Rahmen der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme eine über die gesetzlichen Vorgaben hin-
ausgehende Betroffenen- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
mit unterschiedlichen Formaten und Schwerpunkten ge-
plant. Ein erster Konzeptentwurf für die Beteiligung wur-
de unter Einbezug der sozialraumorientierten Planungs-
koordination des Bezirkes Treptow-Köpenick erarbeitet 
und in dem im September 2020 auf dem ehemaligen Gas-
werkstandort durchgeführten Info-Café mit den Bürgerin-
nen und Bürgern erörtert. Hier wurde - neben der Vorstel-
lung des Planungsstandes und des weiteren Vorgehens für 
das neue Stadtquartier - zu den Themen Mobilität / Ver-
kehr, soziale Infrastruktur öffentliches Grün informiert. 
Parallel fand die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
zum Bebauungsplan 9-80 statt. Die Hinweise aus dem Info-
Café sind seit Anfang 2021 auf der Projektwebsite von Sen-
StadtWohn (www.berlin.de/gueterbahnhof-koepenick) do-
kumentiert.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligungen bzw. die Bürgerwerkstät-
ten zu den weiteren Planungsschritten sollen einschließ-
lich der umfassenden Information der Bürgerinnen und 
Bürger auch künftig so weit wie möglich parallel zu den 
formalen Beteiligungsschritten der Bauleitplanung statt-
finden. In 2021 / 2022 ist in Verbindung mit dem städte-

che Kompensation kann – bis auf die erforderliche Umsied-
lung von Zauneidechsen (siehe 1.9)- prinzipiell zu einem 
großen Teil im Gebiet sowie angrenzend geleistet werden; 
die vorliegenden konzeptionellen Ansätze für die ökologi-
sche Kompensation sind mit einer Aufwertung von vorhan-
denen und angrenzenden Naturräumen / Grünflächen ein-
schließlich verträglicher öffentlicher Erholungsnutzun-
gen verbunden.  

Durch die Bündelung des Verkehrslärms in der Planung 
(Trassierung der Ostumfahrung Bahnhofstraße nördlich 
der Bahnquerung parallel zu den Bahnanlagen) ist die Ent-
wicklung des Wohnungsbaus in dem neuen Stadtquartier 
mit begleitenden Schallschutzmaßnahmen auch im nördli-
chen Entwicklungsgebiet möglich; ein verträgliches Neben-
einander von Wohnen und Gewerbe kann und soll ohne Ein-
schränkungen des bestehenden Gewerbes durch den Schall-
schutz der städtebaulichen Struktur (lärmrobuster Städ-
tebau) gewährleistet werden. Lärmschutz muss auch für 
durch die Planung betroffene sensible Nutzungen gewähr-
leistet werden.   

baulichen Gutachterverfahren eine umfassende Öffentlich-
keitsbeteiligung geplant.  

Die Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern an der Stadtentwicklung finden im Beteiligungspro-
zess Anwendung. 
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SoWo 
21.04.2020 

1.9 Klärungsbedarf  

a) Integrierter Fahrplan / zeitliche Dimension / Schlüs-
selentscheidungen / Abhängigkeiten 

- Zentral für die weitere Planung und Umsetzung ist der 
Erwerb der Schlüsselgrundstücke (insbesondere BEV, 
Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen) bzw. die Erlangung 
über die Grundstücksverfügbarkeit bis Ende 2021 / Anfang 
2022. Für eine Einigung mit dem BEV ist voraussichtlich 
politische Unterstützung erforderlich.  

- Die Schlüsselentscheidungen für die Ostumfahrung Bahn-
hofstraße (siehe 1.8) sind bis Ende des 2. Quartals 2021 
erforderlich, um im Zeitplan für die Planung bzw. die 
Plangenehmigung bis Mitte des Jahres 2026 zu bleiben. Die 
Zeitschiene und die Meilensteine für die Ostumfahrung 
Bahnhofstraße sind grundsätzlich mit SenUVK (hier Abt. 
IV sowie Abt. V, zuständig für Planung und Realisierung) 
abgestimmt. Ggf. ist für die Entscheidung zur Querung 
eine politische Klärung erforderlich, derzeit finden Ab-
stimmungen auf Fachebene statt. 

- Dabei sind die räumlichen und zeitliche Schnittstellen 
mit Ausbau Regionalbahnhof und ABS Frankfurt/Oder, Ost-
umfahrung Bahnhofstraße einschließlich Querung der 
Bahntrasse (unter Beachtung zeitlicher Zwänge und Sperr-
pausen) zu berücksichtigen. 

- Die Plangenehmigung für die Ostumfahrung Bahnhofstra-
ße mit nachfolgendem Baubeginn ist ausschlaggebend für 
den Wohnungsbau, da erst mit Fertigstellung / Inbetrieb-
nahme der Ostumfahrung Bahnhofstraße die geplanten 
1.500 Wohnungen auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelän-
de bezogen werden können. Die Fertigstellung der Ostum-
fahrung Bahnhofstraße ist bis Ende 2029 avisiert. 

- Grundlage für den Baubeginn der Ostumfahrung Bahnhof-
straße, der geplanten Wohnungen, der Schule sowie der 
öffentlichen Erschließungsräume und Grünflächen ist die 
Beräumung der ehemaligen Güterbahnhofsflächen ein-
schließlich des Abtrags des gesamten Aufschüttungshori-
zontes. Diese mit einem erheblichen logistischen Aufwand 
verbundenen Maßnahmen können nur sukzessive in einem 
Zeitraum von drei bis vier Jahren ab 2023 durchgeführt 
werden. Dafür wiederum müssen die dort vorhandenen Zau-
neidechsen vorgezogen in geeignete Ersatzhabitate umge-
siedelt werden. Die Verfügbarkeit von entsprechenden Er-
satzhabitaten, die ab Herbst 2021 artenschutzgerecht vor-
zubereiten sind, wird derzeit geprüft. Für den Großteil 
von ca. 6 – 7 ha benötigen Flächen besteht noch fachlicher 
Klärungsbedarf, insbesondere mit SenUVK Abt. III B, den 
Naturschutzverbänden und den den Verfügungsberechtig-
ten. 

b) Rechtliche Risiken 

Bislang haben zwei Eigentümerinnen Normenkontrollan-
träge beim OVG gestellt. Mit dem Erlass der städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme als Rechtsverordnung ist das 
Land Berlin von einer rechtlich begründeten Festlegung 
ausgegangen, dennoch bestehen rechtliche Risiken bei Nor-
menkontrollklagen. 

c) Aktueller Klärungsbedarf mit der DB AG 

- Für die noch bahnbetrieblich gewidmeten aber nicht 
mehr bahnbetriebsnotwendigen Flächen südlich der Gleist-
rasse im Eigentum des BEV hat SenStadtWohn bereits im 
Jahr 2018 und nach umfassenden Abstimmungen mit der DB 
AG im Juni 2020 einen Freistellungsantrag beim Eisen-
bahnbundesamt (EBA) eingereicht. Anfang März 2021 hat 
die DB AG über das EBA zum ersten Mal nach einer fast 
fünfjährigen Abstimmungsphase bahnbetriebliche Belange 
für Güterbahngleise bzw. Güterbahnaufstellflächen ange-
meldet und eine Freistellung abgelehnt. Hier besteht er-
heblicher Klärungsbedarf. 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

9 - Lichterfelde Süd 
Steglitz-Zehlendorf - Lichterfelde 

Flächengröße 

ca. 96 ha (39 ha Baufläche/ 57 ha Grünfläche)  

Eigentumsverhältnisse 

privat 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 2.500 

Baubeginn 

Ca. 2021 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche, Grünfläche 

Bebauungsplanverfahren 

6-30 / Bezirk Steglitz-Zehlendorf  

Luftbild Lichterfelde Süd Lageplan Lichterfelde Süd in Berlin-Steglitz-Zehlendorf 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Lichterfelde Süd 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das geplante Wohngebiet richtet sich zum S-Bhf. Lich-
terfelde Süd aus, um eine Fokussierung auf den leis-
tungsfähigen ÖPNV zu befördern. Eine bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der Erschließung des Neubaugebie-
tes durch den Bus ist in Planung, die Quartiere werden 
nach den Erschließungsstandards des Nahverkehrsplans 
angebunden. Weitere Aspekte zur Beeinflussung der 
Verkehrsmittelwahl hin zum Umweltverbund sind die 
Bereitstellung von weitgehend autofreien bzw. autoar-
men Radverbindungen sowie Fahrradabstellanlagen am 
S-Bahnhof Lichterfelde Süd und direkte Wegebeziehun-

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das Stadtentwicklungsprojekt Lichterfelde Süd befindet 
sich am südlichen Berliner Stadtrand im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf, an der Grenze zu Brandenburg. 
Nördlich befindet sich die Thermometersiedlung, eine 
in den 70er Jahren entstandene Stadtrandbebauung mit 
bis zu 22 geschossigen Hochhäusern. 
Im Planungsgebiet befinden sich neben weiten Brachflä-
chen auch extensive gewerbliche Nutzungen, die ein 
städtebaulich ungeordnetes Bild abgeben. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Durch das Stadtentwicklungsprojekt werden voraus-
sichtlich 2.500 neue Wohnungen geschaffen. Das Pla-
nungsgebiet befindet sich in privatem Eigentum. Die 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft degewo wird in 
die Projektentwicklung der ca. 540 geförderten Woh-
nungen mit eingebunden. Mit dem Wohnungsneubau sol-
len unterschiedliche Wohnangebote geschaffen werden, 
welche auf die Ansprüche verschiedener Bevölkerungs-
gruppen reagieren. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Der Funktionsverlust des Truppenübungsplatzes “Parks 
Range” und angrenzender Gewerbegebiete bietet Berlin 
die Chance auf dieser Fläche ein neues und lebendiges 
Stadtquartier zu realisieren. Das neue Stadtquartier 
Lichterfelde-Süd ist als grüner Wohnstandort mit rund 
2.500 Wohnungen im Miet- und Eigentumsbereich eines 
der größten und anspruchsvollsten Wohnungsbaupro-
jekte Berlins.  

Das derzeit brachliegende ehemalige Truppenübungsge-
lände umfasst 96 Hektar. Das neue Viertel entsteht in-
klusive Nahversorgungs- und sonstigen erforderlichen 
Wohnfolge- und Infrastruktureinrichtungen auf knapp 
40 Prozent dieser Fläche (ca. 39 Hektar), während ca. 
57 Hektar des Geländes als „Lichterfelder Weideland-
schaft“ erhalten bleiben. Hierfür ist eine dauerhafte 
Beweidung mit Pferden vorgesehen unter gleichzeitiger 
weitgehender Bewahrung und Weiterentwicklung der 
vorhandenen Biotope und Lebensräume schützenswerter 
Arten. Die neu entstehenden Quartiere sind aus mehre-
ren hybriden Clustern aufgebaut, es entsteht Geschoss-
wohnungsbau an den in Randlage befindlichen Erschlie-
ßungsstraßen und kleinteiligere und niedrigere Bebau-
ung zur Lichterfelder Weidelandschaft hin, jeweils um 
einen gemeinschaftlichen, identitätsstiftenden Quar-
tiersplatz angeordnet. Unterschiedliche Wohntypolo-
gien mit funktionsgemischten Nutzungen zwischen 
Stadt und Dorf schaffen Wohnraum und Arbeitsplatz 
für die Ansprüche verschiedener Bevölkerungsgruppen 
und sorgen für einen lebendigen Stadtteil. Die einzel-
nen Quartiere sind durch Wegeerschließungen wie eine 
Perlenkette durch Quartiersplätze mit einander ver-
bunden und öffnen sich räumlich durch  Grünverbindun-
gen zur „Lichter-felder Weidelandschaft“ hin.  

Ein Grundschulstandort mit Sportanlage, drei Kinder-
tagesstätten und eine Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtung sowie mehrere Quartiersplätze und ein Stadt-
platz mit Nahversorgungsrichtungen sind geplant. 

FNP-Ausschnitt Lichterfelde Süd 

Nachhaltigkeit entsteht durch effiziente Energiekon-
zepte und Förderung hybrider Mobilitätsformen zwi-
schen nicht-motorisierten und smarten Verkehrsmit-
teln. Die Bereiche mit wesentlichen Funktionen der 
Quartiersversorgung (Stadtplatz, Schule) werden nahe 
des S-Bahnhofs Lichterfelde Süd angeordnet. 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Lichterfelde Süd 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Durch das Bauvorhaben Lichterfelde Süd entsteht ein 
Langzeitbedarf von bis zu 264 Betreuungsplätzen in 
Kindertagesstätten und von bis zu 317 Grundschulplät-
zen. Der entstehende Platzbedarf an Betreuungsplätzen 
in Kitas wird innerhalb des Plangebiets gedeckt wer-
den. Hierzu sind drei Standorte im Plangebiet vorgese-
hen. Ein Standort für eine freistehende Kita soll am 
Grünzug im Quartier 1 festgesetzt werden. Die zwei 
weiteren Kita-Standorte werden dem städtebaulichen 
Konzept / Masterplan entsprechend an den Quartiers-
plätzen im Quartier 2a und im Quartier 4 als unterla-
gerte Kitas errichtet und sind im städtebaulichen Ver-
trag vereinbart. Für die Kitas ist ein Freiraumbedarf 

Masterplan Lichterfelde Süd © Groth-Gruppe 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Von der Realisierung des Vorhabens sind Eingriffe 
in den vorhandenen Naturbestand zu erwarten und 
Artenschutzbelange betroffen. Der Ausgleichsbedarf 
erfolgt zum Teil im Plangebiet sowie außerhalb des 
Plangebiets, in der benachbarten Weidelandschaft 
und auf Flächen der Berliner Stadtgüter 
(abgeschlossener Vertrag über 14 - 20 ha, Beginn 
der Umsetzung der vorgezogenen CEF-Maßnahme seit 
Januar 2021). Die umfangreichen Ausgleichsmaßnah-
men umfassen u.a. die Schaffung und Aufwertung von 
Ersatzlebensraum für Zauneidechsen und Wechsel-
kröten in der Lichterfelder Weidelandschaft aus dem 
ersten Bauabschnitt, die Aufwertung von Flächen als 
Fledermausjagdrevier, die Neuanlage und ggf. Wie-
dervernässung  von Laichgewässern für Amphibien. 
Durch den Eingriff in bestehende Waldflächen ent-
steht ein Ausgleichsbedarf von knapp 30 ha für Er-
satzaufforstungsflächen. Durch Aufwertungsmaß-
nahmen in bestehenden Waldflächen kann dieser Be-
darf kaum verringert werden.  

von 6-10 m² je Platz vorzusehen (ca. 1.584 m² - 2.640 
m²). 

Der Platzbedarf an Grundschulplätzen wird ebenfalls 
innerhalb des Plangebiets gedeckt. Hierzu soll im 
nordwestlichen Bereich des Plangebiets in der Nähe des 
Quartierszentrums und des Bahnhofs ein Neubau für 
eine Grundschule mit Sportanlage (Großspielfeld, für 
Vereinssport geeignet) errichtet werden.   

Weiterhin soll in unmittelbarer Nachbarschaft eine 
Kinder– und Jugendfreizeiteinrichtung (ca. 250 m²) in 
einer der zu erhaltenden Zwangsarbeiterbaracken un-
tergebracht werden.  

Die Versorgung mit wohnungsnahem Grün (Bedarf sind 
3,4 ha) soll im Geltungsbereich des Bebauungsplans in 
den vier „Grünen Fingern“ gedeckt werden.  

Der Bedarf an siedlungsnahem Grün (3,2- 4,0 ha) soll 
durch Heranziehung geeigneter Flächen im Plangebiet 
gedeckt werden, da die Weidelandschaft aufgrund des 
Naturschutzes nur bedingt zur Verfügung steht.  

Es besteht zudem Bedarf an ca. 6000 m² Spielplatzflä-
che.  

gen  zwischen den Quartieren und zum / vom ÖPNV (Bus, 
S-Bahn). Hierfür ist unter anderem ein südlicher Bahn-
hofszugang geplant.   

Der Ausbau der Osdorfer Straße auf Brandenburger Ge-
biet wird kritisch gesehen, weil hieraus Mehrverkehre 
auf Berliner Gebiet entstünden. Die Anbindung des 
Quartiers über die Osdorfer Straße nach Süden und 
nach Norden ist Teil einer vertiefenden verkehrlichen 
Untersuchung. Zum Knoten Osdorfer Straße/ Landweg 
finden derzeit Detailabstimmungen zur Wahrung der 
Anforderungen des Berliner Mobilitätsgesetzes für die 
Stärkung der Verkehre des Umweltverbundes statt.  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Lichterfelde Süd 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde im Jahr 2015 
beschlossen. Der städtebauliche Vertrag wurde im Som-
mer 2018 unterzeichnet.  

Die Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauBG erfolgte 
im ersten Quartal 2019, der Masterplan wurde an eine 
Vielzahl von Forderungen aus der Behördenbeteiligung 
angepasst. Gutachten und der städtebauliche Vertrag 
werden fortgeschrieben. Der nächste formale Schritt 
ist die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB.  

1.9 Klärungsbedarf 

Das Stadtentwicklungsprojekt löst Bedarfe an die woh-
nungsnahe Grünflächenversorgung aus, die im B-
Plangebiet erfüllt werden. Durch die Nutzung des Mau-
erstreifens und die Einbindung der Ausgleichsfläche in 
Brandenburg durch einen Feldweg werden die  überge-
ordneten Anforderungen an die siedlungsnahe Erholung 
gedeckt. Im Rahmen der Erstellung eines Pflege- und 
Entwicklungskonzepts zur Unterschutzstellung der 
Lichterfelder Weidelandschaft wird versucht die Belan-
ge des Arten- und Naturschutzes mit einer sanften Er-
holungsnutzung unter Beachtung der Einschränkungen 
durch die Altlasten im Gelände zu vereinbaren und an-
sprechende gestalterische Lösungen zu finden. Art und 
Umfang notwendiger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
werden fortlaufend besprochen und konkretisiert und 
werden im Rahmen der Fortschreibung des Bebauungs-
plans (siehe Umweltbericht) vertieft und  in einer ver-
traglichen Vereinbarung (s. Städtebaulicher Vertrag 

 
WBL 
22.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Um eine bürgernahe Gestaltung sicherstellen zu kön-
nen, begleitet eine breit angelegte Bürgerbeteiligung 
von Anfang an das Verfahren (noch vor der formalen 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bebauungsplanverfah-
ren). 

Bereits im April 2012 begann mit einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung der Bürgerdialog zur Ent-
wicklung des ehem. Truppenübungsplatzes „Parks Ran-
ge“.  

In weiteren Informationsveranstaltungen, einer Bür-
gerwerkstatt und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden Ideen und Anre-
gungen der Bürgerinnern und Bürger gesammelt Die 
Ergebnisse des Bürgerdialogs wurden bei der weiteren 
Überarbeitung des Masterplans berücksichtigt.  

(Quelle: BA Steglitz-Zehlendorf) 

von 2018) zwischen den Naturschutzbehörden und dem 
Vorhabenträger festgelegt. Die Artenschutzbeiträge 
werden zur Zeit aktualisiert und konkretisiert, um 
daraus Maßnahmenpläne entwickeln und vertraglich 
sichern zu können.  

Auch sind das Thema Verkehr und die daraus resultie-
renden Emissionen, wie Lärm und Feinstaub Diskussi-
onsgegenstand. Nach der Behördenbeteiligung wurden 
hierzu aufgrund der Anforderungen der Senatsverwal-
tung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz umfangrei-
che Nachuntersuchungen insbesondere für das nähere 
und weitere Umfeld ausgelöst, die sich durch immer 
neue Anpassungswünsche wie z.B. Einbindung des Mobi-
litätsgesetzes in die Länge zogen und bis heute nicht 
völlig abgeschlossen sind.  

Die Rahmenbedingungen für den Vertrag zum Waldaus-
gleich waren gemeinsam zwischen den Senatsverwaltun-
gen Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und Stadtent-
wicklung und Wohnen im Sommer 2019 abgestimmt wor-
den. Nachdem die Überarbeitung des waldfachlichen 
Gutachtens 2020 vorgelegt wurde, wird an der konkre-
ten Ausgestaltung des Vertrages zwischen Investor und 
Berliner Forsten gearbeitet. Die Belange des Denkmal-
schutzes, die erst nach der Behördenbeteiligung in das 
Verfahren eingebracht wurden, sind inzwischen durch 
einen Vertrag zwischen den Denkmalschutzbehörden und 
dem Vorhabenträger berücksichtigt und einvernehmlich 
vereinbart.  

Es zeichnet sich ab, dass auch für die Belange des Bo-
denschutzes eine vertragliche Regelung erforderlich 
sein wird. Dies betrifft die Sicherung von Bodenquali-
täten und die Sanierung von Altlasten. Ein Sanierungs-
plan wird aktuell erstellt. 

Eine heute anspruchsvolle Aufgabe ist es die richtige 
Regenwasserkonzeption für ein neues Stadtquartier zu 
finden. Dazu wurden Konzepte erarbeitet, die aktuell 
auf Ihre Machbarkeit und Effizienz überprüft werden.  
Hieran sind viele Akteure beteiligt, die das Thema auf-
wändig gestalten. 

Fast alle Themen des neuen Quartiers am Stadtrand 
berühren die Verantwortungsbereiche vieler Stellen im 
Land Berlin und benötigen neben umfangreicher gut-
achterlicher Unterstützung auch ein hohes Potential an 
Abstimmungskraft.  
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Exposé Neue Stadtquartiere  

10 - Michelangelostraße 
Pankow - Prenzlauer Berg 

Flächengröße 

ca. 30 ha 

Eigentumsverhältnisse 

Wohnungsbaugenossenschaften/ -gesellschaften, 
landeseigene Flächen, ca. 40% der Fläche restituti-
onsbefangen  

Anzahl Wohneinheiten 

1.200 

Baubeginn 

noch nicht endgültig terminiert 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche W2, gemischte Bauflächen, überge-
ordnete Hauptverkehrsstraße 

Bebauungsplanverfahren 

Bezirk Pankow 

Luftbild Michelangelostraße Lageplan Michelangelostraße in Berlin-Pankow 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Michelangelostraße 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das Projektgebiet Michelangelostraße liegt im Osten 
Berlins im Bezirk Pankow, Ortsteil Prenzlauer 
Berg, nordöstlich des S-Bahnrings. Die Michelange-
lostraße kreuzt die Greifswalder Straße und wird 
westlich davon als Ostseestraße fortgeführt. Frühe-
re Planungen sahen vor, den heutigen provisorisch 
hergerichteten Raum für die Verlängerung der Stadt-
autobahn vorzuhalten.  

Die weitere Umgebung des Areals ist städtebaulich 
heterogen. Nördlich der Gürtelstraße schließt das 
sogenannte Komponistenviertel im Ortsteil Weißen-
see an, ein durch weitgehend intakte gründerzeitli-
che Blockrandstrukturen geprägtes Gebiet. Die weni-
gen vorhandenen Baulücken wurden in den vergange-
nen Jahren sukzessive durch Bebauung geschlossen. 
Direkt an dieses Areal angrenzend beginnt in östli-
cher Richtung der denkmalgeschützte Jüdische Fried-
hof Weißensee, der auch durch seinen wertvollen 
Baumbestand bekannt ist. Im südlichen Anschluss an 
den Friedhof liegt ein eingestreutes Gewerbegebiet 
inmitten eines ansonsten durch Kleingärten domi-
nierten Bereichs zwischen Kniprodestraße und dem 
Volkspark Prenzlauer Berg. Die Bebauung beider-
seits der Michelangelostraße bildet den sogenannten 
„Mühlenkiez“: Im Süden eine Großwohnsiedlung in 
Plattenbauweise aus den 1970er Jahren, deren meist 
elfgeschossige Bebauung in den vergangenen Jahren 
weitgehend saniert wurde. Im Norden ein Siedlungs-
abschnitt, der mit Beginn der 1960er Jahre überwie-
gend als 5-geschossige Zeilen in Großblockbauweise 
errichtet wurde. Innerhalb des gesamten Gebietes 
befinden sich darüber hinaus 2 Schulen, vier Kinder-
tagesstätten, eine Sporthalle, ein Sportplatz sowie 
der Einstein-Park. Entlang der Greifswalder Straße, 
die zugleich den westlichen Abschluss des Plangebie-
tes bildet, wurden Einzelhandel und vereinzelte 
Dienstleistungsbetriebe angesiedelt.  

Der heutige Verlauf der Michelangelostraße selbst 
ist geprägt von begleitenden Rasenflächen und weit-
läufigen Stellplatzanlagen im Süden, die zusammen 
mit der vierspurigen Straße und Fahrbahnteiler eine 
Zäsur zwischen den bestehenden Siedlungsteilen dar-
stellt. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit dem Wohnungsneubau sollen unterschiedliche 
Wohnangebote entsprechend des Nachfrageverhaltens 
und der demografischen Entwicklung im Gebiet ent-
stehen. Dabei sollen vornehmlich durch städtischen 
und genossenschaftlichen Wohnungsbau bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen und die Angebote für städti-
sches Leben erhöht werden. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Der „Mühlenkiez“ ist Förderkulisse des Programms 
Nachhaltige Erneuerung (bis 2019: Stadtumbau 
(„Fördergebiet Greifswalder Straße“), bei dem es 
vorwiegend um die Erneuerung und Qualifizierung 
vorhandener öffentlicher Grün- und Freiflächen, 
Spielplätze, Kitas und Schulen geht. Das Projektge-
biet selbst ist Teil dieses Fördergebietes und bietet 
das Potenzial zur Nachverdichtung und Ergänzung 
des bestehenden Gebietes. Zudem soll das neue 
Stadtquartier die bestehenden südlich und nördlich 
der Michelangelostraße gelegenen Siedlungsteile 
besser miteinander verknüpfen und Begegnungsräu-
me schaffen. Geplant ist das Projektgebiet im Zu-
sammenhang mit dem Wohnungsneubau, einer stär-
keren Nutzungsmischung und Maßnahmen innovativer 
Mobilitätskonzepte als ein ökologisch-soziales Mo-
dellquartier zu entwickeln. 

FNP-Ausschnitt  Michelangelostraße  
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Durch die geplante städtebauliche Anordnung der 
Gebäude ist es erforderlich, die bestehende Mi-
chelangelostraße nach Süden zu verlegen und somit 
in dem neuen Korridor eine vollständige Neuordnung 
und den Ausbau der technischen Infrastruktur vorzu-
nehmen. Der neue Straßenquerschnitt der Michelan-
gelostraße wird die Trassenfreihaltung für eine zu-
künftig ggf. zu realisierende Straßenbahnstrecke 
vor dem Hintergrund einer langfristigen Netzent-
wicklung berücksichtigen. Die Straßenbahnstrecke 
ist im NVP 2019-2023 mit weiterem Bedarf enthal-
ten. Bereits vorhanden ist die Straßenbahntrasse 
entlang der Greifswalder Straße (M4).  

Exposé Neue Stadtquartiere | Michelangelostraße 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Folgende soziale Infrastrukturen sollen im Quartier 
ausgebaut bzw. ergänzt werden: der Bau einer neuen 
(Gemeinschafts-(Schule) an der Michelangelostraße, 
die Erneuerung und teilweise bauliche Erweiterung 
der bestehenden Kindertagesstätten, darunter die 
Erneuerung und Erweiterung einer Kita als ökologi-
sches Modellprojekt (Baubeginn 2020), die Teil-
Sanierung der Paul-Lincke-Grundschule sowie die 
Komplettsanierung der Gustave-Eiffel-Oberschule. 
Darüber hinaus sollen bestehende Bolz– und Spiel-
plätze sowie Grün– und Platzflächen entsprechend 
den Anforderungen zur Klimafolgeanpassung saniert 
und aufgewertet werden (aktuelle Stadtumbaumaß-
nahmen: Sanierung, Neugestaltung und Aufwertung 
Ballspielplatz Hanns-Eisler-Str. 6 (abgeschlossen), 
Sanierung und Aufwertung des Einstein-Parks 
(Baubeginn 2020), Sanierung und Aufwertung der 
Grünfläche und des Spielplatzes Thomas-Mann-Str. 2
-12 (Fertigstellung 2021), Erneuerung des Platzes 
an den drei Grazien zum Mehrgenerationenplatz 
(Baubeginn 2021). 

Gegenwärtig werden eine Grün– und Freiflächenkon-
zeption, ein Verkehrs– und Mobilitätskonzept und 
ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept als Grund-
lage für weitere Maßnahmen erarbeitet. 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Im Gebiet des gesamten Mühlenkiezes wurde 2019 im 
Rahmen des Forschungsprojektes netWORKS 4 in en-
ger Kooperation mit den zuständigen Fachbereichen 
des BA Pankow untersucht, wie Potenziale der Ver-

knüpfungen von grauer, blauer und grüner Infra-
struktur optimal genutzt werden können. Das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF 
geförderte Forschungsvorhaben netWORKS 4 bietet 
eine Prozessbegleitung und bringt dabei Wissen zu 
Maßnahmen blau-grün-grauer Infrastrukturen ein. 
Dabei werden die Erkenntnisse aus dem Forschungs-
projekt KURAS (Konzepte für urbane Regenwasserbe-
wirtschaftung und Abwassersysteme) in die Praxis 
überführt und weiterentwickelt. Hierzu erfolgt eine 
enge Kooperation der netWORKS4 Partner (difu, Sen-
StadtWohn, Berliner Wasserbetriebe und Kompetenz-
zentrum Wasser Berlin) mit den Fachämtern des Be-
zirksamtes Pankow und den Eigentümer:innen und 
bzw. Nutzer:innen. In Machbarkeitsstudien wurden 
potentielle Lösungsansätze identifiziert, visuali-
siert und ihre Beiträge bzw. Wirkungen mit Blick 
auf Klimagerechtigkeit und die Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels untersucht. Die Betrach-
tung geschieht in der Abfolge: Gebäude, Grundstück, 
Quartier und Kanaleinzugsgebiet. Für ausgewählte 
Fokusgebiete z.B. der sozialen Infrastruktur (Kita, 
Schule) wurden planerische Machbarkeitsstudien zur 
Umsetzung blau-grün-grau gekoppelter Infrastruk-
turen erarbeitet. Die Erkenntnisse aus dem For-
schungsvorhaben konnten direkt in die Fördermaß-
nahme „Erneuerung der Kita Bewegungsreich“ inter-
giert werden und werden derzeit baulich umgesetzt. 
Das Forschungsvorhaben hat für 2021 eine An-
schlussförderung erhalten. In dieser zweiten Phase 
soll es darum gehen, die zentralen netWORKS 4 - Er-
gebnisse in die planerische Praxis in Bezug auf das 
Thema der Regenwasserbewirtschaftung zu überfüh-
ren. Hierfür dient auch das Projekt Michelangelos-
traße.  

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Aufbauend auf dem Ergebnis eines städtebaulichen 
Wettbewerbsverfahrens und einer anschließenden 
Vertiefung wurde seit Juni 2017 ein Beteiligungsver-
fahren in Form eines Runden Tisches unter Teilnah-
me von Vertreter:innen der lokalen Wohnungswirt-
schaft sowie Fachämtern / externen Experten und 
Expertinnen durchgeführt. Im Rahmen von sieben 
Themenrunden und zwei Entwurfswerkstätten setzten 
sich die Beteiligten aktiv mit dem Ort und dessen 
Entwicklungspotenzial als Wohnungsbaustandort 
auseinander. 

Die Arbeitsergebnisse wurden Anfang Mai 2019 im 



4 

 

Exposé Neue Stadtquartiere | Michelangelostraße 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Realisierung des Projektes „Wohnen an der Mi-
chelangelostraße“ ist im aktuellen Planungsstand in 
einzelnen Abschnitten vorgesehen.  Der bisherige 
Phasenplan sieht vor, bis 2029 den Straßenbaukör-
per der Michelangelostraße zu verlegen und gleich-
zeitig die technische Infrastruktur anzupassen. Pa-
rallel soll bis 2027 der erforderliche Neubau einer 
Gemeinschaftsschule realisiert werden. Für die Ein-
schätzung der Realisierung eines neuen Schulstan-
dortes, welcher möglichst flexibel auf die Bedarfe 
sowohl im Grundschul- als auch im Oberschulbereich 
reagieren kann, konnte eine qualifizierte städte-
bauliche Machbarkeitsuntersuchung im Februar 2021 
abgeschlossen werden. Auf dieser Grundlage wird 
ein erster Bebauungsplan für den Gemeinbedarfs-
standort im Frühjahr 2021 aufgestellt.  

Während der Herstellung der verkehrlichen und tech-
nischen Erschließung werden die planerischen 
Schritte (Bebauungsplanverfahren, Realisierungs-
wettbewerbe etc. einschließlich einer begleitenden 
Öffentlichkeitsarbeit) parallel verfolgt, so dass in 
einer dritten Phase ab 2029 die Umsetzung des stra-
ßenbegleitenden Wohnungsneubau vorgesehen ist.  

1.9 Klärungsbedarf 

Der geplante Wohnungsneubau flankiert die Mi-
chelangelostraße und ist somit unmittelbar durch 
die Straßenplanung berührt. Erst mit Vorliegen der 
konkreten Trassenlage und Trassenbreite, d.h. ei-
ner vertiefenden Verkehrsanlagenplanung, kann die 
städtebauliche Planung präzisiert werden. 

Somit ist für die Umsetzung der gesamtheitlichen 
Projektplanung die Verlegung und der Neubau der 
Michelangelostraße mit der Anbindung an die an-
grenzenden Knotenpunkte Voraussetzung. Noch offen 

 
WBL 
22.04.2021 

ist die Realisierung der im FNP dargestellten Ver-
längerung der Michelangelostraße zum Weißenseer 
Weg. Hieraus ergeben sich vollumfängliche Verände-
rungen der verkehrlichen Rahmenbedingungen, so-
wohl hinsichtlich des Knotenpunktausbaus Michelan-
gelostraße/ Kniprodestraße, sowie nachhaltiger 
Veränderungen des prognostizierten Verkehrsauf-
kommens und der Strömungsrelationen im großräu-
migen Straßenverkehrsnetz. Die Haupt- und Neben-
verkehrsstraßen sind im Zuge des Wohnungsneubaus 
zu einem neuen Straßennetz unter Anlage neuer Er-
schließungswege und zum Teil erforderlichen Rück-
bau bestehender Erschließungsabschnitte zu entwi-
ckeln. Einige diesbezügliche Vorschläge werden im 
Verkehrs- und Mobilitätskonzept Greifswalder Stra-
ße unterbreitet. Da die technische Infrastruktur im 
Bestand dringend sanierungsbedürftig ist, soll mit 
den Verkehrsanlagen auch die Raumverteilung mit 
Neuordnung und Neuanlage aller Leitungstrassen zu-
sammen geplant werden. Diese Planung muss Lö-
sungswege für eine schrittweise Realisierung des 
Gesamtprojektes vorhalten (Schule, Neubau Mi-
chelangelostraße, Wohnungsneubau). 

Aus Untersuchungen im Rahmen der Vertiefung des 
städtebaulichen Wettbewerbsverfahren geht hervor, 
dass sich in den der Michelangelostraße begleiten-
den Rasenflächen sog. „Ökowiesen“ ausgebildet ha-
ben. Diese können im Zuge der städtebaulichen Neu-
ordnung nicht erhalten werden. Aufgrund der hohen 
Flächenkonkurrenzen und -bedarfe der geplanten 
Nutzungen werden unter Umständen zusätzlich Aus-
gleichsflächen erforderlich. Eine weitergehende 
Klärung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens. 

Das Restitutionsverfahren ist für die landeseigenen 
Flächen bislang noch nicht abgeschlossen.  

Erst nach Klärung der Restitutionsansprüche kann 
die Gesamtentwicklung für den Wohnungsneubau mit 
Konkretisierung der unterschiedlichen Projektträ-
ger und der Neustrukturierung der Grundstücke 
fortgeführt werden.  

Rahmen einer Ausstellung vor Ort  der Öffentlichkeit 
und dem politischen Raum inklusive der Durchfüh-
rung einer Podiumsdiskussion präsentiert. Im Er-
gebnis steht eine Annäherung an eine Vorzugsvarian-
te, die im Prozess der Baurechtsschaffung durchge-
arbeitet werden soll. Für die weitere Verfahrensbeglei-
tung ist die Gründung eines Planungsbeirates vorgesehen. 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

11 - Schumacher Quartier 
Reinickendorf—Tegel 

Flächengröße 

Ca. 48 ha 

Eigentumsverhältnisse 

überwiegend landeseigen Flächen (80%), restliche 
Flächen Bund und privat 

Anzahl Wohneinheiten 

mehr als 5.000 

Baubeginn 

ab 2022 (in Abhängigkeit der Aufhebung der Plan-
feststellung des Autobahnzubringers A 111) 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Grünfläche/
Sport  

FNP-Änderungsverfahren „Kurt-Schumacher-
Quartier“,Lfd.Nr.09/15, Stand 27.09.2019 Bekannt-
machung sowie „Uranusweg“, Lfd.Nr.11/15, Stand 
06.18 öffentliche Auslegung 

Bebauungsplanverfahren 

B-Plan Nr.12-62a, 1-62b, 12-62c, 12-62d, 12-62e, 
12-62f und 12-62g / SenStadtWohn  

Luftbild Schumacher Quartier Lageplan Schumacher Quartier in Berlin-Reinickendorf 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Schumacher Quartier 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet wird im Bestand von der Stadtautobahn 
A 111 mit den Anschlussstellen Kurt-Schumacher-Platz 
und Eichborndamm geprägt. Insbesondere der entlang 
der östlichen Grenze des Flughafengeländes verlaufen-
de Autobahnzubringer (Anschlussstelle Kurt-
Schumacher-Platz) zerschneidet das Plangebiet diago-
nal und behindert die Entwicklung des neuen Stadt-
quartiers an diesem Standort im Bestand. Maßgeblich 
für eine Entwicklung des Schumacher Quartiers als 
Wohnstandort sind der Rückbau des Autobahnzubrin-
gers und der Neubau einer vierspurigen Stadtstraße 
(Neue Meteorstraße). Auf der Grundlage der abge-
stimmten Verkehrsprognose 2030 wurde mit einer ak-
tuell Verkehrssimulation die Leistungsfähigkeit der 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Der das Schumacher Quartier angrenzende Siedlungs-
raum ist durch die über Jahrzehnte währende Flugha-
fennutzung und daraus resultierenden planerischen 
Restriktionen brüchig und heterogen. Eine Folge ist 
u.a., dass das Areal um den Kurt-Schumacher-Platz in 
seiner Funktion als Stadtteilzentrum und Einzelhan-
delsstandort stark geschwächt ist.   

Nach Westen über das Flugfeld schließen sich direkt die 
zukünftige Tegeler Stadtheide, der Forst Jungfernheide 
und der Tegeler See an. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Das neue Stadtquartier wird mehr als 5.000 neue Woh-
nungen schaffen die sehr unterschiedliche Wohnungs-
bautypologien bieten. Dabei handelt es sich zu 50% um 
kommunalen Geschosswohnungsbau, zu 40 % um alter-
native Wohnmodelle, wie Genossenschaften, Baugrup-
pen, Mehrgenerationenwohnen und zu 10% um studenti-
sches Wohnen. Der Anteil mietpreisgebundener Wohnun-
gen soll beim kommunalen Wohnungsbau 50% der Woh-
nungen betragen und bei den übrigen Eigentümern (mit 
Ausnahme des studentischen Wohnens) 30% der Ge-
schossfläche Wohnen. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Das Schumacher Quartier ist Teil der Nachnutzungspla-
nung für den Flughafen Tegel und soll in städtebaulich 
integrierter Lage die gründerzeitlichen Baustrukturen 
nördlich der Scharnweberstraße (nordöstlich) mit den 
Wohnsiedlungen der 50er Jahre, die Cité Guynemer 
(nordwestlich) und die Cité Pasteur (süd-westlich) 
städtebaulich miteinander verbinden.  

Das Nachnutzungspotential des Flughafengeländes 
Tegel soll nach erfolgter Betriebsschließung ausge-
schöpft werden. In Anbindung an bestehende Siedlungs-
strukturen um den Kurt-Schumacher-Platz, östlich des 
Kurt-Schumacher-Damms und nördlich der Scharnwe-
berstraße wird ein neues, gemischtes Stadtquartier 
entwickelt.   

Dafür definiert die Charta Schumacher Quartier sieben 
Leitlinien, deren Einhaltung zur Erreichung der Ent-
wicklungsziele und der hohen innovativen Ansprüche 
erforderlich ist.  Die Leitlinien sind: Urbane Lebens-
räume; Wohnen für Alle; Stadtgrün und öffentlicher 
Raum; Offene Bildungslandschaft; Klimagerechte und 
wassersensible Quartiersentwicklung; Quartier mit 
umweltfreundlicher Mobilitätsgarantie sowie Kommu-
nikation, Partizipation und Transparenz.  

Die städtebauliche Struktur des Schumacher Quartiers 
ist Ergebnis eines städtebaulich landschaftsplaneri-
schen Wettbewerbs aus dem Jahr 2016. Sie ist durch 
eine blockrandständige Bebauung mit überwiegend 5-6 
Vollgeschossen geprägt, die um eine quartiersinnere 
öffentliche Grünfläche angeordnet ist. Die Quartiers-
ränder bestehen aus geschlossenen Blockstrukturen, 
die zum Kurt-Schumacher-Platz hin höher verdichtet 
sind. Es bilden sich klare städtebaulich raumbildende 
Kanten zu den umgebenen Hauptverkehrsstraßen Kurt-
Schumacher-Damm und die geplante Neue Meteorstraße. 

Die Gebäude werden durch öffentliche Grünflächen und 
Parkanlagen (insgesamt ca. 5 ha) ergänzt. 

Die Baufelder am Kurt-Schumacher-Platz stärken als 

FNP–Änderung (Lfd.Nr.09/15) Schumacher Quartier 

Kerngebietsflächen die Funktion des Stadtteilzentrums 
und ermöglichen neben Dienstleitung und Gewerbe auch 
die Integration von großflächigem Einzelhandel.  
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1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im Schumacher Quartier soll ein Bildungscampus ent-
stehen, der eine Grundschule und eine weiterführende 
Schule mit Oberstufe sowie eine Kindertagesstätte und 
eine Jugendfreizeiteinrichtung an einem Standort zu-
sammenfasst. Für die Umsetzung des Bildungscampus 
konnte durch Beschluss der Taskforce Schulneubau Ende 
2019 die HOWOGE zuständige Baudienstleisterin wer-
den. Die Bedarfsträgerschaft aller Einrichtungen auf 
dem Bildungscampus übernimmt der Bezirk Reinicken-
dorf. 

Weitere Kindertagesstätten sind in die Blockstrukturen 
bzw. Wohngebäude integriert, so dass im Schumacher 
Quartier insgesamt ca. 600 Kitaplätze vorgesehen wer-
den können.  

Die Entwicklung des Schumacher Quartiers wird durch 

Städtebaulicher Rahmenplan Schumacher Quartier, Stand 10/2019  
(scheuvens + wachten / WGF Nürnberg) 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Das Schumacher Quartier soll als weitgehend klima-
neutrales Stadtquartier entwickelt werden. Die Ver-
wendung von Naturbaustoffen (Holzbau), die Entwick-
lung als abflussloses Quartier mittels dezentraler 
Bewirtschaftung des Regenwassers sowie die Versor-
gung über ein lokales Niedrigenergie-Wärmenetz und 
besondere energetische Anforderungen an die Hochbau-
planungen sind dabei wesentliche Aspekte der Quar-
tiersentwicklung.  

Bei der Planung der Neuen Meteorstraße wird unter-
sucht, durch welche geeigneten Maßnahmen die erfor-
derliche Verbesserung der bestehenden Entwässerungs-
situation (Ableitung ohne Reinigung) und der erforder-
liche Überflutungsschutz erreicht werden kann. Hierzu 
werden neben Maßnahmen zur Reinigung der Straßenab-
wässer vor Ableitung, auch Möglichkeiten der Regen-
wasserbewirtschaftung untersucht, um die Wasserqua-
lität des Flughafensees zu verbessern.  

Für die zur baulichen Nutzung in Anspruch genommenen 
Flächen (insb. geschützte Biotope gem. § 28 NatSchG 
Bln; Offenlandbiotope) und Lebensräume von streng 
geschützten Arten, z.B. Feldlerchen, sind Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in der benachbarten Tegeler 
Stadtheide und auf Flächen der Berliner Stadtgüter 
vorgesehen. Parallel zu den Planungen zum Schumacher 
Quartier wird das Landschaftskonzept der Tegeler 
Stadtheide durch ein Pflege- und Entwicklungskonzept 
weiterentwickelt und vertieft.  

Neuen Meteorstraße nachgewiesen. Dieser Nachweis gilt 
als Grundvoraussetzung für die Zustimmung des BMVI 
für den Rückbau der Anschlussstelle Kurt-Schumacher-
Platz (A111). Aktuell liegt das Ergebnis der Verkehrs-
simulation dem Bund zur Beurteilung vor.  

Das Schumacher Quartier soll als stellplatzreduzier-
tes und autoarmes Wohnquartier entwickelt werden. 
Damit verbunden ist eine optimale Gestaltung des öf-
fentlichen Raumes innerhalb des Quartieres für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und 
Radfahrer. Gleichzeitig soll das Quartier optimal an 
das bestehende ÖPNV-Netz angeschlossen werden, z.B. 
durch Integration einer ÖPNV-Freihaltetrasse für eine 
langfristige Einbindung in das bestehende Netz.  

Mit der Grundlagenermittlung für die Straßenbahnneu-
baustrecke Jungfernheide - UTR – KSQ  wurde begonnen.  

Städtebauförderungsmaßnahmen flankiert. Im Februar 
2019 ist das Stadtumbaugebiet „Umfeld TXL“ per Se-
natsbeschluss festgelegt worden. Seit Sommer 2019 
werden Maßnahmen zur räumlichen und sozialen Ver-
netzung zwischen dem neuen Quartier und den angren-
zenden Siedlungsbereichen sowie zur Aufwertung und 
Erweiterung der Infrastruktur in der Nachbarschaft 
mit einem Gesamt-Fördervolumen von ca. 67 Mio. Euro 
umgesetzt. Ziel ist, die bestehenden heterogenen Sied-
lungsstrukturen aufzubrechen und eine isolierte Sied-
lungsentwicklung zu vermeiden.  

Zur Ausgestaltung der öffentlichen Grünflächen im 
Schumacher Quartier und im Landschaftspark im Über-
gang zur zukünftigen Tegeler Stadtheide wurde ein 
zweistufiger, landschaftsplanerischer Realisierungs-
Wettbewerb durchgeführt und im Juli 2019 abgeschlos-
sen. Besonderes Ziel der Freiflächenentwicklung ist, 
durch die geplante Qualifizierung von Lebensräumen 
und Habitaten bei der Gestaltung von Freiflächen und 
singulären Gebäuden die Biodiversität im Quartier ak-
tiv zu erhöhen. 
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August 2018 vom Bezirk beschlossen. Der Senatsbe-
schluss für die Festlegung des Stadtumbaugebietes ist 
im Februar 2019 erfolgt.   

Das Bebauungsplanverfahren 12-62 wurde eingeleitet 
(Aufstellungsbeschluss 26.10.2016). Nach erfolgter  
frühzeitiger Beteiligung der Behörden und der Öffent-
lichkeit (November 2018) wurde der Bebauungsplan 
2019 geteilt. Die Teilbebauungspläne 12-62a, 12-62c 
und 12-62e umfassen den ersten Bauabschnitt und wer-
den prioritär im Verfahren geführt und für die Träger– 
und parallele Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst 
2021 vorbereitet.  

In 2021 sollen die Grundstücksvergabeverfahren für 
den 1. Bauabschnitt der Wohnbauflächen erarbeitet und 
die Planungen der technischen und verkehrlichen Er-
schließungsanlagen (Entwurfsplanung) weiter vorange-
bracht werden. 

1.9 Klärungsbedarf 

Die Zustimmung des BMVI zur Entwidmung und zum 
Rückbau des Autobahnzubringers A 111 ist wesentliche 
Voraussetzung für die Schaffung neuen Planungsrechts 
und damit für eine Quartiersentwicklung. Darüber hin-
aus bedarf es der Zustimmung der Autobahn GmbH des 
Bundes hinsichtlich des Bauens innerhalb der 40 m-
Bauverbotszone jenseits des Autobahntunnels A 111.  

 
Referat II B 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Die Nachnutzung des Flughafens Tegel ist seit Beginn 
der Planung in 2008 mit einer hohen Öffentlichkeitsbe-
teiligung in den unterschiedlichsten Formaten verbun-
den. Das Schumacher Quartier wurde u.a. auf der 10. 
Standortkonferenz Berlin TXL 2020 präsentiert. Ein 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und der 
Landschaftsplanerische Wettbewerb sind unter Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und zu 
den jeweils fortgeschrittenen Ergebnissen öffentlich 
erläutert worden. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgte die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (im Novem-
ber/Dezember 2018). Durch eine Erörterungsveranstal-
tung und eine Ausstellung wurde die Planung öffentlich 
präsentiert und diskutiert. Darüber hinaus sind im 
landschaftsplanerischen Entwurf für die Ausgestaltung 
des Quartiersparks Elemente der Bürgerinnen– und 
Bürgerbeteiligung integriert. Mit Geländeübername ist 
eine Vor-Ort Präsenz auf dem Flughafengelände einge-
richtet, in dem durchgängig über alle Planungen zur 
Nachnutzung öffentlich informiert wird.   

Im Rahmen der Bebauungsplanverfahren wird die Öf-
fentlichkeit eingeladen, sich über die Planungen zu 
informieren und Stellungnahmen abzugeben, die in das 
weitere Verfahren einfließen werden.  

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde in zwei 
Verfahren unterteilt. Der Kernbereich „Kurt-
Schumacher-Quartier“ wurde im September 2019 be-
kanntgemacht. Der Teilbereich „Uranusweg“ wurde zu-
rückgestellt. Es ist vorgesehen in 2025 das Planerfor-
dernis für diesen Bereich analog zum Bebauungsplan-
verfahren 12-62g neu zu bewerten. 

Ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Wett-
bewerb wurde im Frühjahr 2016 durchgeführt. Der Qua-
lifizierungsprozess mit Ergebnis des städtebaulichen 
Rahmenplans wurde im September 2017 abgeschlossen. 
Bis Sommer 2018 wurden die städtebaulichen Zielset-
zungen einer Detaillierung unterzogen und konkrete 
stadträumliche sowie architektonische Lösungsvor-
schläge erarbeitet. Im November 2020 wurde das Quar-
tiershandbuch für das Schumacher Quartier veröffent-
licht. Das Handbuch stellt alle Anforderungen an die 
Quartiersentwicklung zusammenfassend dar und soll  
allen bauenden Akteuren im Schumacher Quartier als 
Grundlageninformation dienen. 

Als Grundlage der Städtebauförderung wurde ein Inte-
griertes Stadtentwicklungskonzept erarbeitet und im 
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12 - Ehem. Rangierbahnhof Pankow 

Pankow - Pankow 

 

Flächengröße 

Ca. 38 ha 

Eigentumsverhältnisse 

privat, Deutsche Bahn 

Anzahl Wohneinheiten 

ca. 2.000 

Baubeginn 

ca. 2025 

 

 

 

Luftbild Ehem. Rangierbahnhof Pankow Lageplan Ehem. Rangierbahnhof Pankow in Berlin-Pankow 

 

Flächennutzungsplan 

Bahnfläche; FNP-Änderungsverfahren „Nachnutzung 
ehem. Rangierbahnhof Pankow, Lfd.Nr. 05/16, Stand 
10.16 frühzeitige Beteiligung - Weiterführung des 
Verfahrens frühestens ab Frühjahr 2022 

Bebauungsplanverfahren 

Bezirk Pankow  

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Vor dem Hintergrund der im Kfz-Verkehr hoch belas-
teten Situation im Gebiet ist im Rahmen der Bauleit-
planung die Frage nach der verkehrlichen Erschlie-
ßung zu klären. Der Nachweis zur Abwickelbarkeit 
der entstehenden Verkehre (Verzicht auf die Überge-
ordnete Hauptverkehrsstraße zwischen Mühlenstr. 
und Prenzlauer Promenade) muss durch eine Ver-
kehrsuntersuchung erbracht werden. Zur Förderung 
des Umweltverbundes soll das neue Stadtquartier 
fußgängerfreundlich erschlossen und mit den umlie-
genden Bestandsgebieten durch Wegeverbindungen 
für Fußgänger und Radfahrer vernetzt werden. Zwi-
schen Neumannstraße und Hadlichstraße ist eine 
Tunnelverbindung für zu Fuß Gehende und Radfahren-
de geplant. In unmittelbarer Nähe zur U-Bahn soll 
ein Fahrradparkhaus für mindestens 1.000 Fahrrä-

1.1 Stadträumliche Einordnung 

An der Breite Straße / Berliner Straße liegt das 
Hauptzentrum Pankow. Das südöstlich davon gelege-
ne Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow 
an der Granitzstraße wird seit Jahren nicht mehr 
für Bahnbetriebszwecke genutzt, liegt überwiegend 
brach und ist zum größten Teil bereits eisenbahn-
rechtlich entwidmet. Die Fläche erstreckt sich ent-
lang der Bahnstrecke Gesundbrunnen – Bernau zwi-
schen Mühlenstraße und der ehem. Industrieb-
ahntrasse der Niederbarnimer Eisenbahn im Bereich 
Heinersdorf. Östlich der Heinersdorfer Brücke ste-
hen einige denkmalgeschützte Bahnbetriebsgebäude. 
Die Fläche zeichnet sich durch ihre zentrale Lage in 
Pankow, im Anschluss an das Wohngebiet Kissingen-
viertel und in direkter Nähe zum Hauptzentrum Pan-
kow aus. Mit den Bahnhöfen S+U Pankow und S Pan-
kow-Heinersdorf sowie mehreren Straßenbahn- und 
Buslinien ist sie mit dem ÖPNV hervorragend er-
schlossen. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Das Projekt dient der Mobilisierung von Wohnbau-
flächen in innerstädtischer Lage und entspricht dem 
Planungsziel des Vorrangs der Innenentwicklung. Es 
soll ein durchmischtes Stadtquartier entstehen mit 
ca. 2.000 Wohneinheiten (ca. 200.000 m² Geschoss-
fläche Wohnen) und Einzelhandelsflächen am S+U-
Bahnhof Pankow sowie an der Prenzlauer Promenade. 
Die Wohnungsbaupotenziale des Rangierbahnhofs 
Pankow werden im Rahmen des Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung entwickelt. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Fläche soll neu genutzt und mit den benachbar-
ten Stadträumen verknüpft werden. Im Rahmen einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung ist vorgese-
hen, die bisher nicht nutzbare Fläche für den inner-
städtischen Wohnungsbau zu nutzen, das Hauptzent-
rum Pankow mit Einzelhandelsflächen und weiteren 
Nutzungen zu stärken, den östlichen Bereich an der 
Prenzlauer Promenade als Standort für Fachmärkte 
zu entwickeln und die geplanten Freiflächen in das 
Netz der öffentlichen Räume der Stadt einzubinden. 
Die notwendige soziale und verkehrliche Infrastruk-
tur soll entwickelt werden, die Grünflächen und Er-
schließungsflächen sollen entwickelt bzw. qualifi-
ziert werden.  

Das ehemalige Bahngelände ist auf Grund seiner Grö-
ße und zentralen Lage innerhalb des Bezirks Pankow 
besonders bedeutsam für die Weiterentwicklung der 
Stadtstruktur im Berliner Nordosten. Hier soll ein 
urbanes durchmischtes Stadtquartier nach dem Ber-
liner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
entstehen und eine städtebaulich qualitätsvolle Ver-
bindung der Pankower Bereiche nördlich und südlich 
der verbleibenden Bahntrasse und insgesamt ein Be-
deutungsgewinn für das Hauptzentrum Pankow er-
reicht werden. 

FNP-Ausschnitt Ehem. Rangierbahnhof Pankow 



3 

 

Exposé Neue Stadtquartiere | Ehem. Rangierbahnhof Pankow 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Zwischen Mühlenstraße und Berliner Straße soll der 
Abschnitt als Grünfläche mit Durchwegung, einer 
Kita sowie weiteren Nutzungen an der Berliner Stra-
ße entwickelt werden. 

Auch auf der zentralen Fläche sind wohnungsnahe 
Parkanlagen und Spielplätze zur Versorgung des 
geplanten Stadtquartiers vorgesehen. Zudem soll 
die Biotopverbundfunktion entlang der Bahntrasse 
gestärkt werden. An der Granitzstraße zwischen dem 
geplanten urbanen Wohnquartier und dem Fach-
marktstandort ist ein Standort für eine 3-zügige 
Grundschule mit einer Grundstücksgröße von ca. 
12.000 m² vorgesehen. Östlich der Prenzlauer Pro-
menade am S-Bahnhof Pankow-Heinersdorf wird der-

Entwurf FNP-Änderung Ehem. Rangierbahnhof Pankow 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Niederschlagsentwässerung des ehemaligen Ran-
gierbahnhofs Pankow erfolgt in Richtung Panke, es 
sind daher in den nachgeordneten Verfahren Einlei-
tungsbeschränkungen zu erwarten. Daher müssen 
innovative Ansätze und nachhaltige technische Lö-
sungen für das Gesamtwassermanagement erarbeitet 
werden. Die Entwässerung des Projektgebiets ist ein 
integraler Bestandteil der Aufgabenstellung des 
Workshopverfahrens.  

Im Allgemeinen sollen bei der Entwicklung des neuen 
Stadtquartiers die neuen ökologischen Kriterien für 
Wettbewerbe/Projekte/Bauvorhaben der SenStadt-
Wohn im Sinne eines ökologischen Gesamtkonzepts 
berücksichtigt werden. Durch die fach- und themen-
übergreifende Erarbeitung von ökologischen Gebäu-
dekonzepten und ökologischen Gesamtkonzepten soll 
ein wesentlicher Beitrag für eine lebenswerte Stadt 
geleistet werden.  

Mit Belangen wie Artenschutz oder Vegetationsbe-
stand ist im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung sowie von artenschutzfachlichen Kon-
zepten umzugehen. Erforderliche Maßnahmen sind 
im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen. Die-
se Belange sollen bereits bei der Erarbeitung des 
Masterplans im Rahmen des Workshopverfahrens 
Berücksichtigung finden, da dieser die Grundlage 
für die künftigen Festsetzungen im Bebauungsplan 
bilden soll. Mit den zuständigen Behörden werden 
bereits Maßnahmen zum Umgang mit geschützten 
Arten abgestimmt, insbesondere zur streng ge-
schützten Kreuzkröte und zur Zauneidechse. Dazu 
gehört auch die Prüfung von Ersatzlebensräumen 
außerhalb des Plangebiets. Es wird davon auszuge-
hen sein, dass erhebliche Aufwendungen für den Ar-
tenschutz entstehen werden. Aufgrund der direkt 
angrenzenden Verkehrstrassen der Bahn, der Prenz-

der mit der Möglichkeit der Erweiterung vorgesehen 
werden. Grundlage für die Bestimmung der erfor-
derlichen Verkehrsmaßnahmen und Verkehrsflächen 
ist ein abgestimmtes Mobilitätskonzept. Das neue 
Quartier soll zusätzlich direkt an die Radschnell-
verbindung „Panke-Trail“ und eine zukünftige Stra-
ßenbahntangentiallinie Pankow-Heinersdorf-
Weißensee angebunden werden. Die Machbarkeitsstu-
dien für beide Maßnahmen wurden fertiggestellt, 
die Realisierbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit wurde 
nachgewiesen. Der Senatsbeschluss zur Weiterpla-
nung der Strecke in der Vorplanung der Straßen-
bahntangentiallinie erfolgte am 13.04.2021.  

zeit die Umsetzbarkeit eines Oberschulstandortes 
geprüft. Das Ergebnis der Machbarkeitsuntersu-
chung einschließlich flankierender Untersuchungen 
(Erschließung, Altlasten/Baugrund, Immissions-
schutz, Biotoptypen/Artenschutz) soll bis Ende 2021 
vorliegen. 
Im Rahmen städtebaulicher Verträge gemäß Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung wird 
die Anzahl an Kita-Plätzen vereinbart. Geplant sind 
zwei Kita-Standorte zur Abdeckung der Bedarfe, die 
sich aus dem Wohnungsneubau ergeben. 
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Im April 2018 wurde nach mehrjährigen Verhandlun-
gen zwischen der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen, dem Bezirk Pankow sowie der 
Grundstückseigentümerin eine Grundsatzvereinba-
rung über die Entwicklung des Quartiers abgeschlos-
sen. 

Zur Sicherung einer hohen städtebaulichen und ar-
chitektonischen Qualität wurde im Dezember 2020 
für das geplante urbane Stadtquartier ein konkur-
rierendes Workshopverfahren ausgelobt. Die ab-

1.9 Klärungsbedarf 

Die verkehrstechnische Untersuchung für das gesamte 
Plangebiet „Pankower Tor“ benötigt ab dem Vorlie-
gen der Ergebnisse des Workshopverfahrens eine rei-
ne Bearbeitungszeit von mindestens drei Monaten, 
sodass ein von der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz geprüftes Ergebnis frühes-
tens im September 2021 vorliegen kann. Die Weiter-
führung des FNP-Änderungsverfahrens ab Frühjahr 
2022 ist abhängig vom rechtzeitigen Vorliegen des 
bestätigten Ergebnisses (spätestens im Oktober 
2021). 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Bereits im Rahmen des konkurrierenden Work-
shopverfahrens wird die Öffentlichkeit mit unter-
schiedlichen Beteiligungsformaten (digitale Bürger-
werkstatt, Online-Dialog) transparent und kontinu-
ierlich in den Planungsprozess eingebunden. Analo-
ge Beteiligungsformate (Kiez-Tour) konnten pande-
miebedingt leider nicht stattfinden. Nach Abschluss 
des Verfahrens ist eine öffentliche Informationsver-
anstaltung vorgesehen. Im nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren wird es selbstverständlich weitere 
Beteiligungsmöglichkeiten geben.  

schließende Jury-Sitzung ist für den 2. Juni 2021 
terminiert.  

Ein Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit 
der Verkaufsflächen für zentrenrelevante Sortimen-
te im Bebauungsplanverfahren liegt vor. Die vorge-
gebene Größenordnung der Einzelhandelsflächen im 
Rahmen des konkurrierenden Workshopverfahrens 
wurde als verträglich eingestuft.  

Aufbauend auf den Ergebnissen des Mobilitätskon-
zeptes und des Workshopverfahrens wird eine Ver-
kehrsuntersuchung beauftragt, welche die Weiter-
führung der FNP-Änderung bereits vorbereitet. Die 
Beauftragung und die Durchführung vorbereitender 
Arbeitsschritte soll bereits im zweiten Quartal 
2021 vor dem Abschluss des Workshopverfahrens er-
folgen. Mit abgestimmten Ergebnissen ist frühes-
tens im September 2021 zu rechnen.  

Die öffentliche Auslegung des Verfahrens zur Ände-
rung des FNP (frühzeitige Beteiligung 26.09. - 
28.10.16) ist vor dem Hintergrund der noch fehlen-
den Untersuchungen somit frühestens in der ersten 
Hälfte 2022 möglich. Die Änderung des Flächennut-
zungsplans läuft parallel zur Aufstellung des Be-
bauungsplans 3-60, für den am 10.03.2020 vom Be-
zirksamt Pankow ein Aufstellungsbeschluss gefasst 
wurde.  

lauer Promenade und der Granitzstraße muss für 
einen hohen Immissionsschutz durch angemessene 
Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. die Stellung der 
Baukörper, andere akustische Abschirmungen wie 
Schallschutzwände oder auch aktive Maßnahmen des 
Schallschutzes direkt an den Verkehrstrassen ge-
sorgt werden. Dies soll bereits bei der Erarbeitung 
des städtebaulichen Konzepts im Rahmen des Work-
shopverfahrens berücksichtigt werden. Die Erarbei-
tung einer schalltechnischen Prognose zum Verkehrs
- und Gewerbelärm und eines Lärmschutzkonzeptes 
sollen aufbauend auf die Verkehrsuntersuchung er-
folgen. Dabei wird sowohl der im Plangebiet neu 
entstehende als auch der von außen auf das Plange-
biet einwirkende Gewerbelärm außerhalb bestehen-
der Anlagen berücksichtigt. Lärmsanierungsmaßnah-
men in Form von Lärmschutzwänden im Bereich des 
ehemaligen Rangierbahnhofes Pankow durch die 
Deutsche Bahn sind bereits fertiggestellt. Auch 
Sport– und Freizeitlärm von innerhalb des Plange-
bietes vorgesehenen relevanten Anlagen werden in 
einer schalltechnischen Prognose berücksichtigt. 
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Referat I B/ WBL 

21.04.2021 

Zu den Themen des Natur- und Artenschutzes erör-
tern derzeit die Vorhabenträgerin, die Oberste Na-
turschutzbehörde und bezirkliche Untere Natur-
schutzbehörde des Landes Berlin Möglichkeiten zum 
Umgang u. a. mit der auf dem ehem. Rangierbahnhof 
ansässigen, streng geschützten Kreuzkröten-
Population.  

Dazu werden zur Vorbereitung von FCS-Maßnahmen 
geeignete externe Ersatzflächen mit den zuständigen 
Behörden in Brandenburg eruiert. Zu den fachlichen 
und rechtlichen Voraussetzungen für die vorgesehene 
Umsiedlung der Population werden auch die aner-
kannten Naturschutzverbände einbezogen. Nach der 
erfolgten Sicherung der Flächen sowie fachlicher 
Bestätigung der vorgesehenen FCS-Maßnahmen ist 
von einem mehrjährigen Abfang- und Umsetzungs-
prozess vor Baubeginn auszugehen. Gemäß den Er-
gebnissen der 2019 durchgeführten Kartierung sämt-
licher geschützter Tierarten im Plangebiet besteht 
neben der Kreuzkröte auch für diverse andere Tier-
arten ein flächenmäßiger Ausgleichs- und Ersatzbe-
darf, darunter für die Zauneidechse und mehrere 
Brutvogelarten. Entsprechende Ersatzflächen müs-
sen noch identifiziert und gesichert sowie die ent-
sprechenden Maßnahmen abgestimmt werden. Für die 
Zauneidechse soll eine Bilanzierung der Flächen öst-
lich der Prenzlauer Promenade aufzeigen, ob neben 
dem untersuchten Oberschulstandort eine Aufwer-
tung als Zauneidechsen-Habitat möglich ist, oder ob 
auch hier externe Ersatzflächen benötigt werden. Im 
Rahmen des Workshopverfahrens wird zudem bereits 
eine überschlägige Eingriffsfolgenabschätzung im 
Hinblick auf den naturschutzrechtlichen Ausgleichs-
bedarf getroffen. Es ist mit einem erheblichen Be-
darf an externen Ausgleichsmaßnahmen zu rechnen. 
Hinsichtlich der Maßnahmen zur Bewältigung des 
Artenschutzes und der Eingriffsregelung mit den 
noch zu eruierenden Ausgleichs- und Ersatzflächen 
bestehen Risiken für eine zügige Durchführung des B
-Planverfahrens. 
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13 - Neue Mitte Tempelhof 
Tempelhof-Schöneberg - Tempelhof 

Flächengröße 

Kernbereich (blau) ca. 10 ha, Stadtumbaugebiet 
(rot) ca. 62 ha 

Eigentumsverhältnisse 

landeseigen (Kernbereich) 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 500 

Baubeginn 

Ca. 2028 

Flächennutzungsplan 

Gewerbliche und gemischte Bauflächen, Wohnbauflä-
che, Grünflächen 

Bebauungsplanverfahren 

Bebauungspläne 7-82a (Wohnungsbau/ Kultur/ Bil-
dung/ Verwaltung) und 7-82b (Polizeidienststelle 
Götzstraße); 

§ 9 AGBauGB Gebiet von außergewöhnlicher stadtpo-
litischer Bedeutung (Zuständigkeit SenStadtWohn) 

Übersicht Neue Stadtquartiere 

Luftbild Neue Mitte Tempelhof mit Geltungsbereichen B-Pläne 

Luftbild Neue Mitte Tempelhof Lageplan Neue Mitte Tempelhof in Tempelhof-Schöneberg 
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1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Zentralität des Bereichs wird aufgrund seiner 
Bedeutung für den Ortsteil Tempelhof gestärkt. 
Durch eine städtebauliche Neuordnung wird der öf-
fentliche Gebäudebestand erneuert bzw. erweitert 
und Flächen für geförderten Wohnungsbau  entste-
hen. Dies betrifft vor allem den Kernbereich (rd. 10 
ha) zwischen Götz- und Albrechtstraße mit den öf-
fentlichen Funktionen Rathaus Tempelhof, Polizei, 
Stadtbad Tempelhof und Bezirkszentralbibliothek 
(BZB). Darüber hinaus sollen Wegeverbindungen für 
Fuß- und Radverkehr verbessert und die Querung des 
Tempelhofer Dammes am neuen Stadtplatz vor Rat-
haus/Kultur- und Bildungshaus attraktiver werden. 
Die vorhandenen Freiflächen werden ökologisch auf-
gewertet, vernetzt und für die Erholungsnutzung  
qualifiziert.  

Zur Umsetzung sowie zur städtebaulichen Aufwer-
tung und Stärkung des Gesamtgebiets wurde im Sep-
tember 2018 durch den Senat von Berlin ein Stad-
tumbaugebiet (heute: Programm Nachhaltige Erneue-
rung) nach §171b BauGB festgelegt. Das Entwick-
lungskonzept beinhaltet 20 Umsetzungsprojekte, die 
teilweise aus Städtebaufördermitteln (ko-) finan-
ziert werden sollen.  

Im Ergebnis eines kooperativen Werkstattverfahrens 
liegt seit September 2020 ein städtebaulicher Ent-
wurf für das Gebiet vor, der als Grundlage für das 
Bebauungsplanverfahren und für Hochbauplanungen 
der öffentlichen Einrichtungen dient. Mit dem Kon-

FNP-Ausschnitt Neue Mitte Tempelhof 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Die Plangebiete sind Teil des rund 62 Hektar großen, 
am Rand der Berliner Innenstadt südlich der Ring-
bahn gelegenen Stadtumbaugebietes. Dieses er-
streckt sich rund um das Rathaus Tempelhof vom 
Lehne-, bzw. Alten Park westlich bis zur Götzstraße 
östlich des Tempelhofer Damms. Der Bereich rund 
um das Rathaus zeichnet sich durch seine besondere 
stadträumliche Lagegunst aus. Er ist zentral gele-
gen und gut erschlossen. Der Tempelhofer Damm hat 
die Funktion eines Stadtteilzentrums und dient der 
Versorgung mit lokalen Angeboten, wie auch der Be-
reitstellung überörtlicher öffentlicher und gewerb-
licher Funktionen. Die vielfältigen Parks und Grün-
anlagen sowie der alte Dorfkern sind für diesen Be-
reich prägend. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Das Ziel, auf den freiwerdenden landeseigenen Flä-
chen rd. 500 neue Wohneinheiten (ca. 50.000 m² Ge-
schossfläche brutto) zu realisieren, kann mit dem 
im Ergebnis des kooperativen Werkstattverfahrens 
ausgewähltem städtebaulichen Entwurf „Grüne Mitte 
Tempelhof“ umgesetzt werden. Auf den landeseige-
nen Flächen sollen bezahlbare Wohnungen durch den 
Einsatz von sozialer Wohnraumförderung im Zusam-
menhang mit dem „Berliner Modell  der kooperati-
ven Baulandentwicklung“ entstehen. Um gemeinwohl-
orientierten Wohnraum zu schaffen, sollen bei der 
Grundstücksvergabe primär Genossenschaften und 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaften berück-
sichtigt werden.  

zept „Grüne Mitte Tempelhof“ werden die Qualitäten 
des Ortes weiterentwickelt: kompakte, vielseitige 
Wohnblöcke lassen Freiraum für einen großzügigen, 
zentralen Grünraum.  



3 
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Übersichtsplan Neue Mitte Tempelhof 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Gebiet ist sehr gut durch den öffentlichen Nah-
verkehr (ÖPNV) erschlossen. Die U-Bahnhöfe Alt-
Tempelhof und Kaiserin-Augusta Straße (U-Bahnlinie 
6) liegen in ca. 250-350 m Entfernung zum Rathaus 
Tempelhof. Am Tempelhofer Damm sowie Alt-
Tempelhof  verkehren die Buslinien 140, 184, 246, 
M46, N6 und N84, über die u.a. auch die nächstgele-
genen S-Bahnhöfe Tempelhof, Südkreuz und Herr-
mannstraße gut zu erreichen sind.  Über den Tempel-
hofer Damm (B 96) in Nord-Süd-Richtung bzw. Ger-
maniastraße/Alt-Tempelhof in Ost-West-Richtung ist 
das Gebiet gut an den motorisierten Verkehr ange-
bunden. Übergeordnete Verkehrswege sind schnell 
erreichbar. Im Ergebnis einer verkehrlichen Erst-
einschätzung wurde festgestellt, dass die bestehen-
den Verkehrsflächen die zusätzlichen durch den 
Wohnungsneubau bzw. die Neuerrichtung der öffent-
lichen Einrichtungen entstehenden Verkehre grund-
sätzlich aufnehmen können.  

Aufgrund der guten Anbindung an den ÖPNV ist die 
Entwicklung eines autoarmen Wohnquartiers mit 
einem reduzierten Stellplatzschlüssel vorgesehen. 

Insgesamt soll die Vernetzung innerhalb des Gebiets 
in Bezug auf Durchwegungen für den Fuß- und Rad-
verkehr sowie Querungsmöglichkeiten des Tempel-
hofer Damms, der eine Barrierewirkung zwischen 
den östlich und westlich gelegenen Grünräumen dar-
stellt, verbessert werden.  

Durch den Verkehrsversuch Tempelhofer Damm 
(Federführung Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg) 
werden neue Möglichkeiten zur Verbesserung des 
Radverkehrs auf dem Tempelhofer Damm getestet.  

Durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg wird 
derzeit die Ausschreibung eines integrierten Mobi-
litätskonzepts für das Gesamtgebiet vorbereitet. 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung werden 
das Rathaus saniert und die vorhandenen öffentli-
chen Einrichtungen Bezirkszentralbibliothek, 
Stadtbad und Polizeigebäude an andere Standorte im 
Gebiet verlagert. Das Angebot an kulturellen Nut-
zungen wird erheblich erweitert: 

Das Gebäude der Bezirkszentralbibliothek soll 
durch einen Neubau mit weiteren Raumangeboten für 
Volkshochschule, Musikschule und Kunst, Kultur, 
Museen als integriertes „Kultur- und Bildungshaus“ 

am Tempelhofer Damm ersetzt werden. Die Polizei 
erhält einen Ersatzbau in der Götzstraße 36. Das 
Stadtbad wird in das neue Wohnquartier integriert. 
Dadurch werden die Flächenpotenziale für den Bau 
von Wohnungen an der Götzstraße geschaffen. 

Mit der Rathauserweiterung wird auf den dringenden 
Flächenbedarf an bezirklichen Verwaltungsflächen 
im Bezirk reagiert und im Zusammenspiel mit dem 
künftigen Kultur– und Bildungshaus der Bereich rund 
um das Rathaus baulich und funktional gestärkt. 

Mit den vorhandenen Schulen kann der durch den ge-
planten Wohnungsneubau entstehende Mehrbedarf an 
Grundschulplätzen voraussichtlich abgedeckt wer-
den. Im Zuge der Gebietsentwicklung sollen runde 
130 neue Kita-Plätze im Gebiet entstehen, um die aus 
dem Wohnungsneubau resultierenden Bedarfen zu 
decken und vorhandene Defizite zu beheben. Die Kita–
Plätze sollen wohnortnah, dezentral und nach Mög-
lichkeit integriert in den Wohnungsneubau oder in 
bestehenden Einrichtungen untergebracht. Vorgese-
hen ist darüber hinaus die Errichtung einer neuen 
Jugend- und Freizeiteinrichtung. Neben dem Pfadfin-
derheim, das im Gebiet erhalten bleibt, wird damit 
das Angebot an sozialer Jugendarbeit für den Bezirk 
und das Quartier gestärkt. 

Die denkmalgeschützten Parkanlagen werden aus 
Mitteln des BENE-Programms bzw. des Programms 
Nachhaltige Erneuerung saniert. Der städtebauliche 
Entwurf „Grüne Mitte Tempelhof“ sieht die Erweite-
rung des zentral gelegenen Grünraums vor. 
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1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Auf der Grundlage von ersten Fachkonzepten zu den 
Themen Landschaftsökologie, Energie und Regenwas-
serbewirtschaftung werden im Zuge der Bebauungs-
planung vertiefende Untersuchungen durchgeführt. 
Ggf. notwendige Kompensationsmaßnahmen werden 
im Rahmen der Bebauungsplanverfahren ermittelt.  

Mit den Planungen zur Neuen Mitte Tempelhof werden 
unter anderem derzeit unbebaute Flächen in An-
spruch genommen, deren Böden größtenteils eine 
mittlere Schutzwürdigkeit aufweisen. Die vielfälti-
gen Parkanlagen sowie die Kleingartenanlage 
„Feldblume“, deren Böden eine sehr hohe Schutzwür-
digkeit haben, bleiben erhalten und werden im Rah-
men  der Gebietsentwicklung verbessert. Zudem soll 
die akustische Qualität der Ruhe- und Erholungsräu-
me gesichert beziehungsweise aufgewertet und für 
die Anwohnenden komfortabel zugänglich gemacht 
werden. 

Die Regenwasserbewirtschaftung im Gebiet soll de-
zentral erfolgen. Ergebnis der Erstuntersuchung 
ist, dass dies grundsätzlich durchführbar ist. Die 
Umsetzungsmöglichkeiten werden im Zusammenhang 
mit den weiteren Planungen vertieft.  

Im Rahmen eines Energiekonzepts wurden unter-
schiedliche Möglichkeiten der Energieversorgung 
für das Wohnquartier und die öffentlichen Gebäude 
gegenübergestellt und Handlungsempfehlungen zur 
energetischen Versorgung (Strom, Wärme, Kälte und 
Elektromobilität) herausgearbeitet. Aufbauend auf 
dem derzeit in Arbeit befindlichen städtebaulichen 
Konzept bereitet das Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg derzeit die Ausschreibung eines inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes für das Quartier 
vor. Die Entwicklung eines klimafreundlichen Stadt-
quartiers ist auch Ziel des Bebauungsplanverfah-
rens. 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Bereits seit den vorbereitenden Untersuchungen fin-
det eine intensive Beteiligung und laufende Informa-
tion der Öffentlichkeit und vor Ort ansässiger Ak-
teure statt.  

Auf der Grundlage wurde für die Erarbeitung eines 
städtebaulichen Konzepts das Format eines städte-
baulichen kooperativen Werkstattverfahrens entwi-
ckelt, das zwischen Oktober 2019 bis September 
2020 - zuletzt mit Unterstützung digitaler Techni-
ken - stattfand. Beim kooperativen Werkstattverfah-

ren haben vier unterschiedliche Planungsteams pa-
rallel jeweils ein städtebauliches Konzept für das 
Gebiet erarbeitet. Die Öffentlichkeit erhielt dabei 
die Möglichkeit, den Entstehungsprozess der von den 
Planungsteams entwickelten Konzepte zu begleiten 
und ihre Hinweise und Anforderungen an das Gebiet 
mit Planenden und Fachleuten zu diskutieren. In 
insgesamt vier öffentlichen Werkstätten und beglei-
tenden Ausstellungen hatten die Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, ihre Anregungen einzubrin-
gen. Darüber hinaus haben interessierte Bürgerin-
nen und Bürger außerdem als Sprecherin bzw. Spre-
cher  der Öffentlichkeit auch die internen Sitzungen 
des Beratungsgremiums begleitet. Im Rahmen einer 
öffentlichen Gremiensitzung wurde im September 
2020 der Entwurf des Teams Teleinternetcafe mit 
Treibhaus Landschaftsarchitektur durch ein unab-
hängiges Beratungsgremium ausgewählt. Der Ent-
wurf dient als Grundlage für das Bebauungsplanver-
fahren sowie die weiteren hochbaulichen Planungen. 

Für den Bebauungsplan 7-82b (Polizeidienststelle 
Götzstraße) wurde Anfang 2020 die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch durchgeführt. Die öffentliche Auslegung ist 
für Herbst/Winter 2021 vorgesehen.  

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms Nachhal-
tige Erneuerung (bisher: Stadtumbau) wird jährlich 
in einer öffentlichen Informationsveranstaltung 
über anstehende und abgeschlossene Projekte be-
richtet. Aufgrund der Pandemie wurde im Jahr 2020 
stattdessen eine Freiluftausstellung mit Informati-
onen zum aktuellen Projektstand erarbeitet, die 
seit Dezember 2020 an verschiedenen Orten im Gebiet 
bzw. der Umgebung öffentlich im Außenraum zu-
gänglich ist. Weiterhin bestehen für die Öffentlich-
keit zahlreiche dauerhaft zugängliche Möglichkei-
ten, sich über das Projekt und den Projektfort-
schritt zu informieren. Hierzu zählen unter ande-
rem eine Informationsbroschüre, Flyer sowie ein 
Informationsstand in der Bezirkszentralbibliothek. 
Auf der Projektwebseite wird umfassend informiert 
und aktuelle Informationen zusätzlich über einen 
Newsletter verschickt.  
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1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Mit dem Abschluss des kooperativen Werkstattver-
fahrens ist ein weiterer Meilenstein für die Umset-
zung der Neuen Mitte Tempelhof erreicht. Auf der 
Grundlage des städtebaulichen Entwurfs von Telein-
ternetcafe und Treibhaus Landschaftsarchitekturen 
werden im Bebauungsplanverfahren 7-82a verschie-
dene fachliche Fragestellungen, unter anderem hin-
sichtlich der Erschließung und der Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs, der Freiräume, der Umwelt- 
und Naturschutzbelange bzw. Kompensationserfor-
dernisse für die weitere Umsetzung geklärt. In die-
sem Zusammenhang wird auch die Sicherung der 
städtebaulichen- und freiräumlichen Qualitäten the-
matisiert. Im Bebauungsplanverfahren 7-82a sind 
die frühzeitigen Beteiligungsschritte für das II. 
Quartal 2021 vorgesehen. Der Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens soll Ende 2023 / Anfang 2024 
erfolgen.  

Das durch Teilung des Bebauungsplans 7-82 seit 2019 
separat geführte Bebauungsplanverfahren 7-82b für 
die Polizeidienststelle in der Götzstraße 36 wurde 
parallel zum kooperativen Werkstattverfahren be-
gonnen, um für die Umsetzung der Maßnahme früh-
zeitig Planungsrecht zu schaffen und insgesamt eine 
zügige Gesamtentwicklung zu gewährleisten. Die Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB soll im April 2021 stattfinden; die öf-
fentliche Auslegung ist für Herbst/Winter 2021 vor-
gesehen, damit eine Festsetzung in 2022 erfolgen 
kann. 

Das Polizeigebäude für den Abschnitt 44 und die be-
zirklichen Hochbauten (Kultur- und Bildungshaus 
sowie Rathauserweiterung) wurden im Jahr 2019 in 
die Investitionsplanung 2020-23 aufgenommen. Die 
Anforderungen an die Hochbauten werden gegenwär-
tig konkretisiert. Die Raum- und Bedarfsprogramme 
sollen im II.Quartal 2021 zur Prüfung eingereicht 
werden. Der Beginn der baulichen Umsetzung der 
Hochbauten ist für die Jahre 2024/25 vorgesehen. Im 
Rahmen des Programms Nachhaltige Erneuerung wur-
de in 2020 das erste Projekt, die Sanierung des 
Spielplatzes im Franckepark eröffnet und die Mach-
barkeitsstudie zur Nutzungsmischung des Stadtbads 
abgeschlossen bzw. weitere Projekte wie die Erar-
beitung eines Parkpflegewerks für die denkmalge-
schützten Parkanlagen auf den Weg gebracht. In 2021 
wird die Errichtung eines Pavillons, als Informa-
tions- und Beteiligungsmoduls vor dem Rathaus Tem-
pelhof vorbereitet. 

1.9 Klärungsbedarf 

Wesentliche Voraussetzung für die Realisierung des 
Wohnungsneubaus ab 2028 an der Götzstraße ist die 
Verlagerung der öffentlichen Hochbauten und dem-
nach insbesondere eine zügige Hochbauplanung bzw. 
die Realisierung der öffentlichen Einrichtungen. 
Durch ein abgestimmtes, zügiges Bebauungsplanver-
fahren 7-82a werden hierfür erste Grundlagen ge-
legt. Im Hinblick auf den komplexen Planungspro-
zess und das anspruchsvolle Nutzungsprogramm mit 
einer Vielzahl an beteiligten Akteuren besteht ein 
hoher Abstimmungsaufwand. Dies betrifft neben den 
Vorhabenträgern der öffentlichen Einrichtungen 
auch die Integration der sozialen Infrastrukturen 
wie Kita und Seniorenwohnen. Insbesondere die In-
tegration des Stadtbads in den Wohnungsbau wird 
einen erhöhten Abstimmungs- und Planungsaufwand 
erfordern. Der Bebauungsplan 7-82a wird zudem die 
Grundlage für die künftige Grundstücksbildung und 
Vergabe der Grundstücke des Wohnungsneubaus bil-
den.  

Um mit der Verlagerung der Polizeidienststelle den 
ersten Baustein der städtebaulichen Neuordnung um-
zusetzen, werden die Bebauungsplan- und Hochbau-
planung intensiv betrieben. Eine zügige Festsetzung 
des Bebauungsplans 7-82b ist die Voraussetzung für 
die erforderliche Inanspruchnahme der bestehenden 
Kleingartenanlage Germania (insgesamt 10 Parzel-
len). Parallel sind die weiteren Schritte zwischen 
den beteiligten Akteuren zu klären. Dazu gehören 
insbesondere die Bereitstellung von  Ersatzflächen 
sowie Entschädigungszahlungen für die betroffenen 
Kleingärtnerinnen und Kleingärtner.  

Aufgrund der Pandemie haben sich Verzögerungen 
von einem halben Jahr bis Jahr ergeben, die in den 
oben genannten Zeitrahmen berücksichtigt sind. 

 
SoWo 
22.04.2021 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

14 - Schöneberger Linse 
Tempelhof-Schöneberg - Schöneberg 

Flächengröße 

22 ha  

Eigentumsverhältnisse 

Gemischt (privat und landeseigen)  

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 1.900 

Baubeginn 

2018 

Flächennutzungsplan 

Gemischte Baufläche, Gewerbliche Baufläche, Grün-
fläche 

Bebauungsplanverfahren 

7-73 VE, 7-74, 7-75, 7-47,  7-81 VE (festgesetzt; Be-
zirk Tempelhof-Schöneberg), XI-231abc, XI-231 abb, 
XI-231 aba (im Verfahren; Bezirk Tempelhof-
Schöneberg) 

Luftbild Schöneberger Linse Lageplan Schöneberger Linse in Berlin-Tempelhof-Schöneberg 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Schöneberger Linse 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das 22ha große Gebiet befindet sich zwischen dem 
Bahnhof Südkreuz und dem S-Bahnhof Schöneberg und 
wird nordöstlich und südwestlich jeweils durch die 
Verkehrstrassen der Ringbahn / Anhalter und Dres-
dener Bahn und des Sachsendamms städtebaulich als 
Quartier eingegrenzt. Es ist durch eine verkehrlich 
privilegierte Lage am Bahnknoten Südkreuz und die 
direkte  Autobahnanbindung an den Stadtring A100 
und die A103 gekennzeichnet. Bislang waren die Flä-
chen im Gebiet durch eine ökonomisch weniger star-
ke gewerbliche Nutzung geprägt. Eine koordinierte 
Umnutzung wird seit einigen Jahren durch Maßnah-
men des Stadtumbaus begleitet.  

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Wohnungspolitische Ziele werden in den Bebauungs-
planverfahren abgesichert und in den zahlreichen 
Wohnungsbauprojekten vor Ort realisiert. Eine be-
sondere Rolle kommt dem landeseigenen Baufeld 2/3 
zu. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewo-
bag realisiert dort ca. 200 Wohnungen. Weitere 
Grundstücke wurden per Konzeptverfahren an Bau-
gruppen, soziale Träger und Genossenschaften ver-
geben. Neben dem Wohnungsbau privater Vorhaben-
träger wird dadurch ein Anteil an gemeinwohlorien-
tiertem Wohnen im Quartier gewährleistet. Bei den 
Bebauungsplanverfahren für den Wohnungsbau 
kommt das Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung zur Anwendung, so dass ein Anteil 
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraums 
abgesichert wird.  

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Ein wesentliches städtebauliches Ziel ist die Umnut-
zung der heterogenen Strukturen zu einem lebendi-
gen städtischen Quartier mit einer klassischen Ber-
liner Blockrandbebauung und einer Mischnutzung 
aus Dienstleistungs- und Wohnfunktionen. Kernstück 
dieses Konzepts ist der Ausbau der Ella-Barowsky-
Straße (bis Februar 2021 unter dem Namen Tempel-
hofer Weg bekannt) zu einer als Allee angelegten 
fußgängerfreundlichen Stadtstraße mit angelager-
ten Stadtplätzen. Darüber hinaus ist die Ergänzung 
des öffentlichen Wegenetzes durch blockinterne öf-
fentlich nutzbare Räume vorgesehen. Städtebauliche 
Hochpunkte markieren die jeweiligen Eingänge an 
den Bahnhöfen Südkreuz und Schöneberg. 

Insgesamt besteht ein Wohnungspotenzial von ca. 
1.900 Wohneinheiten. Davon befinden sich 140 
Wohneinheiten im Bestand. Seit 2018 werden ca. 900 
Wohneinheiten realisiert, weitere 340 Wohneinhei-
ten sind seit 2020 im Bau oder bereits fertigge-
stellt. Darüber hinaus besteht ein weiteres Potenzi-
al von ca. 560 Wohneinheiten.  

FNP-Ausschnitt Schöneberger Linse 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das neue Stadtquartier ist über den Bahnhof Süd-
kreuz an den Fern– und Regionalverkehr und über die 
S-Bahnhöfe Südkreuz und Schöneberg an die S-Bahn 
angebunden. Straßenseitig ist die Erschließung über 
den Sachsendamm und die A 100 / A 103 sicherge-
stellt. Des Weiteren ist das Gebiet an den Radfern-
weg Berlin–Leipzig sowie an das ÖPNV-Busliniennetz 
angeschlossen.  

Mit dem Ausbau der Ella-Barowsky-Straße zu einer 
als Allee angelegten fußgängerfreundlichen Stadt-
straße mit angelagerten Stadtplätzen und neuen Rad-
verkehrsanlagen sowie die Ergänzung des öffentli-
chen Wegenetzes durch blockinterne öffentlich nutz-
bare Räume erfolgt eine Stärkung der fuß –und rad-
verkehrsmäßigen Erschließung und Aufenthaltsqua-
lität im Gebiet. 

Exposé Neue Stadtquartiere | Schöneberger Linse 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im Zuge der Quartiersentwicklung wird die Teske-
Grundschule reaktiviert und erweitert sowie durch 
Sport- und Spielflächen ergänzt. In den Baufeldern 
2/3 sowie 5 wurden mit den Wohnungsbauvorhaben 
Kindertagesstätten errichtet (im städtebaulichen 
Vertrag gesichert). Aufgrund der aktuellen Pande-
mie sind hier andere Nutzungen wie Büroflächen und 
Praxen derzeit untergebracht. Im Baufeld 5 sind im 
Erdgeschoss Flächen für Einzelhandel vorgesehen 
(im städtebaulichen Vertrag gesichert). Im Baufeld 
2/3 sind Flächen für öffentlichkeitswirksame Nut-
zungen und soziale Einrichtungen in den dem Platz 
zugewandten Erdgeschosszonen vorgesehen und über 
die Konzeptverfahren gesichert.  

Rahmenplan Schöneberger Linse, Stand 06/2018  
(roedig.schop architekten, Berlin) 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Die Klärung der erforderlichen Eingriffs- und Aus-
gleichsregelungen und der immissionsschutzrechtli-
chen sowie wasserwirtschaftlichen Anforderungen 
erfolgt bzw. erfolgte im Zuge der Bebauungsplan-
verfahren. Durch ein Energie- und Mobilitätskon-
zept sollen die Potenziale für eine baufeldübergrei-
fende gemeinsame Energie-/ Wärme-/ ggf. auch Käl-
teerzeugung sowie neue Mobilitätsangebote im 
Quartier ermittelt werden. 

Für das Regenwassermanagement wurde für das ge-
samte Stadtquartier ein alle B-Planflächen umfas-
sendes Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung er-
arbeitet.  
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Exposé Neue Stadtquartiere | Schöneberger Linse 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Die Standortentwicklung wird seit 2005 durch För-
dermittel aus dem Programm Stadtumbau West un-
terstützt. Das kürzlich fortgeschriebene und durch 
das BA beschlossene ISEK zur Stadtumbaukulisse re-
agiert auf die veränderten Entwicklungsziele der 
Schöneberger Linse zu einem gemischt genutzten 
Stadtquartier. 

Die Bebauungspläne der Baufelder 1 (B-Plan 7-47), 
2/3 (B-Plan 7-75), 5 (B-Plan 7-81 VE) und den östli-
chen Bereich des Baufelds 8 (B-Plan 7-73 VE und B-
Plan 7-74) sind festgesetzt. Die Bauvorhaben sind 
weit fortgeschritten bzw. bereits realisiert. Für 
das Baufeld 4 (BSR Standort) erfolgt die planungs-
rechtliche Sicherung eines Kerngebietes über den B-
Plan XI-231abb. 

1.9 Klärungsbedarf 

Für das Baufeld 6 sind weitergehende Gespräche mit 
dem Eigentümer zu einer konkreten Entwicklungsab-
sicht fortgeschritten. Hier soll eine Entwicklung in 
Anlehnung an die Nachbarbebauung entstehen (VE-
Plan). Mit der Entwicklung der bisherigen und ver-
bleibenden Potenzialflächen wurde bestehendes 
Kleingewerbe verdrängt. Es fehlen adäquate Verlage-
rungsstandorte für Kleingewerbe als wichtiger Be-
lang WiFö an Erhaltung günstiger Gewerbeflächen. 

Für die Aktivierung des weiteren Wohnungsbaupoten-
zials auf der Teilfläche des Baufeldes 8 bestehen 
weiterhin keine Entwicklungsabsichten seitens der 
Eigentümer.  

Klärungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Grund-
erwerbskosten zum  Ausbau der Ella-Barowsky-
Straße (südlich für den Bereich des Bebauungsplans 
XI-231abc), da die Eigentümer der betreffenden Teil-
grundstücke nicht an der Umgestaltung der Straße 
interessiert sind.  

 
WBL 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Zuletzt hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg am 
11.04.2019 alle Interessierten zu einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung eingeladen und über die 
unterschiedlichen Baumaßnahmen informiert. Im 
Zuge der Bebauungsplanverfahren fanden und finden 
die gesetzlich verankerten Öffentlichkeitsbeteili-
gungen gemäß § 3 (1) und § 3 (2) BauGB statt.  
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Exposé Neue Stadtquartiere  

15 - Siemensstadt² 
Spandau - Siemensstadt 

Flächengröße 

Ca. 76 ha  

Eigentumsverhältnisse 

Überwiegend privat (hauptsächlich Siemens) und gerin-
ge Anteile landeseigener Flächen 

Anzahl Wohneinheiten 

Ca. 2.750 

Baubeginn 

Voraussichtlich 2022 

Flächennutzungsplan 

Für Teilbereiche des Projektareals läuft seit Septem-
ber 2019 die Flächennutzungsplanänderung 
„Nonnendammallee – Rohrdamm – Paulsternstraße / 
Siemens Innovations-Campus (08/19): Ein Teilbereich 
der bisher gewerblichen Baufläche soll zukünftig als 
gemischte Bauflächen (M2) und die Fläche der ehemali-
gen Arbeitnehmergärten der Firma Siemens (bisher 
Grünfläche) soll als Wohnbaufläche (W2) dargestellt 
werden. Die weiteren Teilbereiche des traditionsrei-
chen Produktionsstandortes bleiben als gewerbliche 
Baufläche erhalten. Die Auslegung der Flächennut-
zungsplanänderung erfolgte im November 2020.  Der 
Senat von Berlin hat die Änderung „Nonnendammallee – 
Rohrdamm – Paulsternstraße / Siemens Innovations-
Campus (08/19) im Bezirk Spandau“ am 23.03.2021 

Luftbild Siemensstadt² Lageplan Siemensstadt² 

beschlossen. 

Bebauungsplanverfahren 

Für das Bebauungsplanverfahren ist die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat II A 
zuständig, da es sich um ein Gebiet außergewöhnlicher 
stadtpolitischer Bedeutung handelt. Für die Realisie-
rung der angestrebten neuen Nutzungen ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes notwendig. Der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan 5-123 
(Siemensstadt²) wurde am 20.12.2019 gefasst und im 
Oktober 2020 fand die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange statt. Für einen ersten Teilbebauungsplan 
zur Umsetzung der ersten Hochbauvorhaben von Sie-
mens wird der Teilungsbeschluss für das 2. Quartal 
2021 vorbereitet.  

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Siemensstadt² 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das Plangebiet liegt im Bezirk Spandau und bildet 
historisch das industriell geprägte Herzstück des 
Ortsteils Siemensstadt. Stadträumlich ist die Sie-
mensstadt durch Industrie- und Gewerbeflächen ge-
prägt, die dort seit dem Beginn des 20. Jahrhun-
derts maßgeblich durch Siemens initiiert worden 
sind sowie durch bis in die 1930er Jahre realisierte 
Werkssiedlungen im Umfeld. Der nördliche Teil des 
Plangebietes befindet sich bis zur „Straße am 
Schaltwerk“ in der Schutzzone III B des Wasser-
schutzgebietes Tegel. Südlich des Geländes der Sie-
mensstadt befindet sich das Wasserwerk Jungfern-
heide sowie das Kraftwerk Reuter im Südwesten.  

Die Siemensstadt befindet sich heute in einem 
Schwerpunktraum, der sich zwischen dem Flughafen 
Tegel und der Altstadt von Spandau aufspannt und in 
dem derzeit einige der größten städtebaulichen In-
vestitionen in Berlin getätigt werden. Dazu gehören 
die Vollendung der Wasserstadt Spandau und die Um-
nutzung des Flughafens zur Urban Tech Republic so-
wie das Neue Gartenfeld als neues urbanes Quartier 
in unmittelbarer Nähe zur Siemensstadt². Darüber 
hinaus wird derzeit eine Vielzahl weiterer Woh-
nungsbauprojekte in Spandau realisiert. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit dem Stadtentwicklungsprojekt Siemensstadt² 
soll der Bau von rund 2.750 Wohnungen ermöglicht 
werden. Zur Herstellung der planungsrechtlichen 
Genehmigungsfähigkeit ist die Änderung des beste-
henden Planungsrecht notwendig, das je nach Pro-
jektanforderungen voraussichtlich in Teilbebau-
ungsplänen umgesetzt werden wird. Durch den Be-
bauungsplan 5-123, dessen Aufstellung im Dezember 
2019 beschlossen wurde, soll unter anderem sicher-
gestellt werden, dass auf 30 Prozent der Geschoss-
fläche förderfähige Wohnungen entstehen. Siemens 
hat der Anwendung des Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung zugestimmt. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Der derzeit noch mit einem Zaun abgegrenzte Pro-
duktionsstandort der Firma Siemens soll zukünftig 
mit der umgebenden Stadt vernetzt und für die 
Stadtgesellschaft zugänglich werden.  Ziel ist die 
Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers der 
kurzen Wege, in dem gewohnt, geforscht und gear-
beitet werden soll. Neben Büroarbeitsplätzen wird 
hier auch zukünftig Produktion stattfinden. Eben-
falls vorgesehen in der Programmierung des Quar-
tiers sind soziale Infrastrukturen und Nahversor-
gungseinrichtungen. Der im Januar 2020 gekürte 
Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs 
wurde zu einem städtebaulichen Strukturkonzept 
weiterentwickelt. Dieses wurde in einen  städtebau-
lichen Rahmenplan übersetzt, in dem unter anderem 
die räumliche Verteilung und die Arten der  bauli-
chen Nutzung, Freiräume, die Erschließung sowie 
städtebauliche Anforderungen beschrieben werden. 
Die Belange des Denkmalschutzes werden bei der 
städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt. 

Durch den geplanten Bau des neuen Stadtquartiers 

1.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet wird zentral über die Nonnendam-
mallee als wichtige Ost-West-Verbindung zwischen 
Spandauer Altstadt und der Autobahn (A 100 / A 111) 

Siemensstadt² wird im Nordwesten Berlins ein Bei-
trag zur Deckung des Bedarfs an neuen Wohnungen 
geleistet. Bei der Errichtung von Wohnungsbauten 
sind Maßnahmen zum Lärmschutz  insbesondere ent-
lang von Verkehrslärm erzeugenden Trassen sowie 
gegenüber Gewerbelärm umzusetzen. Die Vorgaben 
des Berliner Leitfadens zum Lärmschutz sind einzu-
halten. Detaillierte Regelungen müssen im Zuge der 
verbindlichen Bauleitplanung getroffen werden. 

 

FNP-Ausschnitt Siemensstadt² 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Siemensstadt² 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbes waren 
Flächen für eine Vielzahl sozialer Infrastruktur-
einrichtungen in den Entwürfen nachzuweisen, die 
nunmehr auch im Strukturkonzept von Ortner & 
Ortner verortet sind. Dazu gehört eine 4-zügige 
Grundschule mit ca. 580 Plätzen, von der zwei Züge 
gemäß dem Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung vom Vorhabenträger zu realisieren 
sind. Zwei weitere Züge sollen als englischsprachige 
Europaschule betrieben werden. Ferner sind gemäß 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwick-
lung rund 300 Plätze in Kindertagesstätten vorzuse-

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

In der Auslobung des städtebaulichen Wettbewerbs 
wurden Aussagen zu ökologischen Zielen definiert, 
die im Rahmenplan Siemsstadt² fortgeschrieben und 
im Zuge der Aufstellung von Bebauungsplänen durch 
entsprechende Festsetzungen gesichert werden sol-
len. 
Insgesamt ist ein ökologisches Gesamtkonzept zu 
entwickeln, das sich mit den Themen Wasser (u.a. 
Umgang mit Regenwasser, Überflutungsvorsorge, 
Wassermanagement unter Berücksichtigung des 
Grundwasserschutzes), Energie (u.a. CO2- Neutrali-
tät, regenerative dezentrale Energieversorgung), 
Klima/Stadtklima (Berücksichtigung bei der Gestal-
tung der Gebäude und Freiflächen) und Materialver-
wendung (Baustoffe, Umgang mit Abfall/Reststoffen) 
auseinandersetzt. 
Diese einzelnen ökologischen Komponenten sind 
sinnvoll und schlüssig miteinander zu vernetzen und 
sollen mit dem städtebaulichen und architektoni-
schen Gesamtkonzept des neuen Stadtquartiers in 
Einklang stehen. 

 

hen. In Ergänzung zu den Anforderungen nach Bau-
landmodell sind eine Jugendfreizeitstätte, ein 
Standort für den regionalen sozialpädagogischen 
Dienst des Jugendamtes, ein Seniorenclub, eine öf-
fentliche Stadtteilbibliothek sowie eine Galerie für 
Kunstausstellungen vorgesehen. 

Innerhalb des neuen Stadtquartiers sollen neue 
hochwertige Grün- und Freiflächen geschaffen wer-
den, die sich durch unterschiedliche Größe, Gestal-
tung, Nutzung (Trennung zwischen Ruhe und Erho-
lung / Spiel und Bewegung) und eine Abstufung in 
der Zuordnung (öffentlich, halböffentlich, privat) 
auszeichnen sollen. Die Grün- und Freiflächen sind 
untereinander zu vernetzen und an bestehende Grün-
anlagen in der Umgebung anzubinden. Dadurch soll 
auch ein Biotopverbund für Flora und Fauna ermög-
licht werden. Weiterhin sind bei der Planung und 
Gestaltung der Freiräume die Ziele einer klimaan-
gepassten Stadt zu berücksichtigen (u.a. Regenwas-
serrückhaltung/Wassermanagement, Dach- und Fas-
sadenbegrünung, geeignete Pflanzenauswahl), denn 
Grün- und Freiflächen sind klimawirksam. Insge-
samt sind wohnungsnahe Grünflächen in einer Größe 
von rund 3,3 ha (das entspricht 6 qm/pro Einwoh-
ner) sowie drei öffentliche Spielplätze mit insge-
samt rund 6.000 qm (das entspricht 1 qm/pro Ein-
wohner) für die Wohnbauflächen nachzuweisen. 

erschlossen. Im Osten wird das Projektgebiet durch 
den Rohrdamm tangiert, von dem aus die Straße am 
Schaltwerk das Gebiet als Stichstraße erschließt. Im 
Westen des Areals dient die Paulsternstraße bzw. 
weiter im Norden dann die Gartenfelder Straße der 
Erschließung durch den Kfz-Verkehr. Die Paulstern-
straße soll nach Süden zum Spandauer Damm verlän-
gert werden, um die Anbindung an die südliche der 
Spree liegenden Ortsteile zu verbessern. Die Anbin-
dung an das Radschnellwegenetz über die Trasse Mit-
te - Tegel - Spandau befindet sich in Vorbereitung. 

Das Gebiet ist mit den beiden U-Bahnhöfen Rohrdamm 
und Paulsternstraße an die U-Bahnlinie U7 ange-
schlossen.  

Weiterhin verkehren mehrere Buslinien der BVG auf 
den Straßen Nonnendammallee, Rohrdamm und 
Paulsternstraße. Durch die zukünftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner aus den Wohnungsbauprojekten in 
der Umgebung und durch die Siemensstadt²  wird eine 
zusätzliche Nachfrage für den öffentlichen Nahver-
kehr entstehen, die kurzfristig eine Verdichtung 
bzw. Ergänzung des bestehenden Busverkehrs erfor-
dert. Unter anderem ist die Einrichtung der neuen 
Linie X39 zwischen Messe Nord und Wasserstadt Ha-
kenfelde im Verlauf der Paulsternstraße geplant. 
Darüber hinaus ist bis Ende der 2020er Jahre die 
Reaktivierung der seit 1980 stillliegenden S-
Bahnstrecke (Siemensbahn) und ihrer Bahnhöfe ge-
plant, durch die das neue Stadtquartier an den 
Hauptbahnhof und den Flughafen BER angeschlossen 
werden soll.  

Zudem wird die Grundlagenuntersuchung der Stra-
ßenbahnneubaustrecke im Korridor zwischen Urban 
Tech Republic und Rathaus Spandau vorbereitet. 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Siemensstadt² 

1.9 Klärungsbedarf 

Seit der Entscheidung des städtebaulichen Wettbe-
werbs im Januar 2020 wurden die weiteren Schritte 
zur Umsetzung  in Abstimmung mit Siemens defi-
niert werden. Derzeit befindet sich eine Vielzahl 
komplexer Klärungen zwischen den Fachverwaltungen 
und dem Vorhabenträger in Klärung. Im Zuge der 
Verhandlung des Rahmenvertrages, der bis Juli 2021 
zur Unterschrift gebracht werden soll, werden we-
sentliche Konfliktpunkte zwischen den Vertragspar-
teien Siemens und dem Land Berlin geklärt.  

 
Referat II A 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Die Öffentlichkeit wurde seit Projektbeginn aktiv in 
den bisherigen Prozess im Zuge der folgend genann-
ten Veranstaltungen einbezogen: 

* Juni 2019 - Bürgerinformation mit Diskussion 
(„Let´s talk“-Format) durch Siemens 

* September 2019 - Öffentliches Forum im Rahmen 
der Erarbeitung der Wettbewerbsauslobung durch 
Siemens 

* September 2019 - Online-Dialog www.siemensstadt
-dialog.de durch Siemens 

* November – Dezember 2019 - Frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit für die Änderung des Flä-
chennutzungsplans durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen 

* Januar / Februar 2020 – Ausstellung aller Ergeb-
nisse des städtebaulichen Wettbewerbs 

* Oktober 2020 – Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen  

* Oktober 2020 – Online-Beteiligung auf 
mein.berlin.de in Verbindung mit einer Online-
Veranstaltung am 27.10.2020 durch die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen  

* November 2020 - Auslegung der Änderung des Flä-
chennutzungsplans durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen  

* März 2021 - Im Rahmen eines von Siemens ausge-
lobten Namenswettbewerbes wird das Projekt in Sie-
mensstadt ² umbenannt 

Der Beteiligungsprozess wird qualifiziert fortge-
setzt. 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Im zweiten Halbjahr 2019 wurde ein städtebaulicher 
Wettbewerb ausgelobt und von 17 Büros bearbeitet. 
Nach der Entscheidung des Preisgerichts im Januar 
2020 wird der Siegerentwurf in einen Rahmenplan 
Siemensstadt² überführt, der als Grundlage und 
Leitlinie für die weitere verbindliche Bauleitpla-
nung dienen soll. Der Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan 5-123 wurde im Dezember 2019 ge-
fasst. Die frühzeitige Beteiligung von Öffentlichkeit 

und Behörden zum Bebauungsplanverfahren hat auf 
Grundlage des genannten Rahmenplans im Oktober 
2020 stattgefunden.  

Bis zur Sommerpause 2021 und vor Ende der Legisla-
turperiode soll der Rahmenplan durch den Senat be-
schlossen und ein Rahmenvertrag zwischen dem Land 
Berlin und Siemens unterzeichnet werden. Beide In-
strumente dienen jeweils der langfristigen Siche-
rung von städtebaulichen und planerischen Zielen, 
die das Gesamtgebiet betreffen.  

Die weitere Baurechtschaffung wird in Teilbebau-
ungsplänen erfolgen, für die jeweils städtebauliche 
Verträge bis zum Zeitpunkt der öffentlichen Ausle-
gung zur Unterschrift gebracht werden. Für einen 
ersten Teilbebauungsplan zur Realisierung der ers-
ten Büroneubauten von Siemens soll im Mai 2021 der 
Teilungsbeschluss gefasst werden und im ersten 
Quartal 2022 die öffentliche Auslegung erfolgen. 
Für den nördlichen Projektbereich soll ebenfalls 
noch in 2021 der Teilbebauungsplan weitergeführt 
werden.  

Ziel für die gesamte Maßnahme ist ein Projektab-
schluss in Teilschritten bis 2035. 
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Exposé Neue Stadtquartiere  

16 - Stadtgut Hellersdorf 
Marzahn-Hellersdorf – Hellersdorf-Nord 

Flächengröße 

ca. 30 ha 

Eigentumsverhältnisse 

größtenteils GESOBAU AG (landeseigen), Land Berlin, 
Privateigentümer 

Anzahl Wohneinheiten 

ca. 1.500 

Baubeginn 

2020 

Flächennutzungsplan 

Wohnbaufläche W2, Gemischte Baufläche M2, Grün-
fläche 

Bebauungsplanverfahren 

10-44 und 10-45 / Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

Luftbild Stadtgut Hellersdorf Lageplan Stadtgut Hellersdorf 

Übersicht Neue Stadtquartiere 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Stadtgut Hellersdorf 

1.1 Stadträumliche Einordnung 

Das Areal des ehemaligen Rieselfeldgutes liegt im 
Norden des Bezirks Marzahn-Hellersdorf im Stadt-
teil Hellersdorf-Nord, unmittelbar nordwestlich des 
Zentrums „Helle Mitte". In den 1980er Jahren wurde 
die Gutsanlage zusammen mit der Siedlung Alt Hel-
lersdorf durch die Großsiedlung mit rund 44.000 
Wohnungen vollständig mit mehrgeschossigen Gebäu-
den umbaut und geriet in eine inselartige Lage. Bis-
lang wurde zwischen umgebender Siedlung und Gut 
weder konzeptionell noch tatsächlich eine struktu-
relle oder funktionelle Verknüpfung hergestellt. 

1.3 Wohnungspolitische Ziele 

Mit dem Vorhaben wird der Bau von ca. 1.500 Woh-
nungen ermöglicht. Durch die Bebauungspläne wird 
ein Anteil förderfähiger Wohnungen planungsrecht-
lich gesichert. Entsprechende Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen sind in städtebaulichen Verträgen 
mit der GESOBAU AG vereinbart. In die entstehende 
Wohnbebauung wird eine Unterkunft für geflüchtete 
Menschen integriert. 

1.2 Städtebauliche Zielsetzungen und Qualitäten 

Das städtebauliche Konzept der neuen Wohnbauflä-
chen innerhalb des Stadtquartiers greift die Struk-
tur der umgebenden Großsiedlung Hellersdorf mit 
typischen Zeilen und Blockrandbebauung auf und er-
gänzt diese durch eine offene Bauweise mit begrün-
ten Innenbereichen. Während die Außenbereiche eine 
höhere Dichte und kompakte Strukturen vorsehen, 
ist der Innenbereich kleinteilig gegliedert. Zwei 
Quartiersgaragen ermöglichen verkehrsberuhigte 
Bereiche und erhöhen so die Wohnqualität. 

Die Struktur des Gutes Hellersdorf und das histo-
risch gewachsene Ensemble prägen den städtebauli-
chen Charakter des Gebiets und tragen wesentlich 
zur Identifikation der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner mit dem Ort bei. Für das Gut werden kleinge-
werbliche Nutzungen, der Ausbau sozialer und kul-
tureller Angebote sowie die Vernetzung des Areals 
mit der Umgebung angestrebt, um langfristig die 
Entwicklung zu einem zentralen Ort zu gewährleis-
ten. Neben dem ehemaligen Gutshof soll ein öffentli-
cher Stadtplatz eine urbane, identitätsstiftende 
Nutzung erhalten und zu einem neuen Mittelpunkt 
des Quartiers werden. Auf den Gewerbeflächen wird 
der denkmalgeschützte Bestand saniert und durch 
einzelne Ergänzungsbauten erweitert. Entlang der 
Straße Alt-Hellersdorf werden die zum Teil unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude saniert und um 
weitere kleinteilige Wohngebäude ergänzt. Entspre-
chend übergeordneter landschaftsplanerischer Ent-
wicklungsziele wird eine Nord-Süd-Gründurchwegung 

FNP-Ausschnitt Stadtgut Hellersdorf 

und eine Grünverbindung zum Landschaftsraum Wuh-
letal gesichert. 
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1.4 Verkehrliche Erschließung 

Über die in der Zossener Straße verlaufenden Stra-
ßenbahnlinien M6 und 18 ist das Quartier an die U-
Bahnlinie 5 und S-Bahnlinien 5, 7 und 75 mittelbar 
angebunden. Die U-Bahnhöfe Hellersdorf und Cott-
busser Platz liegen ca. 500 m südlich. Durch beste-
hende Buslinien ist der Anschluss Richtung Marzahn, 
Hohenschönhausen, Kaulsdorf und Mahlsdorf gege-
ben. 

Das Stadtquartier ist mit der Hellersdorfer Straße 
im Süden, Alter Hellersdorfer Straße im Westen, der 
Kastanienallee im Osten sowie der Zossener Straße 
im Norden an das Hauptverkehrsstraßennetz ange-
bunden. Im südlichen Teil des Quartiers wird eine 
öffentliche Verkehrsfläche zwischen dem Gut und der 
Kastanienallee hergestellt. Um die Attraktivität des 
geplanten Wohngebietes an der Kastanienallee zu 
erhöhen sowie große Bereiche vom Durchgangsver-
kehr freizuhalten, werden Teile der Straßenflächen 
als verkehrsberuhigter Bereich ausgebildet. Damit 
kann das Mischprinzip, bei dem sich Fuß-, Rad- und 
Kfz-Verkehr den Straßenraum teilen, angewendet 
werden. Durch zwei Quartiersgaragen sollen der 
Park-Suchverkehr vermieden und der individuelle 
Erschließungsverkehr in den neuen Wohngebieten 
gebündelt werden. 

Exposé Neue Stadtquartiere | Stadtgut Hellersdorf 

1.6 Ökologische Zielsetzungen und Qualitäten 

Im nördlichen Teil des Quartiers wird eine zentrale 
öffentliche Grünfläche mit integriertem Spielplatz 
die Aufenthaltsqualität erhöhen und die Freiraum-
struktur verbessern. Für ihre Anlage werden ehe-
mals bebaute Flächen begrünt. Durch die Ausweisung 
einer Grünfläche entlang des Beerenpfuhlgrabens 
werden Grün- und Freiflächen vernetzt und ein Grün-
zug ausgebildet. Gleiches gilt für die Kleingarten-
anlagen im Quartier. Mit übergeordneten Grün- und 
Landschaftsräumen verbunden dienen sie als um-
schließende Freiflächen der Siedlung und des Gutes 
Hellersdorf. In beiden Bebauungsplänen werden Fest-
setzungen zur Begrünung von Stellplatzanlagen ge-
troffen.  

Aufgrund bereits bestehender Baurechte verursacht 
die Bebauung nur geringe Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Um diese zu vermeiden bzw. auszuglei-
chen, sind die erstmalige Herstellung einer Grünver-
bindung entlang des Beerenpfuhlgrabens sowie 
Baumpflanzungen im Quartier vorgesehen. Zudem 
werden durch die Festsetzungen der Bebauungspläne 

1.5 Soziale Infrastruktur und Grünräume 

Im Rahmen der Entwicklung des neuen Stadtquar-
tiers wird auf dem Grundstück Havelländer Ring 46 
eine Kindertagesstätte errichtet. Bereits vorhande-
ne soziale Einrichtungen werden in das Quartier 
integriert. Hierzu zählen bspw. eine Jugendfrei-
zeiteinrichtung des Trägers Kids & Co, das „Haus an 
der Kastanienallee“ mit familienfördernden und 
unterstützenden Projekten, einer Tagesgruppe, dem 
Stadtteilzentrum der AWO sowie dem SOS-
Familienzentrum. Als weiterer sozialer Baustein 
bietet das Kinderforschungszentrum Helleum als 
innovativer Lernort naturwissenschaftliche Bildung 
für Kinder und Erwachsene. Eine bestehende Kiez-
sporthalle wird durch Vereine und die angrenzende 
Grundschule genutzt. 

Innerhalb der Großsiedlung dienen die Grünflächen 
des historischen Gutes als Verbindungselemente zum 
Landschaftsraum der Wuhle und zur Hönower Weiher-
kette. Dieses Grünpotential soll als prägendes Ge-
staltungselement erhalten werden. Eine übergeord-
nete grüne Durchwegung sichert die Erschließung 
der KGA „Alt-Hellersdorf“ in Nord-Süd-Richtung. Die 
vorhandenen Kleingartenanlagen sollen erweitert 
werden. Als ein weiteres räumlich prägendes Ele-
ment innerhalb des historischen Gutsensembles ist 
der öffentliche Stadtplatz vorgesehen. 

Baufelder Stadtgut Hellersdorf © GESOBAU 
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Exposé Neue Stadtquartiere | Stadtgut Hellersdorf 

1.8 Arbeitsstand und Zeitplan 

Der Bebauungsplan 10-44 ist seit September 2019, 
der Bebauungsplan 10-45 seit Juli 2020 festgesetzt. 
Der Baubeginn erfolgte im Jahr 2020. 

 
WBL 
20.04.2021 

1.7 Öffentlichkeitsbeteiligung / Partizipation 

Die Öffentlichkeit wurde in den bisherigen Prozess 
u.a. durch folgende Veranstaltungen einbezogen: 

* 14. April 2018 - Informationsveranstaltung für 
Anwohnerinnen und Anwohner anlässlich der Offen-
lage des Bebauungsplans 10-44 

Die Ergebnisse der Diskussionen in der Informati-
onsveranstaltung wurden in drei nachfolgenden 
Workshops vertieft: 

* 19. April 2018 Workshop 1: (Öffentliche) Räume 
gestalten 

* 23. April 2018 Workshop 2: Nachbarschaft gestal-
ten 

* 25. April 2018 Workshop 3: Historisches Gut 
(Gewerbe) / Stadt Gut Leben 

* 16. Februar 2019 - Informationsveranstaltung für 
Anwohnerinnen und Anwohner anlässlich der Offen-
lage des Bebauungsplans 10-45 

* 7. November 2019 - Quartiersinfoabend für Anwoh-
nerinnen und Anwohner 

Der Beteiligungsprozess wird projektbezogen fort-
gesetzt. 

das Maß der baulichen Nutzung und die Gebäudehöhen 
beschränkt. In den Baufeldern werden Anlagen zur 
dezentralen Regenwasserbewirtschaftung wie z.B. 
Mulden und Rigolen integriert. 

Das Entwässerungskonzept für die Baufelder sieht 
eine weitestgehend dezentrale Versickerung des an-
fallenden Regenwassers durch entsprechende Anlagen 
wie etwa Mulden-Rigolen-Systeme, Gründächer oder 
Rückstaukanäle vor. Vollständig ist die Versicke-
rung des Regenwassers aufgrund der Beschaffenheit 
des Untergrundes jedoch nicht ohne weiteres mög-
lich. Deshalb werden die Niederschläge darüber hin-
aus zwischengespeichert und verdunstet, verbleiben-
de Restmengen können schrittweise an das Regenwas-
serkanalnetz abgegeben werden. Auch die öffentli-
chen Flächen sollen weitestgehend dezentral entwäs-
sert werden. Die für die Maßnahmen des Konzeptes 
erforderlichen Flächen wurden frühzeitig bei der 
Planung berücksichtigt. Als Reaktion auf die ver-
mehrt zu erwartenden Starkregenereignisse infolge 
des Klimawandels muss außerdem durch geeignete 
Maßnahmen, das Schadenspotential durch Starkregen 
weitestgehend reduziert werden. 

Wo erforderlich, werden die Wohngebäude entlang 
der bestehenden Straßen so angeordnet, dass trotz 
Lärmbelastung ruhige, schallabgeschirmte Gebäude-
seiten und Freiräume entstehen. Weiterhin werden 
die Grundrisse zum Schutz vor Lärmemissionen des 
Straßenverkehrs durchgesteckt gestaltet. Kleinere 
Wohnungen werden grundsätzlich zur ruhigen Seite 
ausgerichtet oder verfügen über von der Straße ab-
gewandte Fenster. Zusätzlich werden bauliche 
Schallschutzmaßnahmen vorgenommen. Zum Schutz 
der angrenzenden Wohnbebauung vor den Lärmemis-
sionen der Quartiersgaragen, werden die lärmbelas-
teten Fassaden sowie die Garagenteile schallabsor-
bierend ausgeführt.  

In den im Süden des Quartiers vorgesehenen Gewer-
begebieten werden nur Betriebe und Anlagen zulässig 
sein, die das Wohnen nicht wesentlich stören und 
damit nicht beeinträchtigen, etwa kleinere Hand-
werksbetriebe oder Cafés. Im Quartier erfolgt die 
Errichtung einer Skateanlage innerhalb einer öf-
fentlichen Grünfläche. Bei Planung dieser Anlage am 
neuen Standort werden bauliche Schallschutzmaß-
nahmen berücksichtigt. 

1.9 Klärungsbedarf 

Derzeit besteht kein weiterer Klärungsbedarf. 
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Taskforce Stadtquartiere und Entwicklungsräume

Taskforce Stadtquartiere und Entwicklungsräume:

Realisierungshorizonte  

Stadtquartiere und Verkehrsprojekte

Entwicklungsraum ____ - Stadtquartiere / Mobilität

Quellen:
Nahverkehrsplan 2019-2023, StEP Verkehr

FNP, Karte infraVelo

Neubau ÖPNV 
Tram-Betriebshof

ÖPNV Erweiterung 
S-Bahn, U-Bahn, Tram

Übergeordnete Straßen 
Hauptverkehrsstraße, 
Autobahn

Erweiterungen
Straßennetz

Stadtquartier
Anzahl WE / 
Realisierungshorizont

ÖV-Maßnahme 
Realisierungshorizont

Radschnellverbindungen

Kartenlegende für die folgenden Seiten:



Tram M17

bis 2021

Tram M17

bis 2021

Mobilitätskonzept 

Wendenschloss 

kurzfristig
Umbau Verkehrskonten

am  S- Bahnhof Adlershof 

kurzfristig

Buckower Felder

900 WE

2021

Buckower Felder

900 WE

2021

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

Tram M17

bis 2021

Tram M17

bis 2021

Mobilitätskonzept 

Wendenschloss 

kurzfristig
Umbau Verkehrskonten

am  S- Bahnhof Adlershof 

kurzfristig

Tram M11

bis 2028

Tram M11

bis 2028

Regionalbhf. Köpenick

2020-2025

Regionalbhf. Köpenick

2020-2025

Tram 41

bis 2035

Tram 41

bis 2035

Verlängerung U7

Flughafen BER

Verlängerung U7

Flughafen BER

Nahverkehrstangente

Springpfuhl - Grünauer Kreuz

2031-2035

Nahverkehrstangente

Springpfuhl - Grünauer Kreuz

2031-2035

Tram

nach 2035

Tram

nach 2035

West- und Ostmfahrung 

Bahnhofstr

mittelfristig

West- und Ostumfahrung 

Bahnhofstr

mittelfristig

Sanierung

Salvador-Allende Brücke

mittelfristig

Sanierung 

Salvador-Allende Brücke

mittelfristig

Sanierung

Lange Brücke

mittelfristig

Sanierung 

Lange Brücke

mittelfristig
Radschnellverbindung

Y-Trasse

Radschnellverbindung

Y-Trasse

Verkehrslösung 

Baumschulenweg

langfristig

Verkehrslösung-

Baumschulenweg

langfristig

TVOTVO

Radschnellverbindung TVORadschnellverbindung TVO

Buckower Felder

900 WE

2021

Buckower Felder

900 WE

2021

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

Tram M17

bis 2021

Tram M17

bis 2021

Mobilitätskonzept 

Wendenschloss 

kurzfristig
Umbau Verkehrskonten

am  S- Bahnhof Adlershof 

kurzfristig

Tram M11

bis 2028

Tram M11

bis 2028

Regionalbhf. Köpenick

2020-2025

Regionalbhf. Köpenick

2020-2025

West- und Ostmfahrung 

Bahnhofstr

mittelfristig

West- und Ostumfahrung 

Bahnhofstr

mittelfristig

Sanierung

Salvador-Allende Brücke

mittelfristig

Sanierung 

Salvador-Allende Brücke

mittelfristig

Sanierung

Lange Brücke

mittelfristig

Sanierung 

Lange Brücke

mittelfristig

Buckower Felder

900 WE

2021

Buckower Felder

900 WE

2021

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Adlershof

5.400 WE

Baubeginn erfolgt

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

Güterbahnhof Köpenick

1.800 WE

ab 2023

kurzfristig, bis 2025:

Stadtquartiere:
- Adlershof/ Johannisthal  - 5.500 WE Baubeginn erfolgt
- Güterbahnhof Köpenick  - 300 WE  - 2022-2026 

- Buckower Felder - 900 WE - ab 2021

Verkehrsprojekte:
- Tram M 17 - ab 2021 

- Umbau Verkehrsknoten am S-Bahnhof Adlershof kurzfristig
- Mobilitätskonzept Wendenschloß - kurzfristig 

Taskforce Stadtquartiere und Entwicklungsräume

Entwicklungsraum Südost:
Realisierungshorizonte  

Stadtquartiere und Verkehrsprojekte

mittelfristig, bis 2030:

Stadtquartiere:
- Güterbahnhof Köpenick  - 1.500 WE  - ab 2026 

Verkehrsprojekte:
- Umbau Regionalbahnhof Köpenick - bis 2027 

- Tram M 11 - bis 2028
- West- und Ostumfahrung Bahnhofstr.
- Sanierung Salvador-Allende-Brücke und Lange Brücke

langfristig, bis 2035:

Verkehrsprojekte:
- Tram 41 - bis 2035
- Tram Ri. Buckower Felder - nach 2035
- Nahverkehrstangente  Springpfuhl - Grünauer Kreuz 2031-2035
- Verlängerung U7 Ri. BER

- Verkehrslösung Baumschulenweg 

- TVO 

- Radschnellverbindung Y-Trasse 

- Radschnellverbindung TVO



RSV 3

Panketrail

bis 2026

RSV 3

Panketrail

bis 2026

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033
Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

RSV 3

Panketrail

bis 2026

RSV 3

Panketrail

bis 2026

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033

Bahnhof Karower Kreuz

bis 2030

Tram

Pankow - Turmstr

bis 2030

S-Bahn-Halte S8

bis 2030

Bahnhof Karower Kreuz

bis 2030

Tram

Pankow - Turmstr

bis 2030

S-Bahn-Halte S8

bis 2030

Ausbau S-Bahn

bis 2032

Wiederinbetriebnahme 

Nordbahn

bis 2035

Wiederinbetriebnahme 

Nordbahn

bis 2035

Ausbau S-Bahn

bis 2032

nach 2035
Nahverkehrstangente 

Nord

nach 2035

Tram 

Ostseestr. - Weißenseer Weg

nach 2035

nach 2035
Nahverkehrstangente 

Nord

nach 2035

Tram 

Ostseestr. - Weißenseer Weg

nach 2035

Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

Pankower Tor

2.000 WE

Pankower Tor

2.000 WE

Blankenburger 

Süden

5.800 WE

Blankenburger 

Süden

5.800 WE

RSV 3

Panketrail

bis 2026

RSV 3

Panketrail

bis 2026

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033

Tram

Pasedagplatz - S Pankow

bis 2026

Heidekrautbahn

bis 2025

Tram

Heinersdorf - Blankenburg

bis 2033

Bahnhof Karower Kreuz

bis 2030

Tram

Pankow - Turmstr

bis 2030

S-Bahn-Halte S8

bis 2030

Bahnhof Karower Kreuz

bis 2030

Tram

Pankow - Turmstr

bis 2030

S-Bahn-Halte S8

bis 2030

Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Verkehrslösung

Heinersdorf

Verkehrserschließung

Blankenburg

Ortsumfahrung 

Malchow

Anschluss B2

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

Stadtquar�er Buch
4.400 WE

ab 2021

Pankower Tor

2.000 WE

Pankower Tor

2.000 WE

mittelfristig, bis 2030:

Stadtquartiere: 
- Pankower Tor - 2.000 WE

Verkehrsprojekte:
- Tram Pasedagplatz -Pankow - bis 2028
- Tram Pankow-Turmstr.  - bis 2030 

- Tram Heinersdorf-Blankenburg  (mit Betriebshof)- bis 2030
- Verkehrslösung Heinersdorf
- Verkehrserschließung Blankenburg
- Ortsumfahrung Malchow

kurzfristig, bis 2025:

Stadtquartiere:  
- Buch - 4.400 WE - ab 2024 

  * davon Am Sandhaus 2.700 WE

Verkehrsprojekte: 
- Stammstrecke Heidekrautbahn - bis 2025
- RSV 3 „Panketrail“ bis 2026

langfristig, bis 2035 und darüber hinaus:

Stadtquartiere:
- Blankenburger Süden - 5.500 WE

Verkehrsprojekte:
- Bahnhof Karower Kreuz - bis 2033
- Ausbau S-Bahn Buch-Bernau - bis 2035
- neue S-Bahn-Halte S 8 - bis 2033 
- Wiederinbetriebnahme Nordbahn - bis 2035 
- Tram Ostseestr.-Weißenseer Weg - nach 2035 

- Nahverkehrstangente Nord - nach 2035

Taskforce Stadtquartiere und Entwicklungsräume

Entwicklungsraum Nordost:
Realisierungshorizonte  

Stadtquartiere und Verkehrsprojekte



RSV 5
West-Route
bis 2025

RSV 5
West-Route
bis 2025
 

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025 

Wasserstadt
2.600 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

Wasserstadt
 8.400 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

S-Bahn Ri. Nauen 
bis 2035
S-Bahn Ri. Nauen 
bis 2035

Weiterführung 
Siemensbahn
Weiterführung 
Siemensbahn

Verlängerung U7Verlängerung U7

Tram
Kurt-Schmacher-Platz - 

Rosenthal
bis 2035

Tram
Kurt-Schumacher-Platz - 

Rosenthal
bis 2035 

Tram 
 Spandau - 
Heerstr. Nord
bis 2035 

Tram 
 Spandau - 
Heerstr. Nord 
bis 2035 

Tram 
Spandau - 
Falkenhagener Feld
bis 2035 

Tram 
Spandau - 
Falkenhagener Feld
bis 2035 

Wiederinbetriebnahme 
Siemensbahn
bis 2030

Wiederinbetriebnahme 
Siemensbahn
bis 2030

Tram 
Turmstr. - Jungfernheide
bis 2025 

Tram 
Turmstr. - Jungfernheide
bis 2030 

Tram 
Paulsternstr. - Gartenfeld
- Spandau
bis 2030 

Tram 
Paulsternstr. - Gartenfeld
- Spandau
bis 2030 

RSV 2
Mitte - Tegel - Spandau
bis 2030 

RSV 2
Mitte - Tegel - Spandau
bis 2030 

RSV 10
Reinickendorf-Route

bis 2030
 

RSV 10
Reinickendorf-Route

bis 2030

Umbau AD Funkturm
bis 2030 

Rückbau Meteorstr.
bis 2030

ÜHvStr. Gartenfeld
bis 2030

Sanierung Rudolf-
Wissell-Brücke

bis 2030

Umbau AD Funkturm 
bis 2030

Rückbau Meteorstr.
bis 2030

ÜHvStr. Gartenfeld
bis 2030

Sanierung Rudolf-
Wissell-Brücke

bis 2030

Tram
Jungfernheide - UTR  -
Kurt-Schmacher-Platz

bis 2030 

Tram
Jungfernheide - UTR  -
Kurt-Schmacher-Platz

bis 2030 

ÖV-Zwischenlösungen
UTR + SQ
bis 2025

ÖV-Zwischenlösungen
UTR + SQ
bis 2030 

RSV 5
West-Route
bis 2025

RSV 5
West-Route
bis 2025
 

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025 

Schumacher - Quartier
5.000 WE
bis 2030

Schumacher - Quartier
5.000 WE
bis 2030

Siemensstadt 2.0
2.750 WE
bis 2030

Siemensstadt 2.0
2.750 WE
bis 2030

Wasserstadt
2.600 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

Wasserstadt
 8.400 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

Wiederinbetriebnahme 
Siemensbahn
bis 2030

Wiederinbetriebnahme 
Siemensbahn
bis 2030

Tram 
Turmstr. - Jungfernheide
bis 2025 

Tram 
Turmstr. - Jungfernheide
bis 2030 

Tram 
Paulsternstr. - Gartenfeld
- Spandau
bis 2030 

Tram 
Paulsternstr. - Gartenfeld
- Spandau
bis 2030 

RSV 2
Mitte - Tegel - Spandau
bis 2030 

RSV 2
Mitte - Tegel - Spandau
bis 2030 

RSV 10
Reinickendorf-Route

bis 2030
 

RSV 10
Reinickendorf-Route

bis 2030

Umbau AD Funkturm
bis 2030 

Rückbau Meteorstr.
bis 2030

ÜHvStr. Gartenfeld
bis 2030

Sanierung Rudolf-
Wissell-Brücke

bis 2030

Umbau AD Funkturm 
bis 2030

Rückbau Meteorstr.
bis 2030

ÜHvStr. Gartenfeld
bis 2030

Sanierung Rudolf-
Wissell-Brücke

bis 2030

Tram
Jungfernheide - UTR  -
Kurt-Schmacher-Platz

bis 2030 

Tram
Jungfernheide - UTR  -
Kurt-Schmacher-Platz

bis 2030 

ÖV-Zwischenlösungen
UTR + SQ
bis 2025

ÖV-Zwischenlösungen
UTR + SQ
bis 2030 

RSV 5
West-Route
bis 2025

RSV 5
West-Route
bis 2025
 

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

RSV 8
Nonnendammallee - 
Falkensseer Chaussee
bis 2025

ÖV-Zwischenlösungen
Gartenfeld / WOH
bis 2025 

Schumacher - Quartier
5.000 WE
bis 2030

Schumacher - Quartier
5.000 WE
bis 2030

Siemensstadt 2.0
2.750 WE
bis 2030

Siemensstadt 2.0
2.750 WE
bis 2030

Wasserstadt
2.600 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

Wasserstadt
 8.400 WE
bis 2025

Gartenfeld
3.700 WE
bis 2026

mittelfristig, bis 2030:

Stadtquartiere:
- Siemensstadt 2.0 - 2.750 WE - bis 2030
- Schumacher-Quartier - 5.000 WE - bis 2030

Verkehrsprojekte:
- ÖV Zwischenlösungen ehem. Flugh. Tegel
- Tram Turmstr.-Jungfernheide - bis 2030
- Tram Jungfernheide-Kurt-Schumacher-Platz  
   bis 2030
- Wiederinbetriebnahme Siemensbahn  - 
   bis 2030
- Tram Paulsternstr.-Spandau - bis 2030
- Umbau/Sanierung A100  - bis 2030
- Rückbau Zubringer A111  - bis 2030
- RSV 2 Mitte - UTR - Spandau  - bis 2030
- RSV 10 „Reinickendorf-Route“  - bis 2030

kurzfristig, bis 2025:

Stadtquartiere: 
- Wasserstadt Oberhavel - 8.400 WE - bis 2025
- Gartenfeld - 3.700 WE - bis 2026

Verkehrsprojekte: 
- ÖV-Zwischenlösungen Gartenfeld- bis 2025 

- RSV 5 - bis 2025
- RSV 8  - bis 2025

langfristig, bis 2035:

Verkehrsprojekte:
- Tram Ri. Rosenthal - bis 2035
- Weiterführung Siemensbahn
- U7 / Tram Heerstr. Nord - bis 2035
- Tram Falkenhagener Feld - bis 2035
- S-Bahn Ri. Falkensee/Nauen - bis 2035

Taskforce Stadtquartiere und Entwicklungsräume

Entwicklungsraum West:
Realisierungshorizonte  

Stadtquartiere und Verkehrsprojekte
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